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Das Bundesmin i s terium für Wis senscha f t  und Forschung übermit

telt in der Beilage den Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Gewährung von Studienbeihi lfe und weiteren Studienförderungs 

maßnahmen ( Studienförderungsgesetz 1 9 9 2 ) ,  d a s  ab September 

1 9 9 2  an die Stelle des bisher geltenden Studienförderungsge 

setzes 1 9 8 3  t reten sol l . Es wird gebeten , zu dem bei liegenden 

Entwurf 

bis längstens 6.März 1 9 9 2  
... ......' .. d1U 1 "31'äNIII_lIIl:Ml1ilIl.1t1lf1liW 'f.'m'��; 

Stel lung zu nehmen . 

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist Teil e ines Maßnahmenpake

tes , das die f inanz iel len Rahmenbedingungen während des Stu

diums so umgestaltet , daß aus rein finanz iel len Gründen eine 

Beru f s tätigkeit neben dem Studium nicht erforderl i ch i s t . 

Durch die begleitenden Maßnahmen soll  eine raschere Klärung 

der Studienmotivation und der fachlichen Eignung für die ge

wählte Studienrichtung erzielt werden . 
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Folgende Maßnahmen s ind in dem vorliegenden Gesetzesentwurf 

zu Errei chung der genannten Z iele vorgesehen : 

1. Durch eine Neufassung des Studienförderungsgesetzes und 

eine Novel l ierung des Fami l ienlastenausgleichsgesetzes 

s o l l  erreicht werden , daß bei entsprechend�m Studienerfolg 

durch Fami l ienbeihi l f e  und Studienbeih i l f e  gemeinsam eine 

ausreichende S tudienfinanz ierung erfolgt , sofern hiezu Un

terhaltsansprüche oder eigene Einkün f te oder Vermögen des 

Studierenden nicht ausreichen . 

2 .  Die höchstmögl iche Studienbeihi l fe 'so l l  8 4 . 0 0 0  S j ährlich 

für auswärtige Studierende mit eigenem Wohnsitz bzw . 

54.0 0 0  S jährlich für Studierende , die bei den Eltern woh 

nen , betragen . Die konkrete Stud.ienbeihi lfe ergibt s ich 

nach Abzug' von Unterha lts leistungen und der Fami lienbei

h i l fe . 

3 .  Im Studienförderungsgesetz sol len die den Eltern zumutba 
ren Unterhaltsleistungen für die Studierenden herabgesetzt 

und die Lebenshaltungskosten für andere Fami lienmitglieder 

realitätsnäher berücks ichtigt werden . Insgesamt sollen da

durch die Einkommens - und Vermögensgrenzen zur Beurteilung 

der sozialen Bedürftigkeit derart neu festgelegt werden , 
daß auch Kinder von Facharbeitern sowie von mittleren An

gestel lten und öf fentlich Bediensteten in die Studienf ör

derung einbezogen werden . 

4 .  Die tatsächli chen Studienbedingungen las sen es in einzel

nen Studienrichtungen an einzelnen Univers itäten und Fa

kultäten nicht zu , daß die gesetzlich vorgesehene Studien

zeit etwa wegen akuten Mangel s  an Laborplätzen oder nicht 

ges icherter Betreuung von Diplomarbeiten auch von fleißi 

gen und zielorientierten Studierenden eingeha lten werden 
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können . In diesen Fä l len sol l bis zu e iner Verbesserung 

der kritis chen Ausbi ldungssituation die Anspruchsdauer auf 

Studienbeihi l fe für den j eweiligen Studienabschnitt durch 

Verordnung um j eweils  ein Semester verlängert werden kön

nen . 

5 .  Studierende können nach Vol lendung des 2 7 .  Lebens jahres 
nicht mehr über Fami lienbeihi l fen , Schülerfreifahrt oder 

Steuerermäßigungen der Eltern gefördert werden . Sofern 

diesen Studierenden , die ihr Studium häufig erst nach län

gerer Berufstätigkeit aufgenommen haben , nicht durch die 

Finanzierung einer Höherqual i f ikation im Wege der Arbeits

losenversicherung gehol fen werden kann , soll  durch das 

Studienförd�rungsgesetz die entgehende Familienbeih i l f e  

und Schülerfreifahrt über die Gewährung höherer Studien

beihi l f en ausgeglichen werden . 

In weiteren in ihrer Wirkung abgestimmten Gesetzesentwürfen 

sollen durch höhere Fami lienbeihi l fen eine Verbes serung der 

Studienf inanzierung erzielt und durch eine Neugestaltung der 

Studieneingangsphase eine raschere Orientierung der Studien

anfänger anhand repräsentativer Studienanforderungen errei cht 

werden . Auf die diesbezüg l ichen Gesetzesentwürfe zum Fami l i 

enlastenausgleichsgesetz und zum Allgemeinen Hochs chul-Studi 

engesetz wird verwiesen . 

Zusät z l ich sol len die Bemühungen im Universitätsbereich ver

stärkt werden , den Studierenden ra sch Auskün fte und Beratung 

in den Studienf ragen zu erteilen , die von besondere� Bedeu
tung s ind . Etwa über Studieninha lte , Studienanforderungen , 
Studiengesta l tung , Prüfungswesen , Anrechnung von Studienzei

ten , Anerkennung von Prüfungen , Tausch von Prüfung s fächern , 

s tudium i rregulare , etc. 
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Es wird ersucht , 2 5  Aus fertigungen der S te l lungnahme dem Prä

s idium des Nationa l rates zuzumitteln. 

Sol l te bi s zum Ende der Begutachtungs fri s t  keine S tel lungnah-, 

me einlangen , wird die Zustimmung zum Geset zesentwurf ange

nommen. 

Bei lage 

Für die Richtigkeit 
d�ertigUng, 

Wien , 1 8 . Dezember 1991 

Der Bundesminister: 

Dr . Busek 
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VORB LATT 

PROBLEM. 

1. Das Studienförderungsgesetz 1 9 8 3  in seiner derzeitigen 

Fassung i s t  n icht dazu geeignet , die vo l len Lebensha l 

tungskoste� eines Studierenden , der über keine weiteren 

Einkommensquellen verfügt , abzudecken . Wie sich aus j üngst 

pub l i z ierten Untersuchungen ergibt , ist das aktuel le Pro

blem der hohen Zahl von Studienabbrüchen sehr s tark da

durch bedingt , da ß mangels einer ausreichenden sozia len 

Abs i cherung viele Studierende einer Erwerbstätigkeit nach

gehen müs sen . Dadurch wird die Wahrs chein l ichkeit eines 

raschen Studienabschlus ses bzw . überhaupt der Beendigung 
des Studiums drastisch verringert . 

2 .  Im ö s terreichischen Sozialsystem i s t  eine sehr s tarke Auf 

splitterung der Förderungsmaßnahmen f ür Studierende zwi

s chen indirekten und direkten Förderungen festzuste l l en . 

Aus e inem internationa len Vergleich , der kür z lich im Rah

men einer Auftragsarbeit des Bundesministeriums für Wi s 

sens chaf t  und Fors chung erstel l t  wurde , läßt s i ch erken

nen , daß a l lgemein eine wesentl ich s tärkere Konzentration 

der Förderungsmaßnahmen auf' die Person des Studierenden 

erfolgt . 

3. Problematisch i s t  auch die adäquate soziale Abs icherung 

von Studierenden , die erst nac� l ängerer Berufstätigkeit 
ihr Studium begonnen haben . Viel fach handelt es s ich dabei 

um Studierende des zweiten Bi ldungsweges . Diese haben 
mei s t  bereits einen höheren soz ialen S tandard erreicht , 

der durch die Studienbeihilfe nicht errei cht werden kann , 

insbesondere wei l  die meisten der indirekten Förderungen 

für diesen Personenkrei s  nicht wirksam werden . 
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4. Das S tudienförderungsgesetz berücksichtigt s tudienrich

tungsspe z i f is che ' bzw . univers itätsspe z i f i s che Verzögerun

gen des Studiums , die durch den Studienbetrieb verursacht 

wurden , nicht ausreichend . Das starre Sys·tem der An
spruchsdauer ( gesetz li che Studienzeit .je S tudienabschnitt 
zuzüglich eines Semesters ) entspricht oft nicht den Not 

wendigkei ten und läßt' s i ch nur i m  Einzel f a l l . durch ein 

aufwendiges Verfahren ausgleichen . 

5 .  Die Zahl der beantragten Beihil fen für ein Aus land s s tudi 

um , deren Bewi l l igung dem Bundesmini s ter für Wis senscha f t  

und Forschung zufällt , i s t  derart im Steigen begri f fen , 

daß eine zentralis ierte Erledigungsweise künftighin zu 

unzumutbaren Verzögerungen in der Bearbeitung führen muß . 

. 6 .  Das Studienförderungsgesetz 1 9 8 3  i s t  seit seiner Wieder

verlautbarung insgesamt s iebenmal nove l liert worden , sodaß 

eine Rechtsbereinigung und eine sprachl iche und s truktu

rel le Neugestaltung unter Beachtung der Legisti schen 

Richtlinien 1 9 9 0  dringend erforderlich i s t . 

ZIEL: 

1. Die Erstel lung eines einheitlichen und leichter überblick

baren Finan zierungsmode l l s  für Studierende , das geeignet 

ist , eine umfassende soziale Sicherstellung der Studieren

den zu gewähren , die einen Nebenerwerb künftig nicht mehr 

notwendig macht . Dabei sol len die bestehenden Ungleichge

wichte bei größeren Fami l ien , die s tark gestiegenen Woh
nungkos ten und höhere Aufwendungen von Studierenden , die 

vor Studienbeginn selbst erhal ten haben , einbezogen wer
den . 

2 .  Stärkere F lexibi l i s ierung der Anspruchsdauer , sodaß bei 

Studienrichtungen deren Studiendauer genere l l  nicht einge

ha lten werden kann , Einzelverfahren nicht mehr erforder

l i ch s ind . 
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3. Übersichtl ichere Gliederung und bes sere Lesbarkeit der 

neuen Rechtsvorschri ft gegenÜber dem Studienförderungsge

setz 1983. 

INHALT I 

1 .  Neugl iederung der j eweils mögl ichen Höchststudienbeihi l fen 

je Beziehergruppe . Unter Berücks ichtigung indirekter För

derungsmaßnahmen und zumutbarer fami liärer Lei stungen soll  

die j eweil ige Beihilfe dazu ausreichen , die bestehenden 
angemes s enen Lebenshaltungskosten zu bestreiten , sodaß 

eine weitere Erwerbs tätigkei t ( auch während der vorle

sungs f reien Zeit ) ni cht mehr notwendig i st . 

2. Anhebung der Studienbeihi lfen , der Einkommensgrenzen und 

der Absetzbeträge für weitere Fami l ienangehörige unter 

Berücksichtigung der tatsächlich erforderlichen Lebensha l 

tungskosten. 

3 .  Fahrtkostenbeihi l f e  als  zusätzliche Förderungsmaßnahme . 

4 .  Verordnungs ermächtigung des Bundesministers für Wi s sen

s chaft und Fors chung zur Verlängerung der Anspruchsdauer 

in bestimmten Fä l len und stärkere F lexibi l i s ierpng der 

Anspruchsdauer pro Studienabschnitt . 

5 .  Übertragung der Kompetenz zur Gewährung von Beihil fen für 

ein Aus landsstudium an die Studienbeihi lfenbehörde . 

ALTERNATIVEN I 

1. Beibehaltung der bisherigen Situation 

2 .  Verbes serte Koordination der Lei stungsvoraussetzungen 

für indirekte Studienförderungsmaßnahmen wie etwa Fami -
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l i enbeihi l f e , Schülerfreifahrt , S teuerermäßigungen , Fahr

prei sermäßigungen , Weiterzahlung von Pensionen , Mitvers i 

cherung und Wei tervers icherung in der Krankenvers icherung . 
3. Direkte Auszahlung der Aufwendungen für i ndirekte Förde

rungen an die Studierenden . 

KOSTEN I 

Nach Model l rechnungen der Studienbeihi l fenbehörde wird der 

gesamte j ährliche Mehraufwand für a l le Studienförderungsmaß

nahmen bei etwa 2 6 0  bis 2 8 0  Mio S liegen . Davon entfal len 

etwa 240 bis 2 5 0  Mio S auf den Bereich des Bundesmini steriums 

für Wis senschaf t  und Forschung , etwa 20 Mio S auf den Bereich 

des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst und etwa 
4 Mio S auf den Bereich des Bundsministeriums für Gesundheit , 

Sport und Konsumentenschutz . 

Andererseits führt die para l lele Novel l ierung des Fami lienla

s tenausgleichsgesetzes im Rahmen des gesamten Reformpakets zu 

Steuermehreinnahmen wegen des wegfa l l� von Steuerermäßigungen 

in Höhe von etwa 1 6 0  Mio S j ährlich . 

Unter Berücks i chtigung dieser Mehreinnahmen ergibt s i ch für 

das Bundesbudget ein j ährli cher Mehrau fwand für Lei stungen 

nach dem Studienförderungsgesetz von netto 1 1 0  bis 1 2 0  Mio S .  

Durch die mit der Erweiterung des Kreises der Anspruchsbe-. 

rechtigten steigende Anzahl von Anträgen ergibt s i ch eine Er

höhung des Planstel lenbedarfes im Bereich der Studienbeihi l 
fenbehörde um insgesamt acht Planste l len . 

EG-KONFORMITÄTI 

ist gegeben 
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E N T W U R F 

Bundesgesetz über die Gewährung von Studienbeihi l f en und 

weiteren Studienförderungsmaßnahmen ( Studienförderungsgesetz 

199 2 - StudFG 199 2 ) ,  BGB1 . Nr .  

Inhaltsverzei chnis 

I .  TEIL 

ALLGEME INE BESTIMMUNGEN 

§ 1. Anspruchsberechtigte 

§ 2 • Gleichgestel lte Personen 

§ 3 .  Gleichgeste l lte Einrichtungen 

§ 4. Begri f f sbes timmungen 

§ 5 .  Unterha ltsansprüche 

11. TEIL 

STUDI ENBE IHILFEN 

1 .  ABSCHNI TT 

Al lgemeine Bestimmungen 

§ 6 .  Voraus s etzungen 

2. ABSCHNI TT 

Soz iale Bedürftigkeit 

§ 7 .  Beurtei l ung der sozialen Bedürftigkeit 

§ 8 .  Sonderbes timmungen zur Beurtei lung der sozia len 

Bedürftigkeit 
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§ 9 . Einkommen 

§ 10 . Hinzurechnungen 

§ 1l . Pauscha lierungsausgleich 

§ 12 . Vermögen 

3 .  ABSCHNI TT 

Günstiger Studienerfolg 

§ 1 3 . S tudienerfolg an Universitäten 

§ 14 . Studienerfolg an Kunsthochschulen 

§ 15 . Studienerfolg an theo logischen Lehransta lten 

§ 16. S tudienerfolg an Akademien 

§ 1 7 . Studienerfolg an Konservatorien 

§ 1 8 . Studienerfolg an med i zinisch-technis chen S chulen 

§ 19 . Verlängerung der Anspruchsdauer 

4 .  ABSCHNI TT 

Berechnung der Studienbeihi l fe 

§ 2 0 . Höchststudienbeihi l f e  

§ 21 . Höchsts tudienbeihi l fe für Selbsterha lter 

§ 2 2 . Höchsts tudienbeihi l f e  für behinderte und 

Studierende 

§ 2 3 .  Berechnung der Studienbeihi l f e  

§ 24 . Zumutbare Unterha lts - und Eigenleistungen 

§ 2 5 . Beme s s ungsgrundlage 

5 .  ABSCHNITT 

Verfahren 

§ 2 6 . Zuständigkeit 

§ 2 7 . Die Studienbeihi l fenbehörde 

§ 2 8 . Senate der Studienbeihi l f enbehörde 

§ 29 . Besondere Verf ahrensvors chri f ten 

§ 30 . Anträge 

§ 31. Ansuchen um Erhöhung der Studienbeihi l f e  

verheiratete 
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§ 32 . Aus zahlung s z eitraum 

§ 33 . Aus zahlungstermine 

§ 34 . Nachweispf l i chten 

§ 3 5 . Nachweise 

- 3 -

§ 36 . Ruhen des Anspruches 

§ 37 . Erlös chen des Anspruches 

§ 38 . Rückzah lung 

111. TEIL 

WE I TERE FÖRDERUNGSMASSNAHMEN 

§ 39 . Fahrtkostenbeihi l f e  

§ 4 0. Studi en zuschuß 

§ 41 . Beihi l f en für Aus landsstudien 

§ 4 2 . Lei stungs stipendien an Univers itäten und 

Kun sthochs chulen 

§ 4 3 . Lei stung s stipendien an anderen Einrichtungen 

§ 4 4 . Förderungs stipendien 

§ 4 5 . Studienunterstüt zungen 

IV . TEIL 

GEME INSAME BESTIMMUNGEN 

§ 4 6 . Verfahren 

§ 4 7 . Handlungs fähigkeit 
§ 4 8 . Bef reiung von Stempelgebühren und 

Bundesverwa ltungsabgaben 

§ 49 . Stra fbestimmungen 

§ 5 0 . Veröf fentl ichung im Hochschulbericht 
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V. TE IL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND VOLLZ I EHUNG 

§ 5 1. Sonderbestimmungen zum Studienf örderungsgesetz 

§ 5 2 . Verweisungen anderer Bundesgesetze 

§ 53. Verordnungen 

§ 5 4 . Übergangs�estimmungen 

§ 5 5 . vol l z iehung 

§ 5 6. I nkra fttreten 

I .  TE IL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Anspruchsberechtigte 

I 
§ 1 .  ( 1 )  Nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes haben fo lgende 

österrei chi s che Staatsbürger Anspruch auf Stud ienbeihi l f e ,  

Studien zus chuß , Fahrtkostenbei h i l f e  und Beih i l f e  für 

Aus lands studien : 

1 .  ordentl i che Hörer an österreichis chen Univers itäten , 

2 .  ordentli che Hörer an der Akademie der bi ldenden Künste 

oder an Kunsthochschulen , 

3 .  Studierende an einer auf dem Gebiete der Republik 

Österreich gel egenen Theo logis chen Lehransta lt ( Art . V 

§ 1 Abs . 1 des Konkordates ,  BGBl . Ir Nr . 2 / 19 34 ) nach 

Ablegung einer Rei f eprüfung , 

4 .  ordent l i che Studierende an ö f f entiichen oder mit dem 
Ö f fentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädagogi s chen 

Akademien , Berufspädagogis chen Akademien oder Akademien 

f ür S o z ia larbeit ( ausgenommen deren 

Vorbereitungs lehrgang ) sowie an mit dem 
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Ö f f entl ichkeits recht ausgestatteten Privatschulen mit 

eigenem Organisations statut ( §  1 4  Abs . 2 des 

Privatschulgesetzes , BGBl.Nr . 2 4 4 / 19 6 2 ) ,  deren 

Vergleichbarkeit mit den Pädagogis chen Akademien oder 

Berufspädagogis chen Akademien oder Akademien für 

Sozialarbeit auf Grund glei cher Bi ldungshöhe und 

gleichen Bildungsumfanges durch Verordnung des 

Bundesmini sters f ür Unterri cht und Kunst festgeste l lt 

wird , 

5 .  ordentliche Studierende an ö f f entl ichen oder mit dem 

Ö f f entl i chkeits recht ausgestatteten Land - und 

f orstwirtschaftlichen berufspädagogis chen Akademien , 

6 .  ordent l i che Studierende an mit dem Öf fentlichkeits recht 

ausgestatteten Konservatorien , die einen im 

Organi sations statut vorgesehenen Hauptstudi engang 

besuchen , der in prakti s ch-künstleri schen Fertigkeiten 

bis zur höchsten Stufe f ührt und eine entsprechende 

theoreti sche Ausbi ldung bietet oder zu einer 

Lehrbef ähigung f ührt ( sofern diese Studiengänge 

mindestens acht Semester dauern und das Ausmaß der 

P f l i chtgegenstände durchs chnittl ich mindestens zehn 

Wochenstunden j e  Semester beträgt ) ,  

7. Schüler an medi zinisch-techni s chen Schulen ( §  2 7  Abs . 1 

des Bundesgesetzes BGBl . Nr .  1 0 2 / 19 6 1 ) .  

( 2 )  Zur Beurtei lung von Ansprüchen gemäß Abs . 1 ist der 

Zeitpunkt der Antragsteilung maßgebl i ch . 

( 3 )  Nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes können diese 

Personen auch Leistungs - und Förderungsstipendien sowie 

Studienunterstützungen erha lten . 
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Glei chgeste l lte Personen 

§ 2 .  ( 1 )  Österrei chi s chen Staatsbürgern hins i chtl i ch der 
Studienförderungsmaßnahmen dieses Bundesgesetzes 

gleichgestel lt s ind Staatsbürger von Vertragsparteien des 

Übereinkommens zur Schaf fung des europäi s chen 

Wirts cha fts raumes ( EWR ) ,  soweit es s i ch aus diesem 

Übereinkommen ergibt, sowie andere Aus länder und 

Staatenlose, die vor der Auf nahme an einer der in § 1 

genannten Ansta lten 

1 .  gemeinsam mit den Eltern wenigstens durch fünf Jahre in 

Österreich unbes chränkt einkommensteuerpf li chtig waren, 

2 .  in Österreich während dieses Zeitraumes den Mittelpunkt 

ihrer Lebens i nteres sen hatten und 

3 .  eine ö sterrei chische Rei f eprüfung abgelegt haben , 

sofern diese eine Voraus s etzung für die Zulas sung zum 

Studium i st . 

( 2 )  Der Bundesmini ster für Wis sens chaft und Forschung kann 

durch Verordnung außerordentl iche Hörer sowie Personen, die 

s i ch auf die Studienberechtigungsprüfung vorbereiten, im 

Hinbl ick auf die Art und Dauer der Studien ordentl ichen 

Hörern glei chstel len . Die Verordnung hat den Nachwe i s  eines 

günstigen Studienerfol ges unter s inngemäßer Anwendung der 

§§ 1 3  bis 18 und 35 Abs . 1 näher f estzulegen . 

Gleichgestel lte Einrichtungen 

§ 3 .  ( 1 )  E ine Privatschule i st bei Anwendung dieses 

Bundes gesetzes so zu behandeln, als ob das 

Öf f entl ichkeitsrecht bereits verl iehen wäre, wenn 

1 .  erstma l s  um das Ö f fent l ichkeitsrecht angesucht wurde 

oder 
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2. im vorangegangenen S chul j ahr das Ö f fentlichkeitsrecht 

verliehen und nicht gemäß § 1 6  Abs. 1 des 

Privats chulgesetzes ent zogen worden ist sowie f ür das 

laufende S chul j ahr um die Verleihung des 

Ö f fentlichkeits rechtes angesucht'wurde . 

( 2 )  We l che Haupts tudiengänge an den j eweiligen 

Konservatorien die in § 1 Z 6 genannten Voraus s et zungen 

erfül len , hat der Bundesministers für Unterricht und Kuns t  

durch Verordnung fes t zustel len . E r  hat darin im Einvernehmen 

mit dem Bundesminis ter für Wis sens chaft und Forschung auch 

fest zulegen , wel che Senate der Studienbeihil fenbehörde für 

die S tudierenden an den Konservatorien zuständig sind . 

Begri f f sbestimmungen 

§ 4 .  ( 1 )  Unter Studium im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

die an einer in § 1 Abs . 1 genannten Einrichtung betriebene 

Studienri chtung oder auch eine in den Studienvors chri ften 

vorge s chriebene Kombination von Studienrichtungen oder 

Fächern zu vers tehen . 

( 2 )  Unter Kunsthochs chulen im Sinne dieses Bundesgesetzes 

sind die in § 1 Abs . 1 Z 2 genannten Hochs chulen zu 

verstehen . 

(3) Unter Akademien im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

die in § 1 Abs. 1 Z 4 und 5 genannten Einrichtungen zu 

verstehen . 

( 4 )  Unter E ltern im S inne dieses Bundesgesetzes s ind auch 

die Wahle ltern zu verstehen . 

Unterha l tsansprüche 

§ 5 .  Die Gewährung einer Studienbeihi l f e  oder einer weiteren 

Förderungsmaßnahme nach diesem Bundesgeset z  berührt den 

Ans pruch auf Unterha lt weder dem Grunde noch der Höhe nach . 
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I I . TEIL 

STUDI ENBE IHILFEN 

1 .  ABSCHNITT 

Al lgemeine Bestimmungen 

Voraus s etzungen 

§ 6 .  ( 1 )  Voraus setzung f ür die Gewährung einer 

Studienbeihi l f e  ist , daß der Studierende 

1 .  s o z i a l  bedürftig ist 

2 .  einen günstigen Studienerfolg nachweist 

3 .  noch kein Studium absolviert hat 

4 .  das Studium , für das Studienbeihi l fe beantragt wird , 

vor Vol lendung des 4 0 . Lebens j ahres begonnen hat und 

5. n icht mehr a l s  halbbes chäftigt ist . 

( 2 )  Soziale Bedür ftigkeit l iegt j edenfal l s  nicht vor, wenn 

das Vermögen ( § 1 2 ) des Studierenden , seiner Eltern sowie 

seiner Ehegatten zusammen 6 0 0  0 0 0  S übersteigt . 

( 3 )  Ein günstiger Studienerfolg l iegt j eden f a l l s  nicht 

vor , 

1. wenn der Studi erende das Studium ö fter a l s  zweima l 

gewechse lt hat . Studienwechsel , bei wel chen die 

gesamten Vorstudienzeiten in die neue Studienrichtung 

eingerechnet werden , s ind hiebei n icht zu berücksi chti-

gen� 

2 .  wenn der Studi erende an einer Universität , 

Kunsthochs chule oder Theologis chen Lehransta lt das 

Studium nach Ablegung der ersten Diplomprüf ung 

gewechsel t hat �. 

112/ME XVIII. GP - Entwurf18 von 104

www.parlament.gv.at



- 9 -

3. wenn ein Studierender die erste Diplomprüfung ( da s  

erste Rigorosum ) des Studiums , für d a s  Studienbeihi l fe 

beantragt wird , oder eines Vorstudiums ni cht innerha lb 

der zwei f achen vorgesehenen Studienzeit zuzügl ich eines 

weiteren Semesters abso lviert hat ; 

4 .  wenn ein Studierender nach einem Studienwechsel aus dem 

vorhergehenden Studium keinen günstigen Studienerfolg 

nachgewiesen hat , bis zum Nachwe i s  eines günstigen 

Studiener f olges aus dem neuen Studium . 

( 4 )  Trotz Absolvierung eines Kurzstudiums (§ 13 Abs. 1 

lit . b  AHStG , § 17 KHStG ) oder eines Hauptstudiengange s eines 

Konservatoriums besteht Anspruch auf Studienbeih i l f e , wenn 

diese Studienzeit des Kurzstudiums in die Studienzeit eines 

Diplomstudiums zur Gänze eingerechnet wird . 

( 5 )  Trotz Absolvierung eines Diplomstudiums besteht 

Anspruch auf Studienbeihi l f e  f ür ein Doktorats studium ( §  13 

Abs . 1 l it . e  AHStG ) , wenn der Studierende die vorgesehene 
Studien zeit zur Absolvierung des zweiten und dritten 

Studienabs chnittes des Diplomstudiums um ni cht mehr a l s  vier 

Semester übers chritten hat . 

( 6 )  Bei gleichzeitiger Absolvierung mehrerer Studien 

besteht Anspruch auf Studienbeihi l fe nur für ein Studium . 

Die Wah l  des Studiums , für das Studienbeihi l f e  beantragt 

wird , steht dem Stud ierenden f rei . Jede Änderung dieser 

Ents cheidung gi lt als  Studienwechse l . 
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2 .  ABSCHNI TT 

Soz i a le Bedürftigkeit 

Beurtei lung der sozialen Bedürftigkeit 

§ 7 .  ( 1 )  Für die soziale Bedürftigkeit im Sinne dieses 

Bundes gesetzes s i nd Einkommen , Vermögen , Fami l ienstand und 

Fami l iengröße des Studierenden und seiner E ltern maßgebend . 

Weiters s i nd Einkommen und Vermögen des Ehegatten s owie das 

Einkommen von Geschwi stern des Studierenden maßgebend . Für 

.die Beurtei lung von Einkommen , Vermögen , Fami lienstand und 

Fami liengröße i st der Zeitpunkt der Antragste I lung 

entscheidend . 

( 2 ) Das Einkommen im Sinne dieses Bundes gesetzes i st wie 

f ol gt nach zuweisen : 

1 .  bei Personen , die zur Einkommensteuer veranlagt werden , 

durch die Vorlage des Einkommensteuerbes cheides über 

das zuletzt veranlagte Ka lenderj ahr , 

2 .  bei Einkün ften aus nichtse lbständiger Arbe it durch die 

Vorlage de� Bes cheides über den Jahresaus gleich über 

das letztvergangene Ka lender j ahr oder , s o fern dieser 

n icht vorl iegt , durch die Vorl age der 

Lohnbestätigung ( en )  über das letztvergangene 

Ka l ender j ahr , 

3 .  bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft , die nach 

Durchs chnittssätzen gemäß § 17 des E inkommensteuerge

setzes 1 9 8 8  ( EStG 1 9 8 8 ) , BGBl . Nr .  4 0 0 , ermittelt wer

den , durch Vor lage des zuletzt ergangenen Einheitswert 

bes cheides , 

4 .  bei steuerfre ien Bez ügen durch eine Bestätigung der 

bezugs l iquidierenden Stel le . 

( 3 ) Über S onderausgaben , a l l f ä l l i ge steuerf reie Bezüge , 
Beträge gemäß § 1 0  Z 2 sowie aus länd i s che Einkünfte ist eine 
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Erklärung abzugeben . Es können , insbesondere bei 

aus länd i s chen Einkünften, auch andere Nachweise über das 

Einkommen oder Tei le des selben gefordert werden . 

( 4 )  Personen , die zur Vermögensteuer veran lagt s i nd, haben 

das Vermögen durch den zuletzt zugeste l lten Steuerbes cheid 

nachzuweisen . Personen , die im Inland im Sinne des 

Vermögensteuergesetzes 19 5 4, BGBl . Nr .  1 9 2, nicht oder nur 

bes chränkt vermögensteuerpf l i chtig s i nd , haben da s 

aus ländi s che Vermögen der Höhe nach zu erklären . 

Sonderbestimmungen zur Beurtei lung der s o z ia len 

Bedürftigkeit 

§ B .  ( 1 )  Das im Kal ender j ahr der Antragstel lung zu 

erwartende Jahreseinkommen ist für die Beurtei lung der 

sozia len Bedürftigkeit zu schätzen , wenn es voraus s i chtl i ch 

eine längerwährende Verminderung erfährt durch 

1 .  eine s chwere Erkrankung oder 

2 .  die Pen s i onierung oder Berentung wegen Krankheit , 

Unf a l l s  oder Errei chen der Altersgren ze oder 

3 .  Konkurs oder 

4 .  Arbeits los igkeit . 

( 2 )  Bei Abl eben. eines Elterntei les , des s en Einkommen zur 

Beurtei lung der soz i al en Bedürftigkeit heran zuz iehen gewesen 

wäre , i st das zu erwartende Einkommen a l ler zur Beurtei lung 

der s o z i alen Bedürftigkeit maßgeblichen Personen zu 

s chätzen . Dieses bemißt s i ch nach dem monatli chen Einkommen 

zum Zeitpunkt der Antragsteilung umgerechnet auf ein 

Ka lender j ahr . 

(3) Das Einkommen aus Beruf stätlgkeit eines Studi erenden 

oder seines Ehegatten , der seine Beruf stäti gkeit zur 
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A,uf nahme oder I ntens ivierung des Studiums oder zur Erlangung 

der Aufnahmsvoraussetzungen für ein Studium aufgegeben hat , 

i st zur Beurtei lung der sozialen Bedür ftigkeit nicht 

heran zuz iehen . 

Einkommen 

§ 9. ( 1 )  Einkommen im S inne dieses Bundesgesetzes ist das 

Einkommen gemäß § 2 Abs . 2 EStG 19 8 8 , zuzüg l i ch der s ich aus 

den § §  10 und 11 ergebenden Hinzurechnungen . 

( 2 )  Sind im Einkommen Einkünfte aus ni chtselbständiger 

Arbeit entha lten , so s ind bei der Ermittlung des Einkommens 

nach Abs . 1 die Einkünfte aus n ichtse lbständiger Arbeit 

anzusetzen , die in dem der Antragste I lung vorangegangenen 

Kal ender j ahr zuge f lossen s i nd . Eine Hinzurechnung derarti ger 

Einkünfte hat auch dann zu erfolgen , wenn zwar n icht im 

zuletzt veranlagten , j edoch i n  dem der AntragsteI lung voran

gegangenen Ka lender j ahr Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit zuge f los sen s ind . 

( 3 )  Haben Personen, deren Einkommen für die Beurtei lung 

der s o z i a len Bedürftigkeit maßgeblich i st, im I nland weder 

einen Wohns it z  noch ihren gewöhnli chen Auf enthalt oder ge

nießen sie in Österrei ch auf Grund eines völkerrecht l ichen 

Vertrages oder auf Grund des Bundesgesetzes , 

BGBI . Nr .  6 7 7 /19 7 7 , über die Einräumung von Privi legien und 

Immunitäten an internationa le Organisationen Bef reiung von 

der Einkommensteuer , so i st das Einkommen zu s chätzen. § 1 8 4  

der Bundesabgabenordnung ( BAO ) , BGBl . Nr .  19 4 /19 61 ,  i st dabei 

s inngemäß anzuwenden . 

( 4 )  Bei Festste l lung des Einkommen s  haben bis zum Höchst

ausmaß von insgesamt 4 7  0 0 0  S j ährlich außer Betrac ht z u  

bleiben: 
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1 .  Einkünfte des S tudierenden a l s  höchstens 

halbbeschäftigter Aushi l f sangestel lter im Rahmen der 

Hochs chulverwa l tung ; 

2 .  Ents chädigungen gemäß § 1 3  Abs . 5 des Hochschüler

schaf tsgesetzes 19 7 3 ,  BGBl. Nr . 3 09 : 

3 .  Einkünf te des Studierenden a l s  Demonstrator , Tutor oder 

höchs tens ha lbbeschäftigter Studiena s s i s tent . 

Hinzurechnungen 

§ 1 0 . Dem Einkommen nach § 2 Abs . 2 EStG 19 8 8  s ind die 

folgenden Beträge hin zuzurechnen : 

1 .  s teuerfreie Be züge gemäß § 3 Abs . 1 Z 1 ,  Z 2 ,  Z 3 l i t . a  

mit Ausnahme des Hi l f losenzuschus ses ( Hi l f losenzulage ) 

sowie P f lege- und Bl indenzulagen ( P f lege- oder Bli nden

geld , P f lege- oder Blindenbeihi l fe ) , Z 4 l it . a ,  _c und 

e ,  Z 5 ,  Z 8 bi s 1 2 , Z 1 5 , Z 2 2  bi s 2 4  sowie Z 2 5 , Z 2 7  

und Z 2 8 , sofern e s  s i ch dabei um wiederkehrende Lei 

s tungen handelt , und § 1 1 2  Z 1 EStG 19 8 8 ; 
2 . die Beträge nach den §§ 9 , 1 0 ,  1 2 , 1 8  Abs . 1 Z 4 , 

Abs . 6 und 7 , 2 4  Abs . 4 ,  2 7  Abs . 3 ,  3 1  Abs . 3 , 36 , 4 1  
, 

Abs . 3 , 1 1 2  Z 5 ,  Z 7 und Z 8 EStG 19 8 8 , soweit s i e  bei 
der Ermittlung des Einkommens abge zogen wurden ; 

3 .  Sonderunterstüt zungen nach dem Sonderunterstützungsge

set z , BGBl. Nr . 64 2 / 19 7 3 , und die besondere S chulbeihi l 

f e  nach dem Schülerbeihi l fengesetz 19 8 3 ,  BGBl . Nr .  4 5 5 . 

Pauscha l ierungsausgleich 

§ 1 1 . Werden Gewinne nicht nach Führung ordnungsmäßi ger 
Bücher oder Auf zeichnungen , sondern nach Durchschnitts sät zen 

( §  1 7  EStG 19 8 8 ) ermittelt , s i nd diese Einkünfte zu erhöhen . 

Die Erhöhung beträgt 
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1 .  bei Einkünften aus Land- und Forstwirtscha ft 1 0 %  des 

Einheitswertes des land- und f orstwirts cha ftl ichen 

Vermögens ,  

2 .  bei Einkünften aus Land- und Forstwirtscha ft ,  für die 

keine Veranlagung erfolgt ,  weitere 1 0 %  des 

Einheitswertes des land- und forstwirtscha ftl i chen 

Vermögens ,  

3 .  bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 1 0 %  dieser Einkünfte . 

Vermögen 

§ 1 2 .  ( 1 )  Vermögen im Sinne dieses Bundesgesetzes i st bei 

unbes chränkt Vermögensteuerp f l i chtigen ( §  1 Ahs . 1 Z 1 

Vermögensteuergesetz 19 5 4 ) das steuerpf l ichtige Vermögen im 

S inne des § 7 Z 1 l it . a  des Vermögensteuergesetzes 1 9 5 4 . Bei 

bes chränkt Vermögensteuerpf l ichtigen sowie bei Personen , die 

im I n l and n icht vermögensteuerpflichtig s i nd , i st vom 

I nlandsvermögen zuzügl ich des Wertes des erklärten aus länd i 

s chen Vermögens aus zugehen . 

. ( 2 )  Wird das Vermögen/im Sinne des Ahs . 1 für den im § 6 

Ahs . 2 ums chriebenen Personenkreis nicht nachgewiesen be z ie

hungswe i se n icht glaubha ft gemacht , i st das Vermögen unter 

s inngemäßer Anwendung des § 1 8 4  BAD zu s chätzen . 

3 .  ABSCHNI TT 

Günstiger Studienerfolg 

Studienerfolg an Univers itäten 

§ 1 3 .  ( 1 )  An Univers itäten ist der Nachwe i s  eines günstigen 

Studienerfo lges zu erbringen: 

1 .  in den ersten beiden Semestern ab Studienbeginn durch 

die Auf nahme a l s  ordentlicher Hörer ; 
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2 .  nach den ersten beiden Semestern ab Studienbeginn und 

nach den ersten beiden Semestern j eder Studienrichtung 

durch Zeugn i s s e  über erfolgreich abso lvierte 

Lehrveransta ltungen und Prüfungen , die in den 

Studienvorschri ften vorgesehen s i nd , in einem der 

Studienzeit entsprechenden Ausmaß ; der Nachweis des 

günstigen Studienerfolges i st auch s chon vor Abs chluß 

des zweiten Semesters einer Studienrichtung mögl i ch ; 

3 .  nach j edem Studienabs chnitt durch die,Ablegung der 

j ewe i l i gen Diplomprüfung oder des j ewe i ligen Rigoro-

sums . 

( 2 )  Art und Umf ang des Nachweises gemäß Abs . 1 Z 2 s ind 

unter Berücks ichtigung der besonderen Studiengesetze , 

Studienordnungen und Studienpläne vom Fakultätsko l l egium 

( Univers itätskol legium , Akademis cher Senat ) durch Verordnung 

zu bestimmen . Sie bedarf der Genehmigung des Bundesmini sters 

für Wi s senschaft und Forschung . Der Bundesmin ister f ür 

Wi s senschaft und Fors chung hat die Genehmigung zu 

verweigern , sofern die Verordnung gegen geset z l i che 

Vors chri ften verstößt oder Studiennachweise verlangt werden , 

die über die in den Studienordnungen und Studienplänen 

vorgesehenen Prüf ungen hinausgehen . 

( 3 )  Wenn das Faku ltätsko l legium ( Un ivers itätskol legium , 

Akademi scher Senat ) i nnerhalb von sechs. Monaten ab 

I nkra fttreten von Rechtsvorschri ften , die d�e Erl a s s ung od�r 

Änderung einer Verordnung gemäß Abs . 2 erfordern , keine den 

Rechtsvors chri ften entsprechende verordnung beschl ießt, hat 

der Bundesmini ster für Wi s senschaft und Forschung 

der akademi s chen Behörde den Entwurf einer sol chen 

Verordnung zu übermitteln . Erläßt die akademi s che Behörde 

auf Grund dieses Entwurfes binnen eines Monats keine 

entsprechende Verordnung , hat der Bundesminister für 

Wi s s en s chaft und Forschung nach Anhörung der 

Österreichi s chen Hochs chü lerschaft eine den Vorschriften 

entsprechende Verordnung zu erlas sen . 
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( 4 )  S tudierenden , denen auf Grund des § 13 Abs . 3 des 

Al lgemeinen Hochs chul-Studiengesetzes ( AHStG ) ,  

BGB1 . Nr .  1 7 7 / 19 6 6 , ein s tudium i rregulare bewi l l igt wurde , 

hat der Bundesmini s ter für Wi s s enscha f t  und Fors chung unter 

s inngemäßer Anwendung des Abs . l  auf Antrag des Studierenden 

den Nachwe i s' eines günstigen Studi enerfolges vorzuschreiben 

und gleichzeitig j enen Senat der Studienbeihi l f enbehörde z u  

bestimmen , der über eine a l l fä l l ige Vorste l lung des 

Studierenden gemäß § 29 Abs . 3 zu ents cheiden hat . 

( 5 )  Sof ern die besonderen Studiengesetze und 

Studienordnungen keine Studiendauer für das Doktbrat s s tudium 

vorsehen , i s t  in den Verordnungen gemäß Abs . 2 unter 

Berücksi chtigung der Studiendauer ähn l i cher anderer 

Doktora t s s tudien der Zei traum zu bes timmen , für den 

längs tens Studienbeihi l fe bezogen werden kann . 

( 6 )  Ein günstiger S tudienerfolg l iegt n i cht vor , wenn ein 

S tudierender die zur Ablegung e iner Diplomprüf ung oder eines 

Rigorosums vorgesehene Studienzeit um mehr als ein Semester 

übers chritten hat , bis zur erfolgreichen Ablegung dieser 

Prüfung . Semes ter , die vor Ablegung der Diplomprüf ung oder 

des Rigorosums des vorhergehenden Studienabschnittes 

absolviert wurden und in den laufenden Studienabschnitt 

einzurechnen s ind , verkürzen die Anspruchsdauer auf 

S tudienbeihi l f e  nicht . 

( 7 )  Für S tudierende , die die 'erste Diplomprüf ung ( da s  erste 

Rigorosum ) in der vorgesehenen Studienzeit abge legt haben , 

verlängert s i ch in dieser Studienrichtung die Anspruchsdauer 

auf S tudienbeihi l f e  im zweiten Studienabs chn i t t  um ein Seme

ster . Entsprechendes g i l t  bei Studienrichtungen , die i n  drei 

Studi enabs chnitte gegliedert s ind , für die zweite 

Diplomprüf ung ( das zweite Rigorosum ) .  
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( 8 )  Bestehen bei einze lnen Studienrichtungen und 

Studienzweigen an bestimmten Universitäten info lge 

Plat zmangels generel le Zugangsbeschränkun�en zu 

Lehrveransta l tungen ( §  10 Abs . 4  AHStG ) oder wird die Frist 

für die Begutachtung von Diplomarbei ten ( §  2 6  Abs . 9 AHStG ) 

generel l  ni cht e ingeha lten , kann der Bundesminister f ür 

Wissenscha f t  und Forschung durch Verordnung für diese 

Studienrichtungen und Studienzweige an den j ewe i l igen 

Universitäten die Anspruchsdauer um ein Semester j e  

Studienabschnitt verlängern . 

Studienerfolg an Kunsthochschulen 

§ 1 4 . ( 1 )  An Kunsthochschulen und der Akademie der bildenden 

Künste ist für Studien nach dem Kunsthochschu l -Studiengeset z 
( KHStG ) , BGBl . Nr .  1 8 7 / 198 3 , der Nachweis des günstigen Stu

dienerf olges z u  erbringen : 

1 .  i n  den ersten beiden Semestern durch den Nachweis der 

Auf nahme a ls ordentlicher Hörer ; 

2 .  nach dem zwei ten und nach j edem wei teren Semester durch 

den Nachweis der positiven Beurtei l ung aus a l len 

zentra len künst lerischen Fächern der j ewe i l igen 

Studienri chtung ; 

3 .  nach dem zweiten Semester und nach dem sechsten 

Semester durch Zeugnisse über erfolgreich absolvierte 

Lehrveransta l tungen und Prüfungen aus sonsti gen 

P f l i chtfächern der jewe i l igen S tudienri chtung in einem 

der zurückgel egten Studienzeit entsprechenden Ausmaß ;  

4 .  nach j edem Studienabschnitt durch die Ablegung der 

j ewei l i gen Diplomprüfung ; 

5. nach dem vierten Semester des zweiten 

S tudienabschnittes durch Zeugnisse gemäß Z 3 .  

( 2 )  Der Umf ang der gemäß Abs . l  Z 3 und 4 vorzulegenden 

Studiennachweise ist unter Berücksichtigung des KHStG und 

der S tudienpläne vom Gesamtkol legium ( Akademiekol legium ) 

durch Verordnung zu bestimmen . Die Verordnung bedarf der 
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Genehmigung des Bundesmin is ters für Wi s sens cha f t  und 

Forschung . Der Bundesmini s ter für Wi s senschaf t  und Forschung 

hat die Genehmigung zu verweigern , sofern die Verordnung 

gegen geset z l iche Vorschri ften vers tößt oder 

Studiennachweise verlangt werden, die über die in den 

Studienplänen vorgesehenen Prüfungen hinausgehen . 

( 3 )  Wenn das zus tändige Gesamtkol legium 

( Akademieko l legium )  innerha lb von sechs Monaten ab 

I nkra f ttreten von Rechtsvorschri f ten , die die Erlas sung oder 

eine Änderung einer Verordnung gemäß Abs . 2 erf ordern , keine 

den Rechtsvors chri f ten entsprechende Verordnung beschl ießt , 

hat der Bundesmini ster für Wis sens cha f t  und Forschung 

berechtigt , der akademi schen Behörde den Entwurf einer 

solchen Verordnung zu übermitteln . Erläßt die akademi s che 

Behörde auf Grund dieses Entwurfes binnen eines Monats keine 

entsprechende Verordnung , hat der Bundesmini ster für 

Wis senscha f t  und Forschung nach Anhörung der 

Österreichischen Hochschü lerschaf t  e ine den Vorschri f ten 

entsprechende Verordnung zu erlas sen . 

( 4 )  S tudierenden , denen gemäß § 1 6  Abs . 3 KHStG ein 

studium irregulare bewi l l igt wurde , oder denen Studien gemäß 

§ 1 8  KHStG verkürzt oder gemä ß § 3 0  KHStG angerechnet 

wurden , hat das Bundesmini sterium für Wi s sens chaf t  Und 

Fors chung unter s inngemäßer Anwendung des Abs . 1  auf Antrag 

des S tudierenden den Nachwei s eines günstigen 

Studienerfolges vorzuschreiben und g leichzeitig den j en i gen 

Senat der S tudienbeihil fenbehörde zu bestimmen , der über 

eine a l l fä l l ige vors tel lung des Studierenden gemäß § 29 

Abs . 3 zu ents cheiden hat . 

( 5 )  Der Bundesmini ster für Wi s senschaf t  un� Forschung kann 

auf Antrag des Studierenden und nach Anhörung des 

. Abtei lungsko l legiums ( profe s sorenkol legiums ) von der 

Bestimmung des Abs . 1 Z 2 Nachs i cht erteilen , wenn wegen 

einer Prüfung gemäß § 3 3  Abs . 5 KHStG oder besonderer 
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Studiengegebenheiten unter Berücksichtigung des bi sherigen 

Studienganges des Studierenden kün f tig ein günstiger 

Studienerfolg aus den zentra len künst leri s chen Fächern 

erwartet werden kann . 

( 6 )  Für Studi enri chtungen , die durch das AHS tG , durch 

besondere Studiengesetze , Studienordnungen und S tudienpl äne 

geregel t  sind , ist der § 1 3  mit der Maßgabe anzuwenden ,  daß 

a l s  Lehrveransta ltung im S inne des § 1 3  Abs . 1 Z 2 auch der 

kün s t leri s che Einzelunterri cht anzusehen i s t . Studierende 

der S tudienrichtung Architektur an Kunsthochschulen haben 

anste l le des Studiennachweises gemäß § 1 3  Abs . 1 Z 3 nach 

dem vierten Semester einen Nachweis gemäß § 1 3  Abs . 1 Z 2 zu 

erbringen . 

( 7 )  Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor , wenn ein 

Studierender die zur Ablegung einer Diplomprüfung oder eines 

Rigorosums vorgesehene Studien zeit um mehr a l s  ein Semes ter 

übers chritten hat , bis zur erfolgreichen Ablegung dieser 

Prüf ung . 

( 8 )  Für Studierende , die die erste Diplomprüf ung in der 

vorgesehenen S tudienzeit absolviert haben , verlängert s i ch 

in dieser Studienri chtung die Anspruchsdauer auf 

Studienbeihilfe im zweiten Studienabs chnitt um ein Semes ter . 

Studienerfolg an theologi s chen Lehransta lten 

§ 1 5. An den theo logis chen Lehranstalten s i nd die f ür 

Studierende an den Katho l i s ch-theologis chen Fakultäten 

geltenden Vors chri f ten s inngemäß anzuwenden . 

Studienerf o l g  an Akademien 

§ 1 6 . ( 1 )  An Pädagog i s chen Akademien i s t  der Nachwe i s  des 

günstigen Studienerf olges zu erbringen : 
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1 .  im ersten Semester durch die Au f nahme a l s  ordent l icher 

Studierender ; 

2 .  im zweiten Semes ter durch die Vorlage von Zeugni s sen 

über Vorprüfungen , Ko l l oquien , Seminare oder Übungen im 

Umfang von mindes tens s ieben Wochens tunden aus den 

P f l ichtgegenständen des ersten Semesters , deren 

Durchschnittsnote nicht s chlechter a l s  2 , 5  sein darf ; 

3 .  nach dem zweiten Semester durch die Vorlage von 

Zeugn i s sen über Vorprü fungen , Kol l oquien , Seminare oder 

Übungen im Umfang von mindestens zehn Wochenstunden aus 

den P f l i chtgegenständen des zweiten Semes tersj deren 

Durchs chni ttsnote ni cht s chlechter a l s  2 , 5 sein dar f ; 

4 .  nach dem vierten und sechsten Semes ter durch Vorlage 

von Zeugn i s sen über Vorprüfungen , Kol loquien , Seminare , 

Übungen oder Tei l  der Lehramtsprüfung im Umfang von 

mindes tens zwanzig Wochenstunden aus den 

P f l i chtgegens tänden der beiden vorhergehenden Semester , 

deren Durchschnittsnote n i cht s chlechter a l s  2 , 5  sein 

darf , sowie der Zeugn i s s e  über die Lehrübungen im 

Rahmen der s chulpraktis chen Ausbi ldung aus den beiden 

vorhergehenden Semestern , deren Noten n icht schlechter 

a l s  3 sein dürf en . 

( 2 )  An Beruf spädagogis chen Akademien ist der Nachwe i s  des 

gün s tigen Studienerfolges zu erbringen : 

1 .  im ersten Semester durch die Auf nahme a l s  orden t l i cher 

S tudierender ; 

2 .  im zweiten Semes ter durch die Vor lage von Zeugn i s s en 

über Vorprü fungen , Kol loquien , Seminare oder Übungen im 
Umf ang von mindes tens s ieben Wochens tunden aus den 

P f li chtgegens tänden des ersten Semesters , deren 

Durchs chnittsnote nicht s ch lechter a l s  2 , 5  sein dar f ; 

3 .  nach dem zweiten Semester durch die Vorlage von 

Zeugn i s sen über Vorprüfungen , Kol l oqui en , Seminare oder 

Übungen im Umfang von mindestens z ehn Wochenstunden aus 

den P f l ichtgegenständen des zweiten S emes ters , deren 

Durchs chnittsnote nicht s ch lechter a l s  2 , 5  sein darf ; 
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4 .  nach dem vierten und sechsten Semester durch Vor lage 

von Zeugn i s sen über Vorprü fungen , Kol l oquien , Seminare , 

Übungen oder Tei l e  der Lehramtsprüfung im Umf ang von 

mindestens zwanzig Wochens tunden aus den 

P f l ichtgegenständen der beiden vorhergehenden Semester , 
, 

• deren Durchs chnittsnote nicht s ch lechter a l s  2 , 5  sein 

darf , sowie der Zeugn i s s e  über die schulpraktischen 

Übungen aus den beiden vorhergehenden Semestern , deren 

Noten ni cht sch lechter a l s  3 sein dürf en . 

( 3 )  An den Akademien für Sozia larbeit und an Akademien für 

Sozia larbei t  für Beruf s tätige gilt als Nachweis des 

günstigen Studienerfolges im ers ten Semester die Au fnahme 

a l s  ordentl i cher Studierender . Pür den Nachweis des 

günstigen Studienerf o lges im zweiten Semester und in den 

folgenden g i l t  der Abs . 2 Z 2 bis 4 s inngemäß . Anste l le der 

s chulpraktis chen Übungen ist das Zeugnis über die 

erfolgreiche Abso lvierung des Praxis semesters vorzulegen . 

( 4 )  An Land - und forstwi rtscha f t l i chen beruf spädagogi s chen 

Akademien i s t  der Nachweis des günstigen Studienerfolges im 

ers ten Semester durch die Vor lage des Rei f ezeugni sses einer 

höheren l and- und forstwirtscha f t l i chen Lehranstalt zu 

erbringen . Pür den Nachweis des günstigen Studienerfo lges im 

zwei ten und in den f o lgenden Semes tern gilt der Abs . 2 Z 2 

und 3 .  

( 5 )  Die Pes t legung der Erfordern i s s e  hins i cht l ich des 

Nachweises des günstigen Studienerfolges an mit 

Pädagogi s chen Akademien , Berufspädagogischen Akademien oder 

Akademien f ür Sozia larbeit verglei chbaren Privats chulen mit 

eigenem Organi s ations s tatut hat durch Verordnung zu 

erfolgen , wobei für den Nachweis des günstigen 

Studienerfolges unter Bedachtnahme auf das 

Organ i s ation s s tatut gleiche Lei s tungen zu verlangen s ind , 

wie an den zunächs t  vergleichbaren ö f fentl ichen 

Lehransta l ten . 

112/ME XVIII. GP - Entwurf 31 von 104

www.parlament.gv.at



- 2 2  -

-- - --- -.-------, 

( 6 )  Ein günstiger Studienerfolg l iegt nicht vor , wenn die 

zur Ablegung der Lehramtsprüfung oder Diplomprüf ung an einer 

der genannten Einrichtungen vorgesehene Studienzeit um mehr 

a l s  ein Semester überschritten wird . 

Studienerfolg an Konservatorien 

§ 17 . ( 1 )  An den Konservatorien i s t  der Nachwe i s  des 

günstigen S tudienerf olges zu erbringen : 

1 .  in den ersten beiden Semestern durch den Nachwe i s  der 

Auf nahme a l s  ordent li cher Studierender im 

Haupts tudiengang ; 

2 .  nach dem zwei ten S emester und nach j edem wei teren 

Semester durch den Nachweis der positiven Beurtei lung 

aus a l len Hauptfächern der j ewei li gen Studienrichtung 

im vergangenen Semester ; 

3 .  nach dem zweiten Semester und danach nach j edem vierten 

Semester durch Zeugn i s s e  über die erfolgreiche Ablegung 

der im Organi sations statut vorgesehenen Prü f ungen i n  

den Ergänzungs f ächern der j ewe i l i gen Studienrichtung in 

einem der zurückgelegten Studienzeit ent sprechenden 

Ausmaß . 

( 2 )  Der Umf ang der gemäß Abs . 1 Z 3 vorzulegenden 

Studiennachweise i s t  unter Berücksichtigung des 

Organis ation s s tatuts durch Verordnung des Bundesministers 

für Unterri cht und Kunst festzulegen . 

( 3 )  Ein günstiger Studienerfolg l iegt ni cht vor , wenn die 

vorgesehene S tudienzeit um mehr a l s  ein Semes ter 

überschritten wird . 

S tudienerfolg an medi zinisch -techni s chen Schulen 

§ 1 8 . ( 1 )  An medi z in i s ch-techn i schen S chulen i s t  der 

Nachwe i s  des günstigen Studienerf olges zu erbringen : 
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1 .  im ersten Ausbi ldungs j ahr durch Vorlage eines 

Rei f ezeugn i s ses bzw . eines diesem gemäß § 29 Z 2 und 3 

des Bundesgesetzes BGBl . Nr .  10 2 /19 61 f ür die Auf nahme 

in eine medi z in i sch-techni sche Schu le g leichwertigen 

Diploms oder Zeugni s ses ; 

2 .  im zwei ten Ausbi ldungs j ahr durch eine Bestätigung der 

Schu l l�i tung über die abgelegten Einzelprüfungen , deren 

Durchs chnittsnote nicht schlechter a l s  2 , 5  sein dar f ; 

3 .  nach dem zweiten Ausbi ldungs j ahr durch Vorlage einer 

Bes tätigung der Schu l l eitung , aus der hervorgeht , daß 

die Lei stungen des Schülers nicht unter dem 

Durchs chnitt liegen . 

( 2 )  Ein günstiger Studienerfolg l i egt nicht vor , wenn ein 

Studierender ein Ausbi ldungs j ahr wiederho lt oder wenn er 

wegen voraus s i chtl i chen Nichterreichens des 

Ausbi ldungs z i e les gemäß § 12 Abs . 1 des Bundesgesetzes 

BGBI . Nr .  1 0 2 /1961 vom weiteren Bes uch der Schule 

ausgeschlos sen wird . 

Verl ängerung der Anspruchsdauer 

§ 19 . ( 1 )  Trotz Überschrei tung der Studienzeit im S inne der 

§§ 13  bis 18 besteht Anspruch auf Studienbeihi l f e , wenn der 

Studierende nachwe i s t , daß die Studienzeitübers chrei tung 

durch e inen wi chtigen Grund verursacht wurde . 

( 2 )  Wichtige Gründe s ind : 

1 .  Krankheit des S tudierenden , 

2 .  Schwangers chaf t  der Studierenden , sofern dadurch der 

Besuch von Lehrveranstaltungen nicht mögl i ch war , 

3 .  die P f l ege und Erz iehung eines Kindes in den ersten 

beiden Lebens j ahren , zu der der Studierende geset z l i ch 

verp f l i chtet i s t , und 
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4. j edes unvorhergesehene oder unabwendbare Ereign i s , das 

der Studierende n i cht vers chuldet hat . 

( 3 )  Das Vor l iegen eines wi chtigen Grundes rechtf ertigt nur 

die Ver längerung der Anspruchsdauer , ohne von der 

verpf l i chtung zum Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

im S inne der §§ 13 bi s 18 zu entheben . Die P f lege und 

Erz iehung eines Kindes durch ein Jahr und j ede 

Schwangers cha f t  ( Abs . 2 Z 2 und 3 )  rechtfertigen die 

Verlängerung der Anspruchsdauer j ewei l s  um höchstens ein 

Semester . 

( 4 )  Der zuständige Bundesminister hat auf Antrag des S tu

dierenden und nach Anhörung des zuständigen Senates der 

Studienbeihi l fenbehörde 

1 .  bei Studien im Aus l and , überdurchs chnittl ich 

umf angreichen und zeitaufwendigen wis sens cha f t li chen 

Arbeiten oder ähnl ichen außergewöhnl i chen 

S tudienbel a stungen die in § 13 Abs . 6 ,  § 14 Abs . 7 ,  

§ 16 Abs . 6 und § 17 Abs . 3 genannte Dauer des An

spruches auf S tudienbeihi l f e  um ein wei teres Semester 

zu verlängern oder 

2 .  bei Vor l i�gen wichtiger Gründe im Sinne der Z 1 oder 

des Abs. 2 die Übers chrei tung der zwe i fachen 

S tudien zeit des ers ten Studienabschnittes zu zügl i ch 

eines Semesters ( §  6 Abs. 3 )  oder die Überschreitung 

der Studienzeit des zweiten und dritten 

S tudienabs chnittes um vier Seme s ter ( §  6 Abs .  5 )  

nachzusehen , 

wenn das überwiegende Ausmaß der Studien zeitüberschreitung 

auf die genannten Gründe zurückzuführen und auf Grund der 

bi sherigen S tudienleistungen zu erwarten ist ,  daß der 

Studierende die Diplomprüf ung ( das Rigorosum ) innerha lb der 

Ans pruchsdauer auf S tudienbeihi l f e  ablegen wird . 
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( 5 )  Bei gleichzeitiger Einbringung eines Antrages gemäß 

Abs . 4 mit einer Vorstel lung oder Berufung i s t  zuerst über 

den Antrag gemäß Abs . 4 zu entscheiden . 

( 6 )  Ein mit rechtskrä ftigem Bescheid abgeschlos senes 

Ver f ahren über die Gewährung von Studienbeihi l f e  i s t  nach 

einer stattgebenden Entscheidung über einen Antrag gemäß 

Abs . 4 wiederauf zunehmen . 

4. ABSCHN I TT 

Berechnung der Studienbeihi l fe 

Höchsts tudienbeihi l fe 

§ 2 0 . ( 1 )  Die Höchsts tudienbeihi l fe beträgt j ährl i ch 

5 4  0 0 0  S ,  s oweit im folgenden nichts anderes festge l egt i st . 

( 2 )  Die Höchststudienbeihi l f e  beträgt j ährlich 8 4  00 0 S 

für Vol lwa i sen sowie für S tudierende , die zum Zwecke der 

Aufnahme eines Studiums an einer in § 1 Abs . 1 genannten 

Einrichtung im Gemeindegebiet des S tudienortes ihren 

gewöhn l ichen Auf enthal tsort begründen , wei l  der bisherige 

Auf entha ltsort vom Studienort so weit ent fernt i s t, daß die 

tägl iche Hin- und Rückfahrt zeitl ich nicht zumutbar i s t . 

( 3 )  Von welchen Gemei nden die tägl i che Hin- und Rück f ahrt 

gemäß Abs . 2 zeitl i ch noch zumutbar i s t , kann der zus tändige 

Bundesmini ster durch Verordnung feststel len . Eine Fahrzeit 

von mehr als j e  einer Stunde zum und vom Studienort unter 

Benüt zung der güns tigsten ö f f entl ichen Verkehrsmittel i s t  

j edenf al l s  n i cht mehr a.l s  zumutbar anzusehen . 
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( 4 )  Der Bundesmini ster für Wis sens cha f t  und Fors chung hat 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterri cht und 

Kuns t  und dem Bundesminister für Gesundhei t ,  Sport und 

Konsumentens chutz durch Verordnung j ene Gemei nden zu 

be zeichnen , die wegen ihrer verkehrsgünstigen Lage zum 

Studienort geeignet s i nd, dem Studienort gleichgeset z t  zu 

werden. 

Höchsts tudienbeihi l f e  für Selbs terha lter 

§ 21 . ( 1 )  Die Höchsts tudienbeihi l f e  beträgt 

j ähr l i ch 8 4  0 0 0  S für S tudierende , die s i ch vor der ers ten 

Zuerkennung von Studienbeihi l fe durch Einkünf te im S inne 

dieses Bundesgesetzes durch mindes tens vier Jahre zur Gän z e  

,selbst erha lten haben . 

( 2 )  Zeiten des Präsen z - und Z ivi ldienstes s i nd für die 

Dauer des Selbsterha ltes zu berück s i chtigen . 

( 3 )  Ein Selbsterha l t  im S inne des Abs . 1 l iegt unbes chadet 

des Abs . 2 nur dann vor , wenn das durchs chni tt l i che 

j ährl iche Einkommen wenigstens die Höhe der 

Höchs ts tudienbeihi l f e  gemäß Abs . 1 erreicht hat . 

Höchsts tudienbeihi l f e für behinderte und 

verheiratete Studierende 

§ 2 2 . ( 1 ) Die Höchststudienbeihi l f e  beträgt f ür S tudierende , 

die im S inne des Fami l ienlastenausgleichsgesetzes 19 6 7 , 

BGBI . Nr. 3 7 6 , erhebl i ch behindert s ind , 2 1  0 0 0  S mehr a l s  

die gemäß den § §  2 0  und 2 1  zustehende Höchststudienbeihi l f e . 

( 2 )  Für verhei ra tete S tudierende und für S tudierende , die 

zur P f l ege und Erz iehung mindestens eines Kindes geset z li ch 

verp f l i chtet s ind , beträgt die Höchststudienbeihi l f e  
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j ährlich 9 0  0 0 0  S ,  wenn diese Studierenden weder mi t einem 

eigenen E l ternte i l  noch mit einem E l terntei l  des Ehegatten 

im gemeinsamen Hausha lt leben . 

Berechnung der Studienbeihi l f e  

§ 23. ( 1 )  Das Ausmaß der sozialen Bedürftigkei t  i s t  f ü r  d i e  

Höhe der Studienbeihi l f e  maßgebl ich . 

(2) Die Studienbeihi l fe ist zu berechnen , indem die 

j ewe i l s  mög l i che Höchsts tudienbeihil fe vermindert wird um 

1 .  die zumutbare Unterha l t s leistung der E l tern ( §  2 4  

Abs . 1 )  den s ich aus § 2 4  Abs . 2 ergebenden 

Unterha lt sbei trag , 

2. die zumutbare Unterha lts leistung des Ehegatten ( §  2 4  

Abs . 3),. 

3. die zumutbare Eigenleistung des S tudierenden ( §  24 

Abs . 4 )  und 

4 .  den Betrag der für den S tudierenden im 

Aus zahlungs zeitraum zustehenden Fami l i enbeihi l f e  ohne 

den Erhöhu�gs zuschlag für erhebl i ch behinderte Kinder 

( §  8 des Fami l ienlastenausgleichsgeset zes 1967 , 

BG B 1. Nr . 36 7). 

(3) Für Studierende im S inne des § 2 1  i s t  die 

Höchststudienbeih i l f e  nicht um die zumutbare 

Unterha lts l e is tung der E ltern zu vermindern . Es bes teht aber 

kein Anspruch auf Studienbeihi l f e ,  wenn die zumutbare 

Unterha lts l e i s tung der E ltern das Dre i fache der 

Höchststudienbeihi l fe überschreitet . 

( 4 )  Beihi l f en auf Grund des S chü lerbeihi l f engesetzes 1983, 
BGBl . Nr .  4 55 ,  oder ander� Beihi l f en ,  S tipendien oder 

Unterstüt zungen zur Deckung des gewöhnl ichen 
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Lebensunterha ltes während eines Studiums an einer in § 1 

Abs . 1 genannten Einrichtung sowie Lei s tungen nach dem 

Arbeits losenversi cherungsgesetz 19 7 7 , BGBl . Nr . 6 09 ,  oder 

a l lfä l l i ge Unterhalts leistungen des geschiedenen Ehegatten 

s ind auf eine Studienbeihi l fe zur Gänze anzurechnen . 

Gebühren diese Lei stungen nicht für dense lben Zeitraum , so 
ist nur der entsprechende Tei l  anzurechnen . Im Fa l l  der 

Schu l - und Heimbeihi l f e  i s t  für j eden Monat der zehnte Tei l 

der z uerkannten Beih i l f e  anzurechnen . 

( 5 )  Ein Anspruch auf Studienbeihi l f e  bes teht ni cht , wenn 

die errechnete j ährl i�he Studienbeihi l fe 2 0 0 0  S 

unterschrei tet . 

( 6 )  S tudienbeihi l f en s ind j ewe i l s  auf 100 S au f - bzw . 

abzurunden . 

Z umutbare Unterhalts- und Eigenleistungen 

§ 2 4 . ( 1 )  Die z umutbare Unterhalts lei stung der E l tern 

beträgt 

bis z u  6 0  0 0 0  

von 6.0 0 01 S 

von 1 2 0  0 0 1  S 

von 1 8 0 0 0 1  S 

von 2 4 0  0 0 1  S 

von 3 0 0  0 01 S 

S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

bis 1 2 0  

bis 1 8 0  

bis 2 4 0  

bis 3 0 0  

bi s 3 6 0  

0 0 0  S 

0 0 0  

0 0 0  

0 0 0  

0 0 0  

S 

S 

S 

S 

. . . . . . . . . . . . .  

· . . . . . . . . . . . 

· . . . . . . . . . . .  

· . . . . . . . . . . .  

· . . . . . . . . . . .  

o % 

1 0  % 

1 5  % 

2 0  % 

2 5  % 

3 0  % 

übe r 3 6  0 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  % 

der Bemessungsgrund lage . Ein negatives Einkommen gemäß 

§ 2 Abs . 2 EStG 19 8 8  des einen Elternte i les vermindert das 

Einkommen des anderen E l terntei les nicht . Leben die E ltern 

j edoch n icht in Wohngemeinscha f t , so beträgt die zumutbare 

Unterha lts l e i s tung die Summe der z unächst von j edem 

E lterntei l getrennt zu berechnenden Unterha lts leistungen . 
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( 2 )  Es i s t  insofern von einer geringeren Höhe der 

zumutbaren Unterha l t s leistung aus zugehen , a l s  der 

S�udierende nachwe i s t , daß der von ihm von einem _Elterntei l  

geleistete Unterha l tsbeitrag nicht die s i ch aus Abs . 1 

ergebende Höhe erreicht , obwohl auf Grund der Eignung des 

Studierenden f ür das gewählte Studium grundsä t z l i ch ein 

Unterha l tsanspruch besteht . Der Nachweis i s t  nur erbracht , 

wenn da s zuständige Gericht dem Studierenden trotz 

ausdrücklichem Antrag einen niedrigeren Unterha l tsbei trag 

a l s  nach den obigen Sät zen z ugesprochen hat oder der 

Studierende den zugesprochenen Unterha ltsbei trag trot z einer 

wegen der laufenden Unterha ltsbei träge geführten Exekution 

zur Hereinbringung auf das künf tig f ä l l ige Arbeit seinkommen 

( §  6 Abs . 3 des Lohnpfändungungsgesetz 19 8 5 ,  BGBl . Nr .  4 5 0 ) ,  

gegebenen f a l l s  einer Exekution zur Sichers te l l ung ( §  37 2 der 

Exekutionsordnung , RGBI . Nr .  79 / 1 89 6 ) ,  nicht erhal ten hat . 

Dieser Absatz i s t  für Studierende im S inne des § 2 1  ni cht 

anzuwenden . 

( 3 )  Die zumutbare Unterhal t s lei s tung des Ehegatten beträgt 

3 0 %  des 4 8  0 0 0  S übersteigenden Betrages seiner 

Bemessungsgrund lage . 

( 4 )  Die z umutbare Eigenleistung des S tudierenden umfaßt 

den 1 2  0 0 0  S übers teigenden Betrag seiner 

Bemes sungsgrund lage . 

Bemessungsgrundlage 

§ 2 5 . ( 1 )  Die Bemes sungsgrundlage des Studierenden , der 

E l tern s owie des Ehegatten des Studierenden umfaßt das 

Einkommen gemäß den §§ 9 bi s 1 1  abzüg l i ch der Freibeträge 

gemäß Abs . 3 und der nachstehenden Absetz�eträge für die 

Personen , für die entweder der Studierende , einer seiner 

E lternteile oder sein Ehegatte kra f t  Geset zes Unterha l t  

leis tet : 
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1 .  für j ede noch ni cht s chulpf l i chtige Person 3 6  0 0 0  S i  

2 .  für j ede s chulpf l i cht ige Person bis eins ch l ießlich zur 

achten S chul stufe 4 8  0 0 0  S i  

3 .  f ür j ede Person nach Absolvierung der achten Schu l s tu f e  

m i t  Aus nahme der in Z 4 genannten 5 4  0 0 0  S i  

4 .  für j ede Person , die eine der in § 1 Abs . 1 genannten 

Einri chtungen a l s  ordent l i cher Hörer ( Studierender ) 

besucht oder einem sol chen gemäß § 2 g lei chgeste l lt 

i s t , 5 4  0 0 0  S i  soferne es s ich j edoch um auswärtige 

Studierende gemäß § 20 Abs . 2 handelt , 84 0 0 0  S i  

5 .  f ür j edes erhebl ich behinderte Kind im S inne des 

Fami l ienlastenausgleichsgesetzes 19 6 7  weitere 2 4  0 0 0  S .  

( 2 )  Die Absetzbeträge vermindern s i ch um das Einkommen 

dieser Person . Für den Studierenden selbst steht kein 

Absetzbetrag zu . Für den zwei ten Elternte i l  ist j eden fa l l s  

ein Absetzbetrag i n  der Höhe gemäß Abs . 1 Z 3 zu 

berücks i chtigen . 

( 3 )  Leben die E ltern nicht in Wohngemeinscha f t , s o  s ind 

die zumutbaren Unterha lts lei stungen für j eden E lterntei l  

getrennt z u  ermittel n . Lei sten für eine Person beide E ltern 

kra f t  Gesetzes Unterha l t , so i s t  das Einkommen j edes 

Elterntei les durch die Hä l f.te des j ewe i l igen Abset zbetrages 

zu vermindern . I s t  j edoch das Einkommen eines E l ternte i l e s  

geringer a l s  die Hä l f te der Absetzbeträge , so s ind die das 

Einkommen übersteigenden Abset zbeträge vom Einkommen des 

anderen E l terntei les abzuz iehen . 

( 4 )  Als Freibeträge s ind zu berücks i chtigen 

1 .  bei den E l tern sowie dem Ehegatten des S tudierenden , 

a )  s o fern Einkünf te aus n ichtselbständiger Arbei t  im 

Sinne d�s § 2 5  Abs . 1 EStG 19 8 8  zur Berechnung her

angez ogen werden , j ewei l s  2 0  0 0 0  S i  

b )  s o fern nur bei einem E l ternte i l  Einkünf te im S inne 

der l i t ". a herange zogen werden , bei diesem 2 8  0 0 0  S i  
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2 .  beim Studierenden , seinen Eltern und seinem Ehegatten , 

sofern aus s chl ießl ich Einkünf te aus nichtselbständiger 

Arbei t  im Sinne des § 25 Abs . 1 EStG 19 8 8  zur 

Berechnung herange zogen werden , j ewei l s  weitere 

1 5  0 0 0  S .  

( 5 )  Die Freibeträge dürfen j edoch die Summe der Einkünf te 

der j ewei l igen Personen aus nichtselbständiger Arbei t  im 

S inne des § 2 5  Abs . 1 EStG 19 8 8  nicht überschreiten . 

5 .  ABSCHNI TT 

Verfahren 

Zuständigkei t  

§ 2 6 . ( 1 )  I n  Studienbeihi l fenangelegenheiten i s t  in erster 

Instanz die S tudienbeihi l fenbehörde zuständig . 

( 2 )  I n  Studienbeihi l fenangelegenheiten i s t  in zweiter 

Instanz zus tändig : 

1 .  der Bundesmini s ter f ür Wi s sens cha f t  und Forschung für 

Studierende an Universitäten , Kunsthochschulen und 

Theo log i s chen Lehransta lten und für die in § 2 Abs. 2 

genannten Studierenden ; 

2 .  der Bundesminis ter f ür Unterri cht und Kuns t  für die 

Studierenden an Pädagogi schen Akademien und 

Beruf s pädagogi schen Akademien sowie an diesen 

vergleichbaren Privatschulen mit eigenem 

Organ i sations statut , f erner an ö f fen t l i chen oder mi t 

dem Ö f f ent l ichkeitsrecht ausgestatteten Land- und 

f orstwirt s cha f t l i chen beruf spädagogis chen 

Akademien ; 

112/ME XVIII. GP - Entwurf 41 von 104

www.parlament.gv.at



- 3 2  -

3 .  der Lande s s chulrat für die Studierenden an Akademien 

für S o z i a larbei t , an diesen vergleichbaren 

Privatschulen mi t eigenem Organisation s s tatut und an 

Konservatorien . Gegen seine Bes cheide i s t  kein wei teres 

ordentl i ches Rechtsmi ttel zuläs s i g ; 

4 .  der Landeshauptmann für Schüler an 

med i z i n i s ch-techn i s chen Schulen . Gegen seine Bes cheide 

i s t  kein wei teres ordentliches Rechtsmittel zulä s s i g . 

Die Studienbeihi l fenbehörde 

§ 2 7 . ( 1 )  Die Studienbeihi l f enbehörde i s t  mit dem S i t z  i n  

Wien und mit Ges chä f t s s te l l en in Wien , Gra z , Innsbruck , 

Linz , S a l zburg und Klagenfurt einzurichten . Bei 

entsprechendem Bedarf kann der Bundesmini ster für 

Wi s senscha f t  und Forschung aus Gründen der 

Verwal tungsvereinf achung durch Verordnung auch weitere 

Ges chä f t s s te l l en erri chten und deren Zuständigkeitsbereich 

festlegen . 

( 2 )  Bis  zur Erla s sung einer derartigen Verordnung s ind 

zus tändi g  

1 .  die Ges chä f t s ste l le in Wien für Studierende an den i n  

§ 1 Ahs . 1 genannten Einrichtungen in Burgen land , 

Niederös terreich und Wien , 
2 .  die Geschä f t s s te l le in Gra z f ür Studierende an den i n  

§ 1 Ahs . 1 genannten Einrichtungen in Steiermark , 

3 .  die Geschä ftsstelle in Innsbruck f ür Studierende an den 

in § 1 Ahs . 1 genannten Einri chtungen in Tirol und 

Vorarlberg , 

4 .  die Ges chä f t s ste l le in Linz für S tudierende an den i n  

§ 1 Ahs . 1 genannten Einri chtangen in Oberösterre i ch , 

5 .  die Geschä f t s stel le i n  S a l zburg für Studierende an den 

'in § 1 Ahs . 1 genannten Einrichtungen in S a l zburg und 

6 .  die Geschä f t s ste l le in Klagenf urt für S tudierende an 

den in § 1 Ahs . 1 genannten Einrichtungen in Kärnten . 
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( 3 )  Die Studienbeihi l f enbehörde untersteht in a l len ihre 

Organi sation betre f f enden Angelegenheiten unmittelbar dem 

Bundesmini ste� f ür Wis senscha f t  und Fors chung . Die 

Buchha l tungsaufgaben der Studienbeihi l fenbehörde s ind von 

der f ür das Bundesminis terium f ür Wi s s enscha f t  und Forschung 

zus tändigen Buchha ltung wahrzunehmen . Bei der 

automationsunterstütz ten Berechnung und Zahlbarste I lung der 

Ge ldleistungen nach diesem Bundesgesetz hat das f ür die 

Univers i tät Wien zuständige EDV- Zentrum ( §  9 0  UOG ) 

mit zuwirken . Die Befugn i s s e  der übrigen mit der Vol l zi ehung 

der Studienförderungsangelegenheiten betrauten 

Bundesmini ster werden dadurch nicht berührt . 

( 4 )  Der Leiter der Studienbeihi l fenbehörde hat dem 

Bundesmini ster für Wi s s enscha f t  und Fors chung jähr l i ch über 

die Tät igkeit im zuletzt abge laufenen Kalender j ahr zu 

berichten . 

Senate der Studienbeihi l f enbehörde 

§ 2 8 . ( l )  Über Vors te l lungen ( §  29 Abs . 3 )  oder Gutachten 

( §  19 Abs . 4 )  ents cheidet die S tudienbeih i l fenbehörde in 

Senaten , wobei für die Studierenden an j eder Univer s i tät , 

Kunsthochschu l e , Akademie und medi zinis ch-techn i schen Schule 

ein eigener Senat einzuri chten ist . 

( 2 )  Folgende Senate s ind für Studierende an Theologi s chen 

Lehranstalten zuständig : 

1 .  für S tudierende in Burgenland , Niederö sterreich und 

Wien der Senat der Studienbeihi l fenbehörde f ür 

Studierende an der Univers ität Wien , 

2 .  f ür S tudierende in Kärnten und Steiermark der Senat der 

Studienbeihi l f enbehörde für S tudierende an der 

Univers i tät in Gra z , 

3 .  f ür Studierende in Tiro l und Vorarlberg der Senat der 

Studi enbeihi l fenbehörde f ür S tudierende an der 

Univers i tät I nnsbruck , 
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4 .  f ür S tudierende in Oberös terreich der Senat der 

Studienbeihi l f enbehörde f ür S tudierende an der 

Universität Lin z , 

5 .  f ür Studierende in Sa l zburg der Senat der 

Studienbeihi l fenbehörde f ür Studierende an der 

Univer s i tät S a l z burg . 

( 3 )  Der zuständige Bundesminister kann auf Grund von An

trägen der obersten akademi s chen Behörde ( Direktion , Schu l 

leitung ) und des zuständigen Organs der Hochs chülerscha f t  a n  

der Hochschule ( Vertretung der Studierenden a n  den 

Akademien und medi zinis ch-techni schen S chu len ) durch 

verordnung die Aufgaben des j ewei l igen Senates einem anderen 

Senat der Studienbeihi l fenbehörde zuwei sen . 

( 4 )  S ind S tudienförderungsangelegenhei ten einern anderen 

Senat zugewiesen worden , so muß j e  ein Ersatzmitglied aus 

dem Krei s  des Lehrkörpers und der Studierenden der 

betref f enden Einrichtung in diesem Senat vertreten sein . 

( 5 )  Die Senate der S tudienbeihi l fenbehörde bestehen aus 

vier Mitgliedern : 

1 .  e inern rechtskundigen Hochschullehrer gemäß § 4 8  des 

Geha ltsgesetzes 19 5 6  ( Lehrer ) ,  

2 .  zwei ordent l i chen Hörern der betref fenden Einri chtung 

und 

3 .  einern Bediens teten der S tudienbeihi l f enbehörde . 

( 6 )  Sofern an einer Universität oder Kuns thochs chule 

kein rechtskundiger Hochschul lehrer zur Verf ügung s teht , i s t  

ein rechtskundiger Bediensteter der Universitätsdirektion 

( Akademiedirektion , Rektorat )  als Mitglied z u  bes tel len . 
Sofern an Akademien oder med i z inis ch-technis chen Schule kein 

rechtskundiger Lehrer z ur Verfügung s teht , i s t  ein mit 

Studienf örderungsangelegenhei ten befaßter rechtskundiger 

Beamter a l s  Senatsmitglied zu bestellen . 
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( 7 )  Die Mitgl ieder und Ersatzmi tgl i eder der Senate f ür 

Studierende an Univers i täten und Kun s thochschulen s ind auf 

Vorsch l ag der obersten akademi schen Behörde dieser 

Einrichtungen , auf Vors chlag des Hauptaus schus ses der 

j ewe i l i gen Hochschülerscha f t  und auf Vorschlag des Leiters 

der S tudienbeihi l f enbehörde vom Bundesminister für 

Wi s sens cha f t  und Fors chung für zwei Studien j ahre zu 

ernennen . 

( 8 )  Die Mitgl ieder und Ersatzmitglieder der Senate für 

Studierende an Akademien und und medi zinisch-techn i schen 

Schulen s ind auf Vorsch lag des Lehrkörpers ( der 

Schu l lei tung ) der j ewe i l igen Einrichtung , auf Vorschlag der 

Vertretung der Studierenden dieser Einrichtung und auf 

Vors chlag des Lei ters der Studienbeih i l fenbehörde vom 
j ewe i l s  zuständigen Bunde sminister für zwei Studien j ahre zu 

ernennen . 

( 9 ) Vorsitzender des Senates i s t  das rechtskundige 

Mitgl ied . Die Senate s ind beschluß f ähig , wenn das 

rechtskundi ge Mitgl ied ( Ersatzmitg l ied ) ,  ein Mitgl ied 

( Ersatzmitgl i ed ) aus dem Kre i s  der Studierenden der 

betref f enden Einri chtung und ein Mitgl ied ( Ersatzmitglied ) 

aus dem Kre i s  der Bediensteten der Studienbe ih i l fenbehörde 

anwesend i s t . Die Senate f a s sen ihre Bes chlüsse mit 

einf acher Stimmenmehrheit . Bei Stimmengleichhei t  gibt die 

Stimme des Vorsitzenden den Aus schlag . Auf Bes ch luß des 

Senates s i nd auch Abstimmungen im Umlaufweg z u lä s s ig . 

( 10 ) Über die Beratung und Abstimmung des Senates i s t  eine 

Nieders chri f t  auf zunehmen , die vom Vors itzenden und vom 

S chri f tf ührer zu unterfertigen i s t . Kein Mitgl ied darf die 

Abgabe der S timme über eine zur Bes chluß f a s sung geste l l te 

Frage verweigern . Da s Beratungs - und Abstimmungsprotoko l l  

i s t , wenn eine mündl i che Verhandlung stattgefunden hat , von 

der hierüber aufgenommenen Nieders chri f t  zu trennen . 
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Besondere Ver fahrensvorschr i ften 

§ 29 . (1) Die Studienbeihi l fenbehörde hat über Anträge auf 

Gewährung und Erhöhung von Beihi l fen und Zuschüs sen 

j edenf a l l s , in a l len anderen Fä l len j edoch nur nach Maßgabe 

des AVG ohne weiteres Ermittlungsverfahren unter 

zweckmäßiger Verwendung moderner techn i scher Hilf smittel ,  

insbesondere e lektronischer Datenverarbeitungsanlagen , zu 

entscheiden . 

( 2 )  Aus f ertigungen , die unter Verwendung elektron i s cher 

Datenverarbeitungsanlagen hergeste l l t  werden , bedürfen weder 

einer Unters chri f t  noch einer Beglaubigung . 

( 3 )  Gegen Bes cheide der Studienbeihi l fenbehörde , kann die 

Partei binnen zwei Wochen wegen behaupteter Rechtswidrigkeit 

Vorstellung erheben . Über die Vorstel lung hat die 

Studienbeihi l fenbehörde nach Durchf ührung eines 

Ermittlungsverfahrens in einem Senat neuerlich zu 

ents cheiden . 

( 4 )  Die S tudi enbeihi l f enbehörde kann j edoch ohne Bef a s s ung 

eines Senates auf Grund e iner vorstellung und a l l fä lliger 

wei terer Ermittlungen binnen zwei Monaten den von ihr 

erla s s enen Bescheid im S inne des Vorstel lungsbegehrens 

abändern ( Vorents cheidung über die Vorstel lung ) .  

( 5 )  Gegen eine Vorentscheidung . über die Vorstel l ung kann 

die Partei binnen zwei Wochen den Antrag ste l len , daß die 

Vorstel lung dem Senat zur Entscheidung vorge legt wird . .  

( 6 )  Gegen Bescheide des Senates der 

S tudienbeihilf enbehörde i s t  das Rechtsmittel der Beruf ung 

zulä s s i g . § 6 4a AVG i s t  nicht anzuwenden . 
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( 7 )  Wird der Bezug der Studienbeihi l fe erschli chen , so i s t  

der Bes cheid , m i t  dem s i e  zuerkannt wurde , a l s  nichtig zu 

erklären . 

( 8 )  Zur Beurtei l ung des Anspruches auf Studienbeihi l fe 

oder des Erlös chens von Studienbeihi l fe enden die nach 

Semestern fes tgelegten Fri s ten für den Nachweis von 

Studienleistungen erst mit dem Ablauf der an das j ewei l ige 

Semester anschl ießenden Ferien . 

Anträge 

§ 3 0 . ( 1 )  Anträge auf Gewährung von Studienbeihi l fen können 

im Wintersemester in der Zeit von 1 5 . September bis 

2 1 . De zember und im Sommersemes ter in der Zeit von 1 5 . Februar 

bis 3 1 . Ma i  geste l l t  werden . Bei med i z inis ch-techn i s chen 

Schulen , deren Ausbi ldungs j ahr in der zweiten Jahreshä l f te 

beginnt , können Anträge in der Zeit von 1 5 . September bis 

2 1 . Dezember , ansonsten in den ersten fünf zehn Wochen des 

Ausbi ldungs j ahres geste l l t  werden , wobei die S chul leitung 

den Beginn festzulegen und den Schülern in geeigneter Wei s e  

bekannt zugeben hat . verspätete Anträge s ind z urückzuwe i s en . 

( 2 )  Al le Anträge , Vors tel lungen und Berufungen i n  

Studienbeihi l f enangelegenheiten sind bei der 

Studi enbeih i l fenbehörde oder der gemäß § 2 7  Abs . 2 

zuständigen Ges chä f t s s te l le einzubringen . Studierende an 

Akademien können derartige Anbringen auch bei der Direktion 

der besuchten Lehransta l t  einbringen . 

( 3 )  Den Anträgen auf Gewährung von Studienbeihi l f en s i nd 

die erforder l i chen Nachweise über die s o z i a le Bedürf tigkeit 

und den günstigen Studienerfolg , anderen Anbringen die s on s t  

erf orderl i chen Nachwe i s e  bei zuschl ießen . 
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( 4 )  Für den Antrag auf Gewährung der Studienbeihi l f e  und 

für die Nachweise der s o z ia len Bedürftigkei t  s ind 

Formblätter zu verwenden , die vom Bundesmini ster f ür 

Wi s senscha f t  und Forschung im Einvernehmen mit dem 

Bundesmin i s ter f ür Unterricht und Kunst und dem 

Bundesmin i s ter für Gesundheit , Sport und Kons umentens chutz 

unter Bedachtnahme auf die §§ 1 bis 25 auf zulegen s ind . 

Hiebei s ind die r Angaben über die Fami l ien- , Vermögen s - und 

Einkommensverhä ltni s se vom S tudierenden , von seinen Eltern 

( einem Elterntei l )  und seinem Ehegatten zu unterfertigen . 

( 5 )  Über Anbringen in Studienbeihi l f enangelegenheiten i s t  

ohne unnöti gen Auf s chub , spätes tens aber binnen drei Monaten 

zu entscheiden . Der Fri stenlauf beginnt mit dem Tag , an dem 

das gehörig be legte Anbringen bei der im Abs . 2 genannten 

Ste l le einlangt . 

Anträge auf Erhöhung der Studienbeihi l f e  

§ 3 1 . Der § 3 0  i s t  a u f  Anträge a u f  Erhöhung e iner 

S tudi enbeihi l f e  s inngemäß anzuwenden . Anträge auf Erhöhung 

können j edoch j�derzeit eingebracht werden . Al l f ä l l ige 

Erhöhungen werden mit Ablauf des Monats wirksam , i n  dem das 

zur Erhöhung f ührende Ereignis eingetreten i s t . Wird der 

Antrag auf Erhöhung erst nach mehr als zwei Monaten ab 

Eintritt des zur Erhöhung führenden Ereignisses geste l l t , 

wird die Erhöhung erst mit dem der AntragsteI lung f o lgenden 

Monatsersten wirksam . 

Aus zahlungs zeitraum 

§ 3 2 . ( 1 )  Die Studi enbeihi l fe wird für j ewe i l s  zwei Semes ter 

bzw . ein Ausbi ldungs j ahr zuerkannt . 
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( 2 )  Der Anspruch auf Studienbeihi l f e  ruht nach Maßgabe des 

§ 3 6  und erl i s cht nach Maßgabe des § 3 7 . 

Aus z ahlungstermine 

§ 3 3 . ( 1 )  Die gemäß den §§ 2 0  bis 25 j ährlich gebührende 

Studienbeihi l fe i s t  

1 .  S tudierenden a n  Universitäten , Kunsthochs chulen und 

Theologis chen Lehranstalten im Wintersemester in den 

Monaten Oktober bi s Februar und im Sommersemester in 

den Monaten März bis Ju li j ewe i l s  in fünf Monats raten 

aus zu zahlen ; 

2 .  Studierenden an Akademien und Konservatorien im 

Wintersemester in den Monaten September bis Jänner und 

im Sommersemes �er in den Monaten Februar bis Juni 

j ewei l s  in fünf Monatsraten aus zuzahlen . 

( 2 )  Die gemäß den § §  2 0  bis 2 5  f ür ein Ausbi ldungs j ahr 

gebührende S tudienbeihi l fe ist Studierenden an 

medi z in i sch-techn i s chen S chulen in zehn Monat s raten 

aus z uzahlen . Die erste Rate i s t  in dem Monat aus zuzahlen , i n  

dem d a s  Ausbi ldungs j ahr beginnt . 

( 3 )  Auch bei Wechsel der im § 1 genannten Ansta l ten ge

bührt f ür das g leiche Studien- ( Ausbi ldungs - ) Jahr nur ein 

Anspruch von zehn Monatsraten . 

( 4 )  Die einem minder j ährigen Studierenden gebührende 

S tudienbeihi l fe i s t  dem Erziehungsberechtigten aus zuzahlen , 

zu dessen Hausha l t  der Studierende gehört ; es sei denn , der 

Erz iehungsberecht igte hat s i ch mit der Aus zahlung an den 

Studierenden einverstanden erklärt . 

( 5 )  Die Anwe i sung von S tudienbeih i l fen hat im barge ldlosen 
Zah lungsverkehr zu erfolgen . 
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Nachwei spf lichten 

§ 34. ( 1 )  Personen , deren Einkommen und Vermögen zur 

Ermitt lung der sozialen Bedürftigkeit nachzuweisen i s t , 

haben dem antrags tel lenden S tudierenden die erforderlichen 

Nachwe i se an die Hand zu geben oder auf verlangen der nach 

diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden die für den 

Anspruch auf Studienbeihi l f e bedeutsamen Umstände 

o f f enzulegen . I s t  dem Studierenden die Beibringung der 

notwendigen Unterlagen nicht möglich oder unz umutbar ,  s ind 

sie auf  seinen Antrag von der Studienbeihi l fenbehörde 

bei z us cha f f en . Die Träger der Sozia lvers i cherung ( deren 

Hauptverband ) haben über Ersuchen der 

S tudienbeih i l fenbehörde die Arbeitgeber von Personen , deren 

Einkommen und Vermögen zur Ermittlung der s o z ia len 

Bedürf tigkeit nach zuwei sen i s t , bekanntzugeben . 

( 2 )  Arbeitg�ber , bezugs liquidierende und sonstige Stel len , 

die Beträge im Sinne der §§ 9 und 1 0  anweisen , haben a l le 

Angaben , die zur Fests te l lung der sozialen Bedürf ti gkeit 

notwendig s i nd , binnen vier Wochen mit zutei len . Die 

Verpf li chtungen gemäß Abs . 1 und 2 können von den 

Vol l s treckungsbehörden nach dem VVG erzwungen werden . 

( 3 )  Die Abgabenbehörden haben für Personen , deren 

E inkommen und Vermögen zur Beurtei lung der soz ia len 

Bedürftigkei t  im S inne des § 24 heran zuz iehen i s t , im Rahmen 

ihres Wirkungsberei ches im Ermittlungsverfahren 

festges tel lte und für die Abgabenf estsetzung bedeutsame 

Daten über Anf rage der im Studienbei h i l f enverfahren tätigen 

Behörden bekanntzugeben , sofern der Beihi l fenwerber s ei ner 

Mitwirkungsverp f l i chtung im Ver fahren vor der 

Studienbeihi l fenbehörde nicht oder n icht ausre ichend 

nachgekommen i s t . Die abgabenrechtl iche 

Geheimhaltungspf l i cht des § 4 8  a BAD g i l t  s inngemäß . Die 

Aus kunftspf l i cht der Abgabenbehörden erstreckt s i ch n icht 
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auf sol che Daten , die aus Abgabenbescheiden ers ichtl i ch 

s i nd , sofern diese Bes cheide der Studienbeihi l f enbehörde 

vorliegen . 

( 4 )  O f f en legungen , Me ldungen und Nachweise nach diesem 

Bundesgesetz müs sen vo l l ständig und wahrheitsgetreu erfo l 

gen . 

Nachweise 

§ 3 5 . ( 1 )  Jeder Studierende , der in den ersten beiden 

Semestern seines S tudiums Studienbeihi l f e  bezogen hat , i s t  

verp f l i chtet , spätestens in der Antrags frist f ü r  das a b  

Studienbegi nn dritte Semester ( zweite Ausbi ldungs j ahr ) 

Nachweise über seinen Studienerfolg vorzulegen . Dieser 

Nachwe i s  muß zum Aus s chluß der Rück zahlungsverp f l i chtung 

wenigstens da s ha l be Stundenausmaß j enes Nachwei ses 

umf a s sen , der für den weiteren Be zug der Stud ienbeihi l fe 

gefordert wird . Schüler an med i z in i s ch-techn i schen S chulen 

haben s tattdessen eine Bestätigung der Schul leitung über die 

erfo lgreiche Ablegung wenigstens der Häl f te der 

vorges chriebenen Einzelprüfungen vorzulegen . 

( 2 )  Der Bez i eher einer S tudienbeihi l fe hat der 

Studienbeihi l fenbehörde binnen zwei Wochen nach 

Kenntni snahme j eden Sachverha lt zu melden , der ein Ruhen , 

eine Verminderung oder ein Erlös chen seines Anspruches auf 

Studienbeihi l f e  oder eine Rück zahlungsverp f l i chtung zur 

Folge hat . 

Ruhen des Anspruches 

§ 3 6 . ( 1 )  Der Anspruch auf Studienbeihi l f e  ruht während der 

Semester , in denen der Studierende peurlaubt i s t , und 

während der vol len Monate , in denen er am Studium wes entlich 
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behindert i s t  oder den Prä senzdienst oder Z ivi ldienst 

leis tet . Eine wesent l iche Studienbehinderung l iegt dann vor , 

wenn im Monat weni ger a l s  acht z i g  Stunden für das Studium 

auf gewendet werden ' können . 

( 2 )  Das Ruhen des Anspruches tritt während eines S tudiums 

an einer Univers ität oder Hochschule küns t leri s cher Richtung 

\ im Aus land in der Dauer von zwei Semestern ni cht ein . 

( 3 )  Der Anspruch auf S tudienbeihi l f e  ruht während der 

Monate , in denen der S tudierende einer Erwerbstätigkei t  von 

mehr a l s  zwei Wochen nachgeht und diese mehr a l s  eine 

Ha l bbe s chä f tigung darste l l t ; ausgenommen s ind Tätigkeiten , 

die aus schließlich während der Ferien e�folgen oder 

überwiegend während der Haupt f erien , keines f a l l s  j edoch 

länger a l s  zwei Wochen außerhalb der Haupt f erien , 

durchge f ührt werden , sowie Tätigkeiten gemäß § 9 Abs . 4 .  

Erlöschen des Anspruches 

§ 3 7 . ( 1 )  Der Anspruch auf Studienbeihi l f e  erl i s cht mit Ende 

des Monats ,  in dem 

1 .  der S tudierende verstorben i s t  oder 

2 .  der Studierende die österreichi sche Staatsbürgers chaf t  

verloren. hat oder 

3 .  der S tudierende das Studium abbri cht oder 

4 .  der Studierende die letzte in den Studienvors chri f ten 

vorgesehene Prüfung seines Studiums , f ür das er 

Studienbeihi l f e  be z ieht , abgelegt hat . 

( 2 )  Der Anspruch auf S tudienbeihi l fe erl i's cht mit Ende des 

Semesters , 

1 .  in dem der Studierende die Anspruchsdauer gemäß § 1 3  

Abs . 6 b i s  8 ,  § 1 4  Abs . 7 und 8 ,  § 1 6  Abs . 6 und § 1 7  

Abs . 3 überschritten hat oder 

112/ME XVIII. GP - Entwurf52 von 104

www.parlament.gv.at



- 43 -

2 .  für das der Studierende keinen Studiennachwe i s  gemäß 

§ 1 4  Abs . 1 Z 2 oder § 1 7  Abs . 1 Z 2 vorgelegt hat . 

( 3 )  Bei Schülern an medi zinisch-technischen Schulen er

l i s cht der Anspruch auf Studienbeihi l f e  mit Ende des Monats , 

in dem der S chüler aus dem im § 1 8  Abs . 2 genannten Grund 

vom wei teren Besuch der Schule ausgeschlossen wurde . 

Rückzahlung 

§ 3 8 . ( 1 )  Der S tudierende hat zurückzuzah len : 

1 .  den Betrag der erhaltenen Studienbeih i l f e , des sen 
Zuerkennung durch unvo l l s tändige oder unwahre Angaben 

bewirkt wurde , den gesamten Betrag , sofern des sen 

Zuerkennung ersch l ichen wurde ; 

2 .  die S tudienb�ihi l fenbeträge , die er nach dem Eintritt 

eines geset z l ichen Erlös chensgrundes oder während des 

Ruhens des Anspruches empfangen hat ; 

3 .  den gesamten Betrag der erha ltenen Studienbeih i l f e , den 

er in den ersten beiden Semestern ab Studienbeginn 

erhalten hat , wenn er nicht wenigstens Studiennachweise 

in dem im § 35  Abs . 1 fes tgelegten Ausmaß vor legt ; 

4 .  den gesamten Betrag der erha ltenen Studienbeih i l f e , 

wenn die der Z uerkennung z ugrunde liegenden 

Steuerbes cheide nachträgl ich abgeändert werden und 

keine soziale Bedürf tigkeit mehr vorl iegt ; son s t  den 

Unterschiedsbetrag zwi s chen der seinerzeit berechneten 

Studienbeihi l fe und der nunmehr auf Grund des 

abgeänderten S teuerbes cheides errechneten 

S tudienbeihi l f e . 

( 2 ) Im Fa l le eines neuen Studienbeihi l fenanspruchs i s t  die 

Rückzah lung s forderung gegen diesen auf zurechnen . Ist eine 

Auf rechnung nicht mög l i ch , so kann die Rückf orderung bis zu 

zwe i  Jahren gestundet und auch die Rückzahlung in 

Tei lbeträgen gestattet werden . 
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( 3 )  Im Fa l l  des Abs . 1 Z 3 i s t  die Rückforderung bi s auf 

10  % ,  wenigstens aber auf 1 0 0 0  S zu verringern , wenn 

1. der Studierende sein Studium n icht abbri cht und nach 

längstens zwei Semes tern wieder einen günstigen 

Studi enerfolg nachweist ; 

2 .  der Studierende die zum Aus schluß der 

Rück zahlungsverp f l ichtung notwendigen Studiennachweise 

zwar innerha lb der für die Vorlage vorgesehenen Fri s t  

erworben , diese j edoch ers t nach Ablauf der Fri s t  

vorgel egt hat . 

( 4 )  Die Begünstigungen der Abs . 2 und 3 ge lten ni cht f ür 

den Fa l l  der Erschleichung . I n  diesem Fal l  s i nd die 

empfangenen Beträge ab deren Erha lt mit 4 % zu verzinsen und 

zwei Wochen nach Rechtskra f t  des Bes cheides zur Rückzahlung 

f ä l l i g . Pe�sonen , die durch Ver letzung der Of f enlegungs - und 

Wahrhei tspf l i cht gemäß § 3 4  Abs . 4  an der Erschleichung 

tei lgenommen haben , haf ten mit dem zur Rückzahlung 

verp f l i chteten Studierenden a l s  Gesamtschuldner . 

( 5 )  Rückzahlungsansprüche ver j ähren in drei Jahren . Die 

Ver j ährung beginnt mit Ablauf des Jahre s , i n  dem die l et z te 

gesetz l ich n icht gebührende Studienbeihil f enrate ausge zahlt 

wurde . Die Lauf der Ver j ährungs frist ist gehemmt , s o lang 

s i ch der Rückzahlungsverpf l ichtete im Aus land aufhä l t . 

( 6 )  Mit der Bes tätigung der Vol l streckbarkeit versehene 

Rück zahlungsbes cheide s i nd Exekutionstitel im S inne des § 1 

der Exekut ionsordnung . Im Exekutionsverf ahren wegen der im 

vorigen Sat z genannten Titel wird der Bund von der 

Finanzprokuratur vertreten , die die Eintreibung unmittelbar 

beim zuständigen Gericht beantragen kann . 

112/ME XVIII. GP - Entwurf54 von 104

www.parlament.gv.at



- 4 5  -

111 . TEIL 

WE ITERE FÖRDERUNGSMASSNAHMEN 

Fahrtkostenbeihi lfe 

§ 39 . ( 1 )  S tudienbeihi l fenbezieher haben ab dem auf die 

Vol lendung des 2 7 . Lebens j ahres folgenden Monat Ans pruch auf  

eine Fahrtkos tenbeihi l f e  von höchs tens 3 0 0 0  S im 

Studien j ahr . 

( 2 )  Ab dem auf die Vol lendung des 2 7 . Lebens j ahres 

f olgenden Monat erhöht s ich die monat l i ch anzuweisende 

Studienbeihi l fe um 3 0 0  s .  

( 3 )  Die Zuerkennung der Fahrtkostenbeihi l f e  erfolgt von 

Amts wegen gemeinsam mit 1 der Studienbeih i l f e . 

Studienzus chuß 

§ 4 0 .  ( 1 )  Zur Absolvierung von in den Studienvors chri f ten 

vorges ch riebenen Lehrveranstaltungen aus P f l ichtfächern , die 

einen Auf entha l t  außerha lb des Studienortes und des 

gewöhnl ichen Auf enthal tsortes erfordern , haben Studierende 

an in § 1 Abs . 1 genannten Einrichtungen, Anspruch auf 

Studienzuschuß . 

( 2 )  Voraus set zung f ür den Anspruch i s t : 

1 .  die Absolvierung der in Abs . 1 genannten 

Lehrveranstaltungen während des Bezugs von 

Studienbeihi l f e  mi t pos itivem Erfolg und 

2 .  eine Dauer des Auf entha ltes außerhalb des Studienortes 

und des gewöhnl ichen Auf entha ltsortes von mindes tens 

fünf Tagen im Semester . 
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( 3 )  Die Höhe des Studienzuschusses beträgt 1 0 0  S für j eden 

Auf entha ltstag im I nland und 2 5 0  S für j eden Au f enthal ts tag 

im Aus land . 

( 4 )  Anträge auf Gewährung eines Studienzuschu s ses s ind bei 

der Studienbeihi l fenbehörde innerha lb der Antrag s f r i s t  f,ür 

Studienbeih i l fen in j enem Semester zu s te l len , das auf die 

Absolvierung der Lehrveranstal tungen f ol gt . 

P f l i cht lehrveranstaltungen in den Semesterferien s ind dem 

Wintersemester und P f l ichtlehrveranstal tungen in den 

Haupt ferien s ind dem Sommersemester zuzurechnen . 

( 5 )  Für Aus lands studien im Rahmen internationaler 

Studienprogramme gemäß § 1 3  a AHStG bes teht kein Ans pruch 

auf Studienzus chuß . 

Beihi l f en für Aus land s s tudien 

§ 4 1 . ( 1 )  Zur Unterstüt zung von Studien an ausländ i s chen 

Univers itäten und Hochschulen haben Studierende an 

Univers i täten , Kuns thochs chulen und Theologis chen 

Lehransta l ten Anspruch auf Gewährung einer Beih i l f e  f ür ein 

Aus land s studium , sofern 

1 .  während des Aus landsstudiums ein Anspruch auf 

Studienbeihi l f e  bes teht und 

2 .  in der S tudienrichtung bereits eine Diplomprüf ung 

( Rigorosum , Staatsprüfung ) abgelegt wurde oder , s of ern 

das S tudium n icht in Abs chnitte gegliedert i st , s i ch 

der S tudierende in einem höheren a l s  dem vierten 

einrechenbaren Semester bef indet . 

( 2 )  Die Höhe der Beih i l fe für ein Aus land s studium beträgt 

mindestens 1 0 0 0  S und höchstens 8 0 0 0  S monatl ich . Die Höhe 

der Beih i l f e  für die einzelnen Staaten i s t  vom 

Bundesminister f ür Wi s sens cha ft und Fors chung durch 
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Verordnung festzusetzen . Dabei i s t  auf die 

durchs chnitt l i chen Mehrkosten Bedacht zu nehmen , die s i ch 

aus der Lebens führung und dem Studium im Aus l and ergeben . 

( 3 )  Die Gewährung von Beihi l f e  für ein Aus landss tudium 

durch mehr a l s  zehn Monate i s t  ausges chlossen . 

( 4 )  Anträge auf Gewährung von Beihi l f e  für ein Aus lands s 

tudium s i nd f rühestens sechs Monate vor und längs tens drei 

Monate nach Beginn des Aus landss tudiums bei der Studienbei 

hi l fenbehörde einzubringen . Der Studierende hat 

1 .  die voraus s icht l i che Dauer der Aus landsstudien 

anzugeben , 

2 .  das beabs i chtigte Studienprogramm vorzulegen , 

3 .  eine Bestätigung der zuständigen akademi s chen Behörde 

vorzulegen , daß auf Grund des Studienprogramms das 

Aus land s s tudium für die Dauer seines Studiums 

angerechnet werden kann , und 

4 .  dem Antrag die erforderl i chen Nachweise bei zuschl ießen . 

( 5 )  Die Aus zahlung der Beihi lfen für Aus lands studien 

erfolgt in zwei Raten zu Begi nn und nach Abs chluß des 

Aus land s s tudiums . Vorausset zung für die Aus zahlung der 

zweiten Rate i s t , daß dem Studierenden die Zeit seines 

Aus land s s tudiums in die Studienzeit eingerechnet wurde . 

( 6 )  S tudierende eines Studiums gemäß § 1 3  a AHStG haben 

anstel le ( der in Abs . 4 Z 3 vorgesehenen Bes tätigungen eine 

Bes tätigung des Vors i t zenden der S tudienkommis s ion darüber 

vorzulegen , daß das Aus landsstudium dem Studienplan 

entspricht . Anstelle der in Abs . 5 vorgesehenen Einrechnung 

in die S tudi enzeit i s t  von diesen S tudi erenden der 

ordnungsgemäße Abs ch luß der Studien an der ausländ i s chen 

Univers ität nachzuweisen . 

( 7 )  S tudierende eines Doktoratsstud�ums , f ür das kein 

Besuch von Lehrveranstal tungen vorgeschrieben i s t ,  haben 
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anste l l e  der in Abs . 4 Z 3 vorgesehenen Bestätigung eine 

Bes tätigung des Betreuers ihrer Di s sertation darüber 

vorzulegen , daß das Aus l and s studium einen s innvollen 

Bestandteil des Doktorats studiums dars tel l t . Anstelle der in 

Abs . 5 vorgesehenen Einrechnung in die Studienzeit i s t  von 

diesen Studierenden nachzuwei sen , daß das Aus land s s tudium 

dem vorgelegten Studienprogramm entsprechend absolviert 

worden i s t . 

( 8 )  Semester eines Aus landss tudiums , für die S tudienbei 

h i l f e  oder eine Beihi l fe für e i n  Aus landsstudium gewährt 

wurde , s ind in die Anspruchsdauer auf Studienbeih i l fe 

einzurechnen . 

Lei s tungsstipendien an Universitäten und Kunsthochs chulen 

§ 4 2 . ( 1 )  Universitäten und Kunsthochschulen i s t  zur 

Förderung von Studierenden und Absolventen ordentlicher 

Studien , deren Studienabsch luß nicht länger a l s  zwei 

Semes ter zurückl iegt , die nach Maßgabe der 

Studienvors chri f ten hervorragende S tudienlei stungen erbracht 

haben , pro Studien j ahr insgesamt ein Betrag von 2 % der in 

diesem Bereich im letzten Ka lender j ahr auf gewendeten 

Studienbeihi l fen zur Verfügung zu stellen . 

( 2 )  Der Bundesmini ster für Wi ssenscha f t  und Fors chung hat 

durch Verordnung die gemäß Abs . 1 f ür Lei stungs stipendien 

zur Ver fügung s tehenden Budgetmittel auf die einzelnen 

Univers itäten , Fakul täten und Kunsthochschulen nach der Zahl 

der im abgelaufenen Studien j ahr erfolgten S tudienabschlüsse 

österre ichi s cher S tudierender auf z utei len . 

( 3 )  Voraus s et zung für die Zuerkennung eine s  

Lei stungs stipendiums i s t  d i e  Erfül lung der in § 1 Abs . l  oder 

§ 2 Abs . 1 sowie der in § 6 Abs . l  Z 2 bis 4 und Abs . 3  

genannten Voraussetzungen . Weiters darf die Anspruchsdauer 
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im S inne der §§ 1 3  bis 1 6  für den zur Beurtei lung der 

Studienleistung herange zogenenen Studienabschnitt n i cht 

überschritten worden sein . Die .Voraussetzungen müs sen zu 

Beginn des Semesters der Zuerkennung vorl iegen und s i nd 

durch eine Bestätigung der Studienbeihi l f enbehörde 

nach zuweisen . 

( 4 )  Die Zuerkennung der Lei stung s s tipendien erfolgt an 

Universi täten und Kunsthochs chulen im selbständigen 

Wirkungsbere i ch auf Grund von Bewerbungen der S tudierenden . 

( 5 )  Das Fakultätskol legium ( Univers itätsko l l egium ,  

Gesamtkol legium ,  Akademiekol l egium ) hat eine Aus s chreibung 

der Lei s tung s s tipendien durchzuführen . In der Aus s chreibung 

s i nd die mindestens zu erbringenden Studiennachweise genau 
, 

anzuführen . Die S tudienleistungen s ind nach dem Erfolg in 

den zentralen künstleri schen Fächern , bei Diplomprüf ungen , 

Rigorosen , bei Tei lprüfungen von Diplomprüfungen und 

Rigorosen sowie bei D i s s ertationen , Diplomarbei ten und 

Seminaren zu beurteilen . Die S tudienleistungen müs sen in den 

der Zuerkennung vorausgehenden beiden Semestern , längs tens 

bis Ende der Semesterf erien , erbracht worden sein . 

( 6 )  Die Zuerkennung < der Lei s tungsstipendien hat im 

Sommersemester des j ewe i ligen Studien j ahres im Rahmen der 

Privatwirtscha f tsverwa l tung zu erfolgen . Ein 

Lei s tungs stipendium darf für ein Studien j ahr 2 0  0 0 0  S n icht 

überschreiten und 1 0  0 0 0  S nicht unters chreiten . 

Lei stungs s tipendien an anderen Einrichtungen 

§ 4 3 . ( 1 )  Den Theologis che Lehransta lten und Akademien i s t  

pro S tudien j ahr insgesamt e i n  Betrag von 2 , 5  % der i n  diesem 

Bereich im let zten Ka l ender j ahr auf gewendeten 

Studienbeihi l fen zur Verfügung zu s te l l en . Dieser Betrag 

dient 
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1 .  zur Förderung von S tudierenden und Abs olventen 

ordentlicher S tudien , deren Studienabschluß ni cht 

länger a l s  zwei Semester zurückliegt , die nach Maßgabe 

der Studienvors chri f ten hervorragende Studienleistungen 

erbracht haben , und 

2 .  zur Unterstüt zung bei der An fertigung 

wis senpcha f t l icher oder künstleri scher Arbei ten von 

Studierenden und Abso lventen ordentlicher Studien , 

deren S tudienabs chluß ni cht länger a l s  zwei Semes ter 

z urückl iegt . 

( 2 )  Die zuständigen Bundesminister haben durch Verordnung 

die gemäß Abs . 1 für Lei s tungss tipendien zur verfügung 

stehenden Budgetmittel auf die einzelnen Einri chtungen nach 

der Zahl der im abgelaufenen S tudien j ahr erfolgten 

Studi enabschlüsse österreichi s cher Studierender auf zutei len . 

( 3 )  Die Zuerkennung der Lei stungsstipendien an den i n  

Abs . 7 genannten Ansta l ten erfolgt durch den Leiter der 

Anstalt nach Anhörung der an der j ewei l igen Ans ta l t  

bes tehenden Vertretung der S tudierenden . 

( 4 )  Ein Lei s tung sst ipendium darf für ein S tudien j ahr 

20 0 0 0  S nicht überschreitungen und 5 0 0 0  S ni cht 

unter s chreiten . 

( 5 )  Im übrigen i s t  § 4 2  Abs . 3 bi s 6 s inngemäß anzuwenden , 

wobei die Aus s chreibung durch den Leiter der Anstalt z u  

erf o l gen hat . 

Förderungs st ipendien 

§ 44 . ( 1 )  Universitäten und Kunsthochs chulen i s t  zur 

Förderung wi s s ens cha f t l i cher oder künst leris cher Arbei ten 

von S t�dierenden und Abso lventen ordent l i cher S tudien mit 
überdurchschnittlichem Studienerfolg , deren S tudienabs ch luß 
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nicht länger a l s  ein Semester zurückl iegt , pro Ka lender j ahr 

insgesamt ein Betrag von 1 % der in d iesem Bereich im 

let zten Kalende r j ahr aufgewendeten Studienbeihi l fen zur 

Ver fügung zu stel l en . 

( 2 )  Der Bundesmini s ter für Wi s sens cha f t  und Forschung hat 

durch Verordnung die gemäß Abs . ·1 für Förderungs stipendien 

zur Ver fügung s tehenden Budgetmittel auf die einzelnen 

Univers itäten , Fakultäten , Kunsthochs chulen und auf die 

Akademie der bildenden Künste in Wien nach der Zahl der im 

abgelaufenen S tudien j ahr erfolgten Studienabschlüsse 

österreichis cher S tudierender auf zutei len . 

( 3 )  Weitere Voraus set zungen f ür d ie Zuerkennung eines 

Förderungs s tipendiums s ind : 

1 .  eine Bewerbung des Studierenden um ein 

Förderungs stipendium vor Abschluß der Arbeit samt einer 

Bes chreibung der durchzuführenden Arbeit , 

einer Kostenauf s te l lung und einem Finanz ierungsplan : 

2 .  die Vor l age mindestens eines Gutachtens eines i n  § 2 3  

Abs . 1 l it . a  UOG genannten Universi täts lehrers oder 

eines Hoch schulprofessors oder Hochs chuldozenten 

darübe r ,  daß der S tudierende auf Grund der bis herigen 

S tudienleistungen und seiner Vorschläge für die 

Durch führung der Arbeit voraus s i chtl i ch i n  der Lage 

sein wird , die Arbeit mit überdurchs chni ttlichem Erfolg 

durchzuführen : 

3 .  die Vorlage einer Bestätigung der 

S tudienbeihi l fenbehörde , daß die z umutbaren 

Unterha lts leis tungen der Eltern und des Ehegatten des 

S tudierenden sowie die z umutbare Eigenleistung des 

Studierenden im S inne dieses Bundesgesetzes zusammen 

das Dre i fache der für den Studierenden höchstmögl ichen 

S tudienbeihi l f e  n i cht überschreiten . 

4 .  die Vorlage einer Bes tätigung der 

Studi enbeihi l fenbehörde , daß der S tudierende die in § 1 

Abs . 1 oder § 2 Abs . 1 sowie die in § 6 Abs . 1 Z 2 bi s 

4 genannten Voraus set zungen erfül l t . 
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( 4 )  Die Z uerkennung der Förderungs stipendien erfolgt nach 

einer Aus s chreibung im selbständigen Wirkungsbere i ch durch 

da s oberste Ko l legia lorgan , sof ern die Univers ität in 

Fakul täten gegliedert i s t , durch da s Faku ltätskol legium . 

( 5 )  I n  der Aus s chreibung s ind die S tudienleis tungen , die 

mindes tens erbracht werden müs s en , und zumindes t  ein Termin 

pro Semester , bi s zu dem Bewerbungen um ein 

Förderungs s tipendium abg�geben werden können , anzuführen . 

( 6 )  Ein Förderungs stipendium darf f ür ein Studien j ahr 

1 0  0 0 0  S n icht unter- und 5 0  0 0 0  S nicht übers chre�ten . Die 

Zuerkennung der Förderungs stipendien erfolgt im Rahmen der 

Privatwi rts cha f tsverwa l tung . 

( 7 )  Dem S tudierenden ist bei Zuerkennung des 

Förderungsstipendiums auf zutragen , nach Abschluß der 

geförderten Arbeit dem zuerkennenden Ko l legia lorgan e inen 

Bericht über d i e  widmungsgemäße Verwendung des 

. Förderung s s tipendiums vorzulegen . 

S tudienunterstützungen 

§ 4 5 . ( 1 )  Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der 

Privatwirt s chaftsverwa l tung an Studierende und Absolventen 

ordent l i cher S tudien , deren Studienabschluß ni cht länger a l s  

zwei Semes ter zurück l iegt , zum Aus gleich soz ia ler Härten 

oder besonders s chwieriger Studienbedingungen oder zur 

Förderung nach Maßgabe der Studienvors chri f ten besonderer 

Studienleis tungen , zur Förderung von Aus landsaufentha l ten 

oder wi s senscha f t l i cher oder künstlerischer Arbei ten 

S tudienunterstüt zungen ( Kostenzuschüs se , Sachzuwendungen ) 

gewähren . Für zwei Semester s o l l  eine S tudienunters tüt zung 
. 

2 0 0 0  S nicht unterschreiten und den Betrag der 

höchstmögl ichen Studienbeihi l f e  nicht überschreiten . 
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( 2 )  Für Studienunterstützungen i s t  j ährl i ch insgesamt ein 

Betrag von mindestens 1 % der Aufwendungen für die Gewährung 

von Studienbeihil f en des letzten Kalender j ahres zur 

Verf ügung zu stel len . 

IV . TEIL 

GEME INSAME BESTIMMUNGEN 

Ver fahren 

§ 4 6 . Auf Ver fahren nach diesem Bundesgesetz i st mit 

Ausnahme der §§ 4 2  bi s 45 das AVG unter Bedachtnahme auf die 

§§ 29 und 3 0  anzuwenden . 

I ( 
Handlung s f ähigkeit 

§ 4 7 . I n  S tudienf örderungs angelegenheiten nach diesem 

Bundesgesetz s ind auch minder j ährige Studierende 

handlung s f ähig . 

Bef reiung von Stempelgebühren und Bundesverwa ltungsabgaben 

§ 4 8 . Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veran laßten 

Schr i f ten und die zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen 

erf orderli chen Bestätigungen s ind von Stempelgebühren und 

Bundesverwa l tungsabgaben bef reit . 

Strafbestimmungen 

§ 49 . Wer wi s sent l i ch unwahre oder unvol l ständige Angaben 

macht oder auf andere Art eine Studienbeihi l fe oder eine 

andere Förderungsmaßnahme nach diesem Bundesgesetz zu 
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erlangen sucht oder hiebei Hi l fe leistet , macht s i ch e iner 

Verwa l tungsübertretung s chuldig und wird , f a l l s  die Tat 

nicht nach anderen Bestimmungen mit strengeren Stra f en 

bedroht i s t , mit e iner Gelds tra fe bi s zu 3 0  0 0 0  S oder mit 

Arres t  bis zu sechs Wochen bestra f t . I n  diesem Fa l l  verl iert 

der Studierende einen a l l fä l l igen Anspruch auf 

Studienbeihi l f e  oder eine andere Förderungsmaßnahme nach 

diesem Bundesgeset z .  

Veröf fent l ichung im Hochs chulbericht 

§ 5 0 . Der Bundesmini ster für Wi s senscha f t  und Fors chung hat 

im Rahmen des Hochs chulberichtes ( §  44 AHS tG ) auch eine 

Statistik über die den Studierenden an den Universitäten und 

Kunsthochschulen gewährten Studienbeihi l fen und weiteren 

Förderungsmaßnahmen zu verö f fentlichen . 

V .  TEIL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND VOLLZ I EHUNG 

Sonderbes timmungen zum S tudienerfolg 

§ 5 1 . ( 1 )  An den Univers itäten gelten f ür S tudienrichtungen , 

für wel che Stud ienpläne nach den Bestimmungen des 

Al lgemeinen Hochschul-Studiengesetzes noch n i cht erlas sen 

wurden , abwei chend von § 1 3  Ahs . 1 Z 2 ,  Ahs . 2 und 3 

folgende Bes t immungen : 

1 .  Nach den ers ten beiden Semestern ab S tudienbeginn und 

nach den ersten beiden Semes tern j eder Studienrichtung 

i s t  der S tudienerfolg durch Zeugn i s s e  über erfol greich 

abso lvierte Lehrveranstaltungen und Prüf ungen aus den in 

der j ewei l i gen S tudienordnung vorges chriebenen P f l i cht 

und Wah l f ächern nachzuwei sen . Der Umf ang des Nachweises 

beträgt 3 0  % des in der S tudienordnung vorgesehenen 
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mittleren Stundenrahmens an P f l i cht- und Wah l f ä chern des 

ersten S tudienabschnittes .  Die s i ch dabei ergebende 

Stundenzahl i s t  entsprechend auf - bzw . abzurunden . 

2 .  Eine Verordnung des Faku ltätsko l l egiums 

( Univers itätskol l egiums ) gemäß § 1 3  Abs . 2 und 3 i s t  f ür 

die genannten Studienri chtungen nicht zu erlas sen . 

( 2 )  An der Akademie der bi ldenden Künste gilt für 

Studienri chtungen , f ür wel che Studienpläne nach den 

Bestimmungen des KHStG noch nicht erlas sen worden s i nd , 

sowie für j ene Studierenden , die s ich nicht gemäß § 5 6  

Abs . 1 KHStG den neuen Studienvors chri f ten unterwerfen , 

abwe ichend von § 1 4  f o lgender Nachweis eines günstigen 

Studienerfolges : 

1 .  in den ersten beiden Studiensemes tern die Erbringung des 

Nachweises über die ordnungsgemäße Auf nahme an die 

Akademie ; 

2 .  in den f o lgenden Studien j ahren eine von der zus tändigen 

akademi s chen Behörde ausgestel lte Bescheinigung über 

e inen güns tigen S tudienerfolg . 

( 3 )  An den Kunsthochschulen gilt für Studienrichtungen , 

für wel che Studfenpläne nach den Bestimmungen des KHStG noch 

n icht erlas sen worden s ind , sowie für j ene Studierenden , die 

s i ch n i cht gemäß § 56  Abs . 1 KHStG den neuen 

Studienvorschri f ten unterwerfen , abweichend von § 1 4  

folgender Nachwe i s  eines güns tigen Studienerfo lges : 

1 .  in den ersten beiden Studiensemes tern die Erbringung 

des Nachwei ses über die ordnungsgemäße Auf nahme an die 

Kuns thochschule ; 

2 .  i n  den f ol genden S tudien j ahren die Vorlage des letzten 

S tudienzeugni s ses , da s unter Zugrundeleg�ng einer 

f ün f s tu fi gen Notenskal a  im Hauptf ach ( in den 

Hauptf ächern ) keine s chlechteren a l s  die in Abs . 4 

genannten Noten ( Durchschnittsnoten ) und i n  den 

Nebenf ächern keine s chlechteren a l s  die in Abs . 5 

genannten Durchs chnittsnoten aufwe i s t . 
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( 4 )  Bei Studienrichtungen mit einem Hauptf ach darf die 

Note im Hauptf a ch nicht schlechter als 2 sei n . Bei 

Studienri chtungen mit mehr a l s  einem , aber weniger a l s  f ün f  

Hauptfächern , darf "die Durchschnittsnote in den Hauptfächern 

n i cht s chlechter a l s  2 , 5 ,  bei Studienri chtungen mi t mehr a l s  

vier Hauptf ächern darf s i e  ni cht s chlechter a l s  2 , 8  s ein . 

( 5 )  I st die Zahl der Semesterwochens tunden aus a l len 

vorgeschriebenen Nebenfächern nicht größer a l s  acht , so darf 

die Durch s chnittsnote aus diesen Nebenf ä chern n i cht 

s chlechter als 2 , 5  sein ; ist die Zahl größer als acht ; aber 

kleiner a l s  s i ebzehn , so darf diese Durch schnittsnote ni cht 

schlechter a l s  2 , 7  sein ; ist diese Zahl größer a l s  s echzehn , 

so darf die Durchschnittsnote nicht sch lechter a l s  2 , 9 sein . 

I st aber bei S tudienrichtungen mit einem Haupt fach die Note 

im Haupt fach nicht schl�chter a l s  1 ,  so erhöhen s i ch die 

Obergrenzen für die genannten Durchs chnittsnoten aus a l len 

vorges chriebenen Nebenfächern voti 2 , 5  auf 2 , 8  von 2 , 7  auf 

2 , 9 und von 2 , 9  auf 3 .  

( 6 )  Der S tudiennachwei s gemäß Abs . 3 Z 2 i s t  nach dem 

zwei ten , dem vierten dem a chten , dem zwö l f ten und dem 

sechzehnten Semester zu erbringen . 

Verweisungen anderer Bundesgesetze 

§ 5 2 . Be ziehen s i ch bundesgeset z l i che Vorschri f ten auf 

Bestimmungen des Studien förderungsgesetzes 19 8 3 , 

BGBI . Nr .  4 3 6  ( StudFG ) , so treten an die S te l l e  dieser 

Bestimmungen die entsprechenden Bes timmungen dieses 

Bundesgeset zes . 
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Verordnungen 

§ 5 3 . ( 1 )  Verordnungen auf Grund dies�s Bundesgeset zes 

können bereits von dem seiner Kundmachung f o l genden Tag an 

erl a s sen werden . Sie treten f rühestens mit dem I nkra f ttreten 

dieses Bundesgesetzes in Kra f t . 

( 2 )  Bei der Erlas sung von Verordnungen i s t  mit Ausnahme 

der §§ 1 3  und 1 4  im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finan zen vorzugehen . 

( 3 )  Die auf Grund des Studienförderungsgesetzes 19 8 3  

bi sher ergangenen verordnungen bleiben bi s zur Erlas sung 

neuer Verordnungen nach diesem Bundesgesetz in Kra f t . 

Übergangsbestimmungen 

§ 5 4 . ( 1 )  Für die Beurtei lung der soz ia len Bedürftigkeit auf 

Grund von E inkommen in den Ka lender j ahren vor 19 89 gelten 

die §§ 4 ,  5 ,  6 und 1 3  Abs . 1 0  des Studienförderungsgesetzes 

19 8 3  in der bi s zum 3 1 . Dezember 19 8 9  geltenden Fas s ung 

weiterhin . 

( 2 )  Auf Studierende , denen in den Studien j ahren 1 9 8 6 / 8 7  

und 19 8 7 / 8 8 mindes tens ein Semester �Studienbeihil fe gewährt 

worden i s t , s ind die Bes timmungen des § 6 Abs . 1 Z 3 ,  Abs . j 

Z 2 und des § 2 3  Abs . 3 für das gewähl te Studium ni cht 

anzuwenden . 

( 3 )  Auf Studierende , die vor Inkra f ttreten dieses 

Bundesgeset zes ihr Studium nach Ablegung der ersten 

Diplomprüfung gewechselt haben , i s t  anste l le des § 6 Abs . 3 

Z 1 der § 2 Abs . 3 l i t . a  des Studienförderungsgeset zes 1 9 8 3  

i n  der bi s zum I nkraf ttreten dieses Bundesgeset zes geltenden 

Fas sung anzuwenden . 
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( 4 )  Auf Studierende , die nach den Vors chri f ten des 

Studienf örderungsgeset zes 19 8 3  die erforderli chen Zeiten des 

Selbsterha l tes bere its nachgewiesen haben , s ind auch a l s  

Selbsterha lter im S inne des § 2 1  anzusehen . 

( 5 )  Vor I nkra f ttreten dieses Bundesgeset zes anhängig 

gemachte Ver fahren s ind nach den Bes t.irnrnungen des 

S tudienf örderungsgesetzes 19 8 1  durch zuführen L 

Vol l z iehung 

§ 5 5 . Mit der Vol l z iehung dieses Bundesgesetzes i s t  

hinsichtlich der Universi täten , der Akademie der bildenden 

Kün ste , der Kunsthochschulen und der Theologis chen 

Lehranstalten der Bundesminister für Wi s sens cha f t  und 

Fors chung , hins icht l i ch der Pädagogis chen Akademien , 

Beru f s pädagogi s chen Akademien , Akademien für Sozia larbei t  

sowie d e r  d i es en verglei chbaren Privats chulen m i t  e igenem 

Organ i sation s s tatut , Konservatorien und Land- und 

forstwirts c ha f t l i chen beruf s pädagogichen Akademien der 

Bundesminister für Unterricht und Kuns t  und hinsi cht l i ch der 

med i z i n i s ch-techni schen S chulen der Bundesminister f ür 

Gesundheit , Sport und Konsumentens chutz betraut . 

I nkra f ttreten 

§ 5 6 . ( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 . September 199 2 in 

Kra f t . 

( 2 )  Das Studienförderungsgesetz 19 8 3  tritt mit 3 1 . August 
\ 

199 2 außer Kra f t . 
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ERLÄUT ERUNG EN 

I .  ALLGEHElNER TEIL 

Im Mittelpunkt vieler Untersuchungen zur. Studienreform s teht 

seit längerer Zeit das Pr9blem der hohen S tudienabbruchs raten 

an den österreichi schen Hochschulen . Diese Zahlen s ind ein 

Indikator für die Reformbedürf tigkeit des österreichi schen 

Studi ensystems . Zur Bewältigung dieser Problematik s ind ver

s chiedene Ansätze möglich , die s i nnvo l lerweise zu kombinieren 

s ind . 

Für die Relation von Studien f i nanz ierung und Studienabbruch 

las sen s ich neue wis senschaftli che Untersuchungen a l s  i nfor

mative Grundlagen heranziehen , die e indeutig ergeben , daß ei

ne ausreichende soziale Absi cherung der Studierenden während 

des Studiums eine der wesent lichen Voraussetzungen für den 

Studienabschluß bzw . für des sen Zeitpunkt darstel lt . ( Josef 

Thonhauser : Pro j ekt " Studieren in Ö.terreich " - Ein Beitrag 

zu Aufklärung von Ausmaß , Ursachen und Mögl ichkeiten der Ver

minderung des drop-out-Problems an Universi täten und Hoch

schulen , Sal zburg 1 99 1 ;  Arthur Schneeberger : Studienerfolg 

und Studienabbruch in wirtschaftsnahen Studienrichtungen , 

Wien 199 1 ;  Zur soz ia len Lage der Studierenden 1 99 0 ,  Band 1 

und 2 ,  herausgegeben vom aundesministerium für Wis senscha f t  

und Forschung , Wien 199 1 ) .  Jede Nebenbeschäftigung während 

des Studiums , die aus f inanziel len Gründen zur Abs icherung 

des Lebensunterhaltes angenommen werden muß , verstärkt ten
den z ie l l  die Gefahr eines Studienabbruches , j eden f a l l s  aber 

i s t  sie mit einer Studienverzögerung verbunden . Durch staat

l iche Finanz ierungsmaßnahmen s ind die Probleme , die durch 

hohe Studienabbruchraten dadurch entstehen , zumindes t  tei l 

weise in den Gri f f  z u  bekommen . Eine umfas sende soziale Abs i 

cherung während des Studiums , die zusätz l iche Einnahmsquel len 
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z ur Finanzierung des Studiums durch Nebenbeschäf tigungen 

nicht mehr erforderlich macht , i s t  a l lerdirigs nur eine Kompo

nente eines Maßnahmenbündel s , das Elemente aus verschiedenen 

Regelungsbereichen enthält . 

Wesentl i ch f ür ein erfolgreiches Studieren i s t  neben der 

weitgehenden Freiheit von drückenden Finanz ierungsproblemen 

auch die Motivation durch Studieninhal te , die sich mit den 

selbstgesteckten Studienzielen und Interes sen decken . Als 

Def i z i t  in diesem Bereich ist die mange lha fte Orientierung 

vieler Studierenden anzusehen , die sich häu f ig über die ei

gent lichen Studieninha lte des . gewählten Studiums nicht im 

klaren s ind . Ursache s ind oft Orientierungsprobleme , mangeln

de I n formation und Umstel lungsschwierigkei ten beim Übertritt 

von der höheren Schule ; Enttäuschung und Mot ivationsverlust 

können gerade in den Anfangs s emes tern zu einem Studienabbruch 

führen , der oft ,mit einern Verzögerungsef fekt eintritt . Die 

Studierenden inskribieren noch ohne intens ive Lern- und Prü

fungstätigkeit und ohne konkretes S tudienziel weiter , ehe sie 

endgültig zuguns ten einer Berufstätigkeit abbrechen . 

Das Studienreformpaket 1 99 2 ,  das s ich dieses Problemkreises 

annimmt , koppelt Maßnahmen im Al lgemeinen Hochschu l -Studien

gesetz ( verbes serte Orientierung in der Studieneingangsphase , 

Aus richtung von Lehr- und Prüfungs inhalten auf konkrete S tu

dienz iele ) mit Maßnahmen im Fami l ienlastenausgleichsgesetz 

( geänderter Modus der Anspruchsvoraus set zungen und der Aus 

zahlungsweise der Fami l ienbeihi lfe ) und im Studienförderungs 

geset z . Überdies s o l l  möglichst vor Studienbeginn eine Inten
s ivierung der Auseinandersetzung mit der Studienwahl und eine 
Ausweitung der Studentenberatung erfolgen . 

Ziel der Reform im Finanzierungsbereich i s t  es , durch die 

Summe a l ler unterstüt zenden Maßnahmen im studentischen Soz i 

a lbereich den Studierenden eine vol le Konzentration auf die 

eigent liche Studientätigkeit zu ermögl ichen , ohne Einnahms -
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que l len in s tudienferner Berufstätigkeit suchen zu müs s en . 

Die Bedeutung praxisorientierter TätigkeIt zur gewählten 

Studienrichtung wird damit nicht in Frage gestel lt , da s ie 

vielmehr e ine wertvol le Ergänzung und Motivation f ür die 

wi s senscha f t li che Beruf svorbi ldung darste l l t . 

Erstma l s  werden im ös terreichi schen Studienförderungswesen 

auch die zahlreichen , sonstigen Förderungen miteinbezogen , 

die para l lel zur direkten Studienförderung bestehen . Interna

tionale Vergleiche der Studienförderungs systeme gehen f a s t  

immer zu Ungunsten Österreichs aus , d a  in den mei sten euro

päi schen Ländern keine Trennung zwi schen direkter und indi 

rekter Förderung besteht ( vgl . " Zur sozialen Lage der Studie

renden 1 9 9 0 " , herausgegeben vom Bundes�inisterium für Wis sen

schaf t  und Forschung , Band 3 / 1  und 3/ 2 ,  Wien 1 9 9 1 ) .  

Demgegenüber s ieht Österrei ch ein komp l i ziertes System an in
direkten Förd�rungsmaßnahmen vor , die entweder den E ltern des 

Studierenden direkt Geldbeiträge zusprechen ( Fami l ienbeihi l 

fen , S te.uerermäßigungen ) oder den Studierenden durch Vergün

stigungen in Form von Sachlei stungen unterstützen ( Frei fahrt , 

Ermäßigung bei Telefongebühren , begüns tigter Tarif der 

Selbstvers icherung in der Krankenversicherung ) .  

Der vorliegende Ges·et zesentwurf geht bei der Neuregelung des 

Studienf inan z ierungsmode l l s  davon aus , daß die Fami l ienbei

hilfe bei der Gesamthöhe der Studienförderung zu berücks i ch

tigen ist und gemeinsam mit der Studienbeihi l fe und Unter

hal t s leistungen eine ausreichende f inanzielle Abs icherung 

erreicht werden sol l . 

Nach entsprechenden Vergleichen unterschied l icher Unterstüt
zungsmodel le ist davon aus zugehen , daß für Studierende mit 

eigenem Wohnsitz am S tudienort,  der f inanzielle Jahresaufwand 

mit 8 4  0 0 0  S und für Studierende , die bei den Eltern am Stu

dienort wohnen können , mit 54 0 0 0  S gegeben i s t . Im ers ten 
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Fa l l  wäre mit zwö l fmal 7 0 0 0  S monatlich , im zweiten mit 

zwö l fmal 4 5 0 0  S monatl ich ein ausreichender Finan z ierung s 

rahmen gescha f fen , der ohne Nebeneinkünfte einen zeitgemäßen 

Lebens standard zuläßt . 

Beim vorl iegenden Finanzierungsmodel l  wird , unabhängig von 

der Form der Aus zahlung davon ausgegangen , daß die Fami l ien

beihi l fe dem Studierende� direkt oder indirekt gänz l i ch zugu

te kommt . Der oben genannte Betrag setzt sich demnach nur aus 

der Studienbeihi lfe und der Fami l ienbeihi lfe zusammen , wenn 

Eltern oder Ehegatten keine Unterha ltsleistungen für den Stu

dierenden zurnutbar sind und dieser auch keine eigenen Ein

künfte bez ieht . 

Hiezu i s t  erforderl ich , daß im Bereich des Fami lienlastenaus 

gleichsgesetzes durch eine ent sprechende Gesetzesänderung 

eine konzertierte Vorgangsweise zur Abs timmung von direkter 

und indirekter Förderung der Studierenden erzielt werden 

kann . Die Annäherung der Förderungsmodel le erfolgt durch die 

Fest legung minimaler Studienerfolgsvoraussetzungen im Bereich 

der Fami lienbeihil f e  und durch eine Verbesserung der Aus zah

lung an die Studierenden . Dies stellt im wesentlichen eine 

geset z l iche Festschreibung der bisher zum Tei l  s chon angewen

deten Vol l z iehungspraxi s der Fami lienbeihi l f enstellen dar . 

Ein weiteres Problem , das im Rahmen der Studienbeihi l fe seit 

Jahren einer Lösung harrt , ist j enes der sogenannten Selbst
erha lter . Bei diesen Studierenden , die erst nach einer länger 

dauernden Berufstätigkeit ,  oft im zweiten Bildungsweg , ein 

Studium beginnen , s te l l t  sich die Situation gän z l ich anders 

dar a l s  bei j ungen Abgängern einer höheren Schule . Die 

Selbsterhal ter haben mei s t  einen Lebensstandard erreicht , der 

im Fa l le eines Studiums und der Finanzierung durch Studien

beihi l f e  drasti sch absinkt . Da s ie zudem grundsät z l i ch ni cht 

in den Genuß der Fami lienbeihi lfe und der damit verbundenen 

Begüns tigungen ( Frei f ahrt , Ermäßigungen bei Bahn fahrt , Be

freiung von Grundgebühr bei Telefon , etc . ) kommen , s ind sie 
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bei dem derzeitigen System der S tudienförderung wegen des 

Wegfal l s  der indirekten , Förderung schlec'hter geste l l t  a l s  

andere Bez i eher . In dem vorliegenden Entwurf s ind d i e  Selbst

erha lter durch eine entsprechende Anhebung der Studienbe ihi l 

fe unter Berücksi chtigung der . Fami lienbeih i l fe dEm übrigeIl 

Bez iehern de facto gleichgestellt . In Anbetracht der Tatsa

che , daß ihnen immer noch alle mit der Fami lienbeihi l f e  ver� 

bundenen Begünstigungen fehlen , sowie wegen der spe z i f i s chen 

Problematik dieser Personengruppe erhebt s i ch die Frage , in

wieweit nicht eine Übernahme der Weiterbildungskosten in die 
Arbeits losenvers icherung auf Gründ der ge leisteten Steuern 

und Versicherungsbeträge gerechtfertigt wäre . 

Im Zusammenhang damit i s t  j edenfalls  die Einführung der 

Fahrtkostenbeihi l f e  a l s  zusätz liche Förderungsmaßnahme des 

Studienförderungsgesetzes zu sehen . Sie bietet ein Äquivalent 

für die mit dem 2 7 .  Lebens j ahr in j edem Falle wegf a l l ende Be

rechtigung auf eine Freifahrt oder Schul fahrtbeih i l f e . 

Bei der generel len Neugl iederung der Höchsts tudienbeihi l fen 

und diverser Absetz -und Freibeträge , die auch a l lesamt an die 

Inf lationsentwicklung angepaßt wurden ,. war eine Straf fung an- ' 
gebracht , die auf eine bes sere Adrninistrierbarkeit abzielt . 

Dies wird ' durch eine Streichung diverser Ausnahmebes timmungen 
angestrebt . 

Die grundsät z l i che Entscheidung , die Studien f inan z ierung 

nicht durch Elemente des Darlehens systems anzureichern , wurde 

nach genauer Prüfung der Situation in vergleichbaren europäi 

schen Ländern getrof fen . E s  zeigte s i ch nämli ch , daß der 

Trend bereits rückläufig i s t  und j ene Länder , die vor a l lem 

Darlehen anstelle von Zus chüssen vorsehen , z um Tei l  bereits 

wieder davon abgekommen s ind ( Deuts chland ) bzw . Probleme mit 

der Vol l z iehung der Rückzahlung haben ( skandinavische Län

der ) . 
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Um den rea len Studienbedingungen in Österrei ch bes ser zu ent

sprechen , soll  die bisher sehr s chemati sch festgelegte An

spruchsdauer für den Bezug von Studienbeihi l f e  in Studien

richtungen , in denen es erfahrungsgemäß zu s tudienbetriebsbe

dingten Verzögerungen kommt , f �exibi l i s iert werden . Dies wird 

durch eine Verordnungsermächtigung des Bundesministers sowie 

durch eine weniger s tarre Zurechnung der Toleranz s emes ter zu 

den einzelnen Studienabschnitten erreicht . 

Neben diesen K�rnbereichen der Reform werden mit dem vorlie

genden Entwurf eine Reihe weiterer bi ldungspo l i t i s cher Z iele 

anges trebt . 

Im Bereich der Beihil fen für Aus lands�tudien wird die Kompe

tenz zu� Gewährung , die bisher beim Bundesminister für Wis 
senschaf t  und Forschung l iegt , dezentral i siert und der Studi- . 
enbeihi l fenbehörde übertragen , um anges i chts der s tändig 

wachsenden Z�hl von Anträgen auch künftig eine ras che Bear
beitung zu gewährleisten . 

In Zusammenhang mit der Tei lnahme .Österreichs am Europäischen 

Wirts cha ftsraum ( EWR ) war das Studienförderungsgeset z im Sin

ne des EWR-Rechts anzupas sen . Diesem Erf ordernis trägt der 

Entwurf dadurch Rechnung , daß in einer a l lgemeinen Bestimmung 
" EWR-Bürger " den österreichischen Staatsbürgern hins icht l i ch 

der S tudienförderungsmaßnahmen gleichgestel lt werden , so fern 

dies aufgrund des Gleichbehandlungsgebotes erforderlich i s t . 

Betro f f en s ind vor a l lem Kinder von EWR-Staatsbürgern , deren 

E ltern in Österreich beru f s tätig sind . 

Da die Gesamtzah l  der vorgenommenen Änderungen das Ausmaß 

einer übl ichen Novel le weit überstieg und zudem im Lichte der 

neuen Judikatur des Verwa ltungsgerichtshofes KlarsteIlungen 

im Geset zestext erforderlich wurden , war die Erstel lung eines 

neuen Gesetzesentwurfes geboten . Dieser Entwurf i s t  nach den 

Legi stischen Richtlinien 199 0 mit dem Z iel einer klareren 

Strukturierung und besseren Lesbarkeit gestaltet worden . 
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KO STENB ERECHNUNG 

Der für das neue Studienförderungsgesetz erforderli che Mehr
aufwand von etwa 2 70 Mio S l äßt s ich . etwa fo�genden Tei lbe

reichen zuordnen : 

Anhebung der Beihil fen für auswärtige Studierende 1 04 Mio 

Anhebung der Beihi l fen für Selbsterhalter und 5 5  Mio 

Studierende über 2 7  Jahre 

Ausweitung des Bezieherkrei ses und der Einkom

mensgrenzen 

Verlängerung der Anspruchsdauer 
Fahrkostenbeihi l f e  

1 1 0  Mio 

2 5  Mio 

5 Mio 

2 9 9  Mio 

Kostenverminderungen in dieser Berechnung werden s i ch durch 

die Anrechnung der' höheren Fami l ienbeihi l fe und der Arbeits

losengelder im Gesamtumfang von etwa 25  bis 3 0  Mio S ergeben . 

Von dem Gesamtbetrag entfal len etwa 240 bis 2 5 0  Mio S auf den 

Bereich des Bundesmini steriums für Wis senschaft und For

s chung , etwa 2 0  Mio S auf den Bereich des Bundesministeriums 

für Unterricht und Kunst und etwa 4 Mio S auf den Bereich des 

Bundesministeriums. für Gesundheit , Sport und Konsumenten

schut z . 

Der Mehraufwand fällt zur Gän ze im Jahr 1 99 3  an . Unter Be
rücksichtigung des Inkra fttretens der Neuregelungen mit Sep

tember 199 2 i s t  für dieses Ka lenderj ahr mit zusät z l i chen Bud

getbelastungen in Höhe von etwa 3 0  % des Mehraufwandes für 
1 99 3  zu rechnen . 

Für Fami lienbeihi l f en nach dem Fami lienlastenausgleichsgeset z 

wurden bisher etwa 1 , 8  Mi l liarden S j ährlich zur Unterstüt

zung der E ltern von Studierenden im Hochs chulbereich ausgege

ben . Nach groben S chätzungen kann angen,ommen werden , daß etwa 
2 0  % der auf diese Weise unterstützten Studierenden keinen 

adäquaten Studienfortgang aufwei sen . Künftig soll im Fami l i -
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enlastenausgleichsgesetz ein Mindests tudi enfortgang a l s  Vor

aus setzung für die Gewährung von Famil ienbeihi l f e  normiert 

werden . Unter Berücks i chtigung der bisherigen Studienleistun

gen werden dadurch etwa 2 0  % der Aufwendungen bei Fami l ien
beihil fen und Schülerf reifahrt für Studierende an Univers i tä �  

ten wegfal len . 

Dies führt in weiterer Folge dazu , daß die an die Gewährung 

der Fami lienbeihi lfe gebundenen Steuerermäßigungen der E ltern 

wegfal len und dadurch Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 

1 6 0  Mio S j ährl ich die Gesamtkos ten der Gesetzesmaßnahmen 

wieder verringern werden . 

Es  kommt somit zu Mehrbelastungen des Bundesbudgets von ins

ges amt etwa 1 1 0 Mio S netto durch die Reform des Studienf ör

derungswesens . 

Zusät z l ich werden im Planstel lenbereich des Bundesministeri

ums für Wis s enschaft und Forschung acht P lanste l len der Ver

wendungsgruppe b f ür die Studienbeihl l fenbehörde erforder

l i ch , um den zu erwartenden höheren Arbeitsanfall  infolge der 

Ausweitung des Be zieherkreises zu bewältigen . 

Die verfas sungsrechtl iche Grundlage für den vorgesehenen Ge
setzesentwurf des Studienförderungsgeset zes 1 9 9 2  ergibt s i ch 

aus Art . 1 4  Ahs . 1 B-VG . 
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I .  B ES O ND ERER TEIL 

Zu den II 1 bis 5 :  

Diese Bes t immungen entsprechen inhal t lich dem bis herigen S 1 ,  

der aus Gründen der Übers icht l i chkei t  i n  fünf Paragraphe un

terteilt und ' g le i chzeitig damit bes ser s trukturiert wurde . 

Zu I 1 :  

Die Auf zählung i n  Abs . 1 i s t  identis ch mit der bi sherigen 

taxativen Auf zählung . Neu i s t  der Hinweis über den maßgeb l i 

chen Z e itpunkt f ü r  d i e  Beurtei l ung von An sprüchen , wonach der 

Zeitpunkt der Antrags te l lung für die Eigenschaf t  a l s  ordent

l i cher Hörer maßgebli ch i s t . Allerdings kann auch noch nach 

Ablegung der let z ten Prüfung eines Studiums ein Antrag ge

s te l l t  werden , s o fern innerhalb der j eweiligen Antrags f r i s t  

vor Ablegung dieser Prü f ung noch Anspruch a u f  Studienbeih il f e  

bes tand . 

Zu I 2 :  

Abs . 1 dieser Bes timmung entspricht dem bisherigen § 1 

Abs . 2 ,  erweitert um Staatsbürger von Vertragsparteien des 

Übereinkommens zur Scha f fung de.s Europäi s chen Wirt s chaf t s rau

mes ( EWR ) . 

Wie bi sher wird die Ablegung einer ö s terreichischen Rei f eprü

f ung Voraus setzung für die Gleichstel lung sein , mit Aus nahme 

von Studien , f ür die eine Rei feprüf ung a l s  Zulassungsvoraus 

setzung n icht vorgesehen i s t . Die Nos tri f i z ierung eines aus 

länd i schen Rei fezeugni sses rei cht dafür n i cht . 

Die Voraus s et zung des gemeinsamen Aufentha l tsortes mit den 

El tern in Österreich i s t  auch dann erfüll t , wenn der andere 

E l terntei l  verstorben oder unbekannt i s t  oder die E ltern a l s  

nicht i n  Wohngemeinscha f t  lebend i m  S inne des Studienförde

rungsgesetzes anzusehen s ind �  
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Abs . 2 entspricht dem bisherigen § 1 Abs . 3 .  Aus der systema

tischen S te l lung ergibt sich wie bisher , daß die Gleichstel
l ung für die Ablegung der Studienberechtigungsprüf ung s ich 
nur auf Inländer bez iehen kann . 

Zu S 3 1  

Die Bes timmung i s t  eine sprachlich verbes serte Übernahme des . 

bisherigen § 1 Abs . 4 und Abs . 5 .  

Zu S 4 1  

Die Begri f f sbestimmung in § 1 ste l lt klar , daß das Studium 

die Gesamtheit der zur Erreichung eines Studienz ieles ( Ab

schluß mit Verleihung eines akademis chen Grades ) erforder

liche Verbindung von Studienrichtungen i s t . Daraus ergibt 

s i ch ,  daß j ede Änderung einer der kombinationspf l i chtigen 

Studienrichtungen . einen Studienwechsel darstell t , wei ters 

aber auch , daß das Doktoratsstudium ein eigenes Studium 

darste l lt . 

Die Begrif f sbestimmungen in den Abs . 2 bi s 4 dienen l edigl i ch 

zur vereinfachung bei Verwei sen innerhalb des Studienförde

rungsgesetzes . 

Zu S 5 :  

Die Bestimmung entspricht wörtlich dem bisherigen § 1 Abs . 6 

und stellt klar , daß die Gewährung von Studienbeihi l fe den 
z ivi lrechtlichen Unterha ltsanspruch gegenüber den E ltern oder 

dem Ehegatten nicht beeinf lußt . 

Zu S 6 1  

Diese Bestimmung übernimmt sprachl i ch verbes s ert und ge

stra f f t  die bisherigen Bestimmungen des § 2 Abs . 1 und 2 so

wie des Abs . 3 lit . a ,  f ,  g und Abs . 5 .  

Die Auf zählung der Voraus setzungen für die Gewährung von S tu

dienbeih i l fe , die im weiteren Verlauf zum Tei l  genauer ausge-
t 

führt werden , ist taxativ . 
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Ahs . 2 war bisher in § 1 3  Ahs . 1 3  l it . a  an systematisch un

richtiger Stelle eingeordnet und ist nun unter den Aus 

schließungsgründen vom Anspruch auf Studienbeihi lfe eingeord

net . zugleich wurde eine Anhebung der Obergrenzen des vermö

gensteuerp f l i chtigen Vermögen , das . den Anspruch aus schließt , 

von 4 0 0  0 0 0  S auf 6 0 0  0 0 0  S vorgenommen , was im Hinblick auf 

den geänderten Lebens standard und die veränderten Einheits

werte geboten war .  

In Ahs . 3 i s t  unter Z 1 und 2 eine Änderung hins icht l i ch des 
Aus schließungsgrundes . des mehrfachen Studienwechsels vorge

nommen . Da erfahrungsgemäß Studienwechsel in der Anfangspha

se , a l so vor Ahlegung der ersten Diplomprüfung bzw . in den 

ersten zwei Studien j ahren , infolge von Orientierungs schwie

rigkeiten häuf iger s ind , wurde die Zahl der zulässigen Studi 

enwechsel auf insgesamt zwei ohne weitere Einschränkung vor

genommen . Dafür i s t  ein . Studienwechsel nach Ahlegung der er

s ten Diplomprüfung bzw . nach fünf inskribierten Semes tern 

künftig mit dem Verlust des Anspruches auf S tudienbeihi l fe 

verbunden . Dies soll  Mißbräuche aus schließen , die auf eine 

Umgehung des § 6 Ahs . 1 Z 3 abzielen . Die Aufnahme eines Dok

toratss tudiums gi lt in keinem Fa l l  als  Studienwechsel . 

Ahs . 3 Z 3 und 4 entsprechen den bisherigen Bestimmungen des 

§ 2 Ahs . 3 l i t . g  und f ,  ohne daß inhaltl iche Änderungen vor- . 

genommen wurden . Durch sprachl ich prä z i sere Fas sung der Z 3 

ist nunmehr eindeutig klarges tellt , daß es s ich bei dem darin 

formul ierten Aus s chließungsgrund um einen absoluten Aus s chluß 

vom Anspruch auf Studienbeihilfe auch für später folgende 
Studien im Fal l  eines Studienwechsels handelt . 

Die Ahs . 4 und 5 entsprechen dem bisherigen § 2 Abs . 2 ,  er

weitert um die Berücksichtigung von Absolventen eines Haupt- . 

studienganges an einem Konservatorium . 

Abs . 6 entspricht sprachl i ch verbes sert dem bisherigen .§ 2 
Abs . 5 .  
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Zu 5 7 .  

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 3 Ahs . 1 und 2 ,  

wobei die sprachli chen Änderungen ' lediglich der KlarsteI lung 
d ienen . 

Wesent l i cher Rechtsgrundsatz dieser Bestimmung i s t  wei terhin , 

daß der maßgebl i che Zeitpunkt für die Beurtei lung der sozia

len Lage dem Grunde nach der Antrags zeitpunk� i s t. Dies f ührt 

da zu , daß Einkünf te aus dem letztver9angenen Kalender� ahr nur 

dann zu berücksichtigen s ind , wenn zum Zeitpunkt der Antrag

stei lung ( irgendwelche ) Einkünf te bezogen werden . 

Zu 5 8 1  

Diese Bestimmung faßt die Sonderfälle zur sozialen Bedürftig

keit zusammen , die bisher in § 3 Ahs . 3 bis 5 geregel t  waren . 

Die in Ahs .  1 fes tgelegte Schätzung des E inkommens im laufen

den Kalender j ahr i s t  nur in den taxativ aufgezählten Gründen , 
die um den Fal l  des Konkurses erweitert wurden , vorzunehmen , 

sofern es s ich um eine vorauss i chtlich längerf ri s tige Einkom

�ensverminderung handelt . Dies bedeutet zugleich , daß die 

Verringerung bei einer Gegenüberstel lung ins Gewicht fal len 

muß . Heranzuziehen i s t  bei der Schät zung das Einkommen aus 

dem Ka lender j ahr der AntragsteIlung , während das Ereigni s ,  

das für die Verminderung ursäcnlich war ,  auch bereits f rüher 

eingetreten sein kann . 

Um die Ermitt lung eines f iktiven Einkommens handelt es s i ch 

bei der Bestimmung des Ahs . 2 ( bi sher § 3 Ahs . 3  let zter 

Sat z ) .  Verstirbt ein Elterntei l  des Studierenden im Ka lender

j ahr vor der AntragsteI lung oder im laufenden Ka lenderj ahr , 
aber noch vor Einbringung des Antrages , i s t  sein Einkommen 

für die Beurtei lung der sozialen Bedürf tigkeit nicht heranzu

ziehen. Al s Äquiva lent i s t  das um die anfallenden Pensionen 

erhöhte Einkommen der anderen im Studienbeihi l f enverfahren 
maßgebl ichen Personen zu berücksi chtigen . Dabei wird von der 

Annahme ausgegangen , daß das nach dem Tode s f a l l  bezogene Ge-
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samteinkommen j eder Person während des gesamten l aufenden Ka
lenderj ahres bezogen worden wäre . Rein rechneris ch i s t  somit 

das aktuelle Monatseinkommen für die Berechnung mit vierzehn 
zu mul tipl i z ieren . 

Ahs . 3 enthält die begünstigende Sonderbes timmung , daß bei 

Studierenden , die ihre Berufstätigkeit zur Auf nahme oder In

tens ivierung des Studiums aufgegeben haben , dieses Einkommen 

aus Berufstätigkeit des Vor jahres nicht für die Berechnung 

der Studienbeihi l fe heranzuziehen ist . Dies bedeutet , daß 

a l l f ä l l ige andere Einkommen wie etwa eine Waisenpension , die 
nicht aus Berufstätigkeit resultiert , im darauf folgenden Ka

lender j ahr zur Berechnung der Studienbeihi l fe heranzuziehen 

ist.  Als  Aufgabe der Berufstätigkeit gilt auch ein Karenzur

laub , der zumindest zwei Semester ( Aus zahlungs zeitraum gemäß 
§ 3 2 ) umfaßt . 

Die in dieser Bes timmung enthaltene Verp f li chtung , die Lohn

s teuerkarte des Studierenden beim Studienbeihil f enakt (auf zu

bewahren , wurde gestrichen , da sie auf Grund der vom Studie

renden abzugebenden Erklärung künftig nicht mehr notwendi g  . 

ist. 

Zu 5 9 :  

Die Ahs. 1 bis 3 entsprechen wörtl ich dem bi sherigen § 4 

Ahs . 1 bis 3 .  In Ahs .  4 wurden einige privi legierte Tatbe

s tände bei der Erwerbstätigkeit von Studierenden gestrichen , 

da das neue ganzheitliche System der Studienbeihi l f e  Nebener

werbstätigkeiten zur f inan ziel len Ahs icherung des Grundbe

dar f s  vom Studierenden obsolet machen soll . Übernommen wurden 

lediglich f ür Studierende typis che Nebenbeschäf tigungen im 

Bereich der Hochschule und der Hochschülerscha f t , die let zt

lich der Unters tüt zung der Kol legenschaft dienen. 

Zu den 55 1 0  bis 1 2 . 

Diese Bes timmungen , die den bisherigen §§ 5 bis 7 entspre

chen , wurden unverändert übernommen. 
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Zu den 55 13 bis 1 9 . 

Aus systematischen Gründen wurden sämtl i che Bes t immungen über 

den Studienerfolg , a l s o  den Nachweis des Studienfortschrittes 

durch Prüfungs zeugnisse bzw . den Nachweis der Einhaltung der 

S tudienzeit , den Bestimmungen über den S tudienerfolg an den 

einzel nen Einrichtungen ( bisher §§ 8 bis 1 2 ) eingegli edert 

und im Ans ch luß daran eine Sonderbes timmung über die Verlän

gerung des Anspruches auf Studienbeihil f e  angefügt . Inhalt

liche Änderungen s ind dabei nur in den Bes timmungen über die 

Anspruchsdauer auf Studienbeihi lfe an Universitäten und 

Kunsthochs chu len erfolgt . 

Zu 5 13 1 

Wie bisher i s t  nach den ersten beiden Semestern j edes Studi 
ums ( j eder Studienrichtung ) ein bes timmter , durch eine ent

sprechende Verordnung festgelegter Studienerfolg zu erbrin

gen . Dies� Nachweispf l i cht , die für den wei teren Bezug von 

Studienbe ihi lfe Voraus setzung i s t , tri f f t  den Studierenden 
somit nach j edem S tudienwechsel im Sinne des § 6 Ahs . 3 .  Bei 

kombinationspf l i chtigen Studienrichtungen i s t  aus j eder ein

zelnen Studienrichtung der vol le , vorgeschriebene Studien

nachweis zu erbringen ; der in einer kombinationsp f l i chtigen 

Studienrichtung fehlende Studienerfolg kann nicht durch ein 

Mehr an nachgewiesenen Prüfungen aus ' einer zweiten kombina

tionsp f l i chtigen Studienrichtung ersetzt werden . 

Im wei teren Verlauf des Studiums s ind einzelne Prüfungsnach

wei s e  nicht mehr erforderlich , es reicht die Ahsolvierung der 

Diplomprüfung innerhalb der nunmehr in § 13 selbst def inier

ten Anspruchsdauer aus . Die Anspruchsdauer umfaßt j ewei l s  die 

vorgesehene ( geset z l i che ) Studiendauer zuzüglich eines Seme

s ters ( " Toleranz s emes ter " ) .  

Neu s �nd die in Ahs . 7 und 8 eingefügten Bestimmungen , die 
eine Flexibi l i s ierung der Anspruchsdauer gegenüber dem bishe

rigen etwas zu s tarren Schema ermögl i ch sol len . Insbesondere 
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wurde bei der Gesetzesänderung die Erfahrungstatsache berück

sichtigt , daß häufig das , Toleranz s emester 'im ersten Studien

abschnitt nicht ausgenützt wird , der zweite Studienabschnitt 

aber i nnerhalb der Anspruchsdauer nicht abzuschl ießen i s t . 

Dies wird nun z um einen dadurch ausgeg l ichen , daß das Tole

ranz s emester des ersten Studienabschnittes ,  sofern es n icht 

in Ans pruch genommen wurde , in den zweiten Studienabschnitt 

mitgenommen werden kann und somit sich die Anspruchsdauer 

dieses Abs chnittes um insgesamt zwei Semester gegenüber der 

gesetz lich vorgesehenen Studienzeit verlängert . 

Darüber hinaus sieht der neue Abs . 8 eine wei tere Mögl i chkeit 

zur spe z i f i schen Gestaltung der Anspruchsdauer jeder Studien

richtung vor . Wie die Erfahrung zeigt , gibt es Studienrich

tungen , die wegen des überproportionalen Zustromes von Stu

dierenden sowie der sich daraus ergebenden Personal- und 

Raumknapphei t  generel l  nicht innerhalb der im Studienförde

rungsgesetz festgelegten Anspruchsdauer absolviert werden 

können . Es s ind dies Fäl le , wo wegen der genannten Mängel der 

Zugang zu bestimmten Pf l ichtlehrveranstaltungen bes chränkt 

wird , sodaß im Studienablauf ein Engpaß und ein von den Stu

dierenden nicht zu vertretender Verzögerungsef fekt eintritt , 

der in weiterer Folge zum Erlös chen des Anspruches auf Studi

enbeihi lfe führen kann . Die neu gescha f fene Verordnungser

mächtigung des, Bundesministers für Wis senschaft und Forschung 

soll  auf solche spe z i f ischen Studienbelastungen in bestimmten 

Studienrichtungen Rücks icht nehmen . 

Die Verordnung gemäß § 1 3  Abs . 8 wird bei Studienrichtungen 

mit Zugangsbeschränkungen an Univers itäten j edoch nur dann 

Anwendung f inden , wenn von Studienbelastungen aus zugehen ist , 

die bereits längere Zeit vorl iegen und voraus sicht l i ch noch 
weiterhin bestehen werden . Kurz fri stige Zugangsbeschränkungen 
können wie bisher durch Verfahren gemäß § 19 Abs . 4 berück

sichtigt werden . Die Verlängerung der in der Verordnung zu 

erweiternden Anspruchsdauer ist mit einem Semester pro Stud i -
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enabschnitt begrenz t ; im Einzelfal l besteht überdies die Mög

lichkeit , die Anspruchsdauer individuel l  unter Berücksichti

gung der j eweil igen Studienbelastungen auch zusät z l i ch z u  er
wei tern . 

Zu 5 14 . 

Die Bes t immung entspricht dem bisherigen § 9 ,  erweitert um 

die Def i nition der Anspruchsdauer pro Studienabschnitt in 

§ 1 4  Abs . 7 ( bi sher § 2 Abs . 3 lit . c ) .  

Der eben f a l l s  angefügte Abs . 8 entspricht dem § 1 4  Abs . 7 

( Verschiebung des Toleranz s emesters aus dem ersten Studien

abschnitt in den zweiten Studie�abschnitt ) .  

Zu 5 1 6 . 

Die möglichen Studiennachweise wurden um Tei le der Lehramts 

prüfung und der Diplomprüfung erweitert . Dies ist vor a l lem 

für Studierende von Bedeutung , die die anderen vorgesehenen 

Studiennachweise s chon ' zu einem f rüheren Zeitpunkt erworben 

haben . 

Zu 5 1 9 1 

Die bisherigen Bestimmungen des § 2 Abs . 3 letzter Satz und 

des § 2 Abs . 4 ,  die zu einer Verlängerung der Anspruchsdauer 

im Einzel f a l l  führten , s ind nun in einem eigenen Paragraphen 

sprachlich verbes sert und übersichtlich strukturiert zusam

mengefaßt . 

Bei der Def inition des wichtigen Grundes wurde in Erweiterung 

zur bisherigen Bes timmung die Pf lege und Erz iehung eines Kin
des in den ersten bei den Lebens j ahren berücks i chtigt ( bi sher 
nur im ersten Lebens j ahr ) .  Unter Berücks ichtigung des Umstan

des , daß eine gän z l i che Studienbehinderung während eines vol 

len Semesters zum Erlöschen des Anspruches auf Studienbeihi l 

fe gemäß § 3 7  Abs . 1 führen würde , i s t  im neuen Abs . 3 formu-
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l iert , daß die Berücks i chtigung der Behinderung infolge P f le
ge und Erz iehung e ines Kindes durch ein Jahr s owie durch 
Schwangerschaf t  maximal die Verlängerung der Anspruchsdauer 

um j eweils  ein Semes ter rechtfertigen . 

Durch die Formul ierung der Bestimmung i s t  klargeste l l t , daß 

nicht nur ein zeitl i cher , sondern auch ein inhaltlicher Zu

sammenhang zwis chen dem geltend gemachten Ereigni s  und der 

Beeinträchtigung des Studienfortganges vorliegen muß. Dies 

bedeutet , daß die Einhaltung der Anspruchsdauer erst durch 

den Eintritt des Ereignis ses unmögl ich gemacht wurde ; ohne 

dieses Ereignis wäre demnach die Einha ltung der Anspruchsdau

er mit größter Wahrscheinlichkeit mögl ich gewesen. Die Grund

lage für diese Prognose des hypothetischen Studienerfolges 

kann nur aus dem bisherigen Studienverlauf gewonnen werden. 

Die Auf zählung der wichtigen Gründe , die zu einer Rechtferti 
gung der Übe�schreitung der Anspruchsdauer führen , i s t  wie 

bi sher taxativ , wobei die unter Ahs . 2 Z 4 angeführte Gene

ralklausel in ihrer Formul ierung nicht wie bisher auf ein 

" Verschulden " des Studierenden ab.ste l l  t ,  sondern auf die Zu

rechnung des geltend gemachten Ereignis ses in seine Einf luß

sphäre. Dies betri f f t  insbesondere die Ableis tung von Z ivi l

und Präsenzdienst , der seiner Natur nach nicht grundsät z l i ch 

unvorhergesehen i st·. Hinsichtlich der Abwendbarkei t i s t  ent

scheidend � ob im konkreten Fa l l  die Ableistung aufgeschoben 
werden kann. 

Die in Ahs .  3 festgestel lte Berücksichtigung des wichtigen 

Grundes aus s chließlich nur für die Anspruchsdauer i s t  ledig
lich eine Klarstel lung und entspricht der s tändigen Judikatur 

des Verwa l tungsgerichtshofes . 

In den Abs . 4 bis 6 wird ein besonderes Verfahren zur Verlän

gerung der Anspruchsdauer bzw. zur Nachsicht vom Anspruchs 

verlust i n  Folge qua l i f i z ierter Übers chreitung der Anspruchs 

dauer festgelegt , das bisher in § 2 Abs . 4 geregelt war. 
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Die Neuformulierung erfolgt auf Grund von Rechtsgrundsä tzen 

die der Verwaltungsgerichtshof in einem 1'9 9 1  ergangenen Er

kenntnis aussprach . Diese bezogen s i ch insbesondere darauf , 

daß nach der bi sher geltenden Fas sung des § 2 Ahs . 4 l i t . a  
( nunmehr § 1 9  Ahs . 4 Z 1 )  unklar blieb ,  ob bei der Gewährung 

von Studienbeihi l f e  für ein zusät z l i ches Semester auch die 

Fes t legung der S tudienbeihi l fe durch den zuständigen Bundes 

minis ter erfolgt oder op dies durch die Studienbeihil f enbe
hörde zu geschehen hat . Durch die nunmehrige Fassung i s t  

klargestel lt , daß das Verf ahren vor dem Bundesminis ter f ür 

Wi ssenscha f t  und Forschung lediglich die Anspruchsdauer a l s  

ein Element des Anspruches auf Studienbeihi lfe berücks i ch

tigt , während die Gewährung von Studienbeihi l fe und damit die 
Fest legung ihrer Höhe durch die Studienbeihi l fenbehörde zu 

erfolgen hat . Auch im Sinne des Rechtss chutzbedürfnisses de
,s 

Studienbeihi l fenbeziehers i s t  die nunmehrige Lösung geboten , 

da sie dem Anspruchsberechtigten ein ' ordentliches Rechtsmit 

tel gegen d i e  Festlegung der Studienbeihi l fe ermöglicht . 

Für das Antragsverfahren ergibt s i ch aus der Textierung 

( " weiteres Semester " ) ,  daß Studienbeihil fe für ein Zusatz se

mes ter gemäß § 19 Ahs . 4 Z 1 gewährt werden kann , wenn im An
schluß an einen abweisend beschiedenen Antrag auf Studienbei

h i l fe in dem auf das let zte Semes ter der Anspruchsdauer fol

genden Semest�r ein entsprechender Antrag geste l l t  wird . 

Für die über Anträge gemäß Abs .  4 entscheidende Behörde i s t  

als  Maßstab der Beurteilung konsequenterweise der bi sherige 

Studienerfolg heran zuziehen . Durch die neue Textierung i s t  

klarges te l lt , daß es sich dabei nicht um eine Ermes sensent -

scheidung handelt , sondern daß bei Vorliegen der Voraus set

zungen ( überwiegendes Vorliegen wichtiger Gründe und anson

sten ein nicht unter dem Durchschnitt liegender S tudiener
folg , der zu einer günstigen Studienprognose führt ) Anspruch 
auf eine positive Ents cheidung besteht . 
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Verfahrens rechtliche Besonderheiten , die sich aus der spe z i 

f i s chen Konstruktion der . Ver längerung der Anspruchsdauer er

geben , s ind in den Ahs . 5 und 6 gerege l t , ohne daß" s ich im 

Ergebni s  eine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage 

dars te l lt . 

Zu den 55 20 bis 25 1 

Diese Bes t immungen , die auf den bisherigen § 1 3  zurückgehen 

und eine wes entl ich klarere Strukturierung und sprachl i che 

Verdeutlichun9 erhalten haben , beinha lten das Kernstück der 

Geset zesänderung. Die neu festgelegten Höchststudienbeihil fen 

berücks ichtigen im Unterschied zur bisherigen Regelung auch 
die indirekte Förderung durch die Fami lienbeihi lfe und ver-

. knüpfen damit direkte und indirekte Studienförderung . Wie der 

internationale vergleich von Studienförderungs systemen bewie

sen hat , ist eine Auf splitterung in unterschiedliche Förde
rungs systeme in den mei s ten europäi schen Ländern nicht mehr 

übl ich . Z i e l  dieser tiefergrei fenden Änderung i s t  eine umf a s 

sende soziale Abs icherung der Studierenden durch d i e  Studien
beihi lf e , die den Zwang zur Beru f s tätigkeit aus f inanziellen 

Motiven und damit eines der häufigsten Motive für den Studi

enabbruch beseitigen soll . 

Die betragsmäßige Fest legung der j eweiligen Höchsts tudienbei 
hil fen geht davon aus , daß mit einem monatlichen Finanz ie

rungsrahmen von 4 5 0 0  S für Studierende , die bei den E ltern 

am Stud.ienort wohnen können , und von monat lich 7 0 0 0  S für 

Studierende , die eine eigene Wohnung am Studienort nehmen 

müs sen , das Aus langen zu finden ist ( berechnet auf eine 

zwöl fma l ige Aus zahlung im Jahr ) . Die Zuschläge für verheira 

tete bzw . unterhaltspflichtige Studierende mit Kindern sowie 

für behinderte Studierende sind grundsätz l i ch beibeha lten 

worden . 

Bei der legistischen Aus formulierung der neuen Regelung wur

den anste l le der einzelnen Grund- und �rhöhungsbeträge , die 

s i ch zum j ewe i ligen zustehenden Betrag der Studienbeihi l fe 
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summieren , Höchststudienbeihi lfen für die einzelnen Fälle 

festgelegt . Dies hat · dazu . geführt , daß der bisher äußerst um

fangreiche § 1 3  ( 1 3 sehr lange Ahsätze ) in nunmehr i nsgesamt 

sechs einzelne Paragraphen zerlegt wurde . Damit s o l l  eine 

leichtere Nachvo l l ziehbarkeit bei der Berechnung der Studien
beih i l fe im Sinne der bes seren Lesbarkeit erzielt werden . 

Zu S 2 0 1 

Diese Bestimmung legt in den Ahs . 1 und 2 die beiden wesent

lichsten Fä l le fest : 

Studienbeihi l f enbezieher , die bei den Eltern wohnen ; 

Studienbeihi l fenbe zieher , die wegen der Entfernung zum 

Studienort einen eigenen Wohnsitz am Studienort gründen � 

Durch die klarere Formulierung des Ahs . 2 i s t  die bi sher 

durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes vertretene 

Linie auch aus dem Text klar ersicht lich , wonach für den Er
höhungsbetrag erforderli ch i s t , daß die Begründung des Wohn

s itzes am Studienort wegen und zum Zeitpunkt des S tudienbe

ginns erf.olgt sein muß . 

Die Ahs . 3 und 4 entsprechen wörtl i ch dem § 1 3  Ahs . 4 und 5 .  

Zu S 21 1 

Der Sond�rfall  der ·Se lbsterha lter , das sind Studierende , die 
s i ch durch eine bestimmte Zeit aus eigenen Einkünf ten selbst 

erhalten haben und die Studienzugangsvoraus setz ungen mei s t  im 

zweiten Bildungsweg erwOrben haben , i s t  nun in einer eigenen 

Bes timmung formuliert . Unter dem Zeitpunkt der ersten Zuer

kennung von Studienbeihilfe bis zu welchem die Zeiten des 
Selbsterhaltes vorliegen müssen , ist unter Bezug auf § 3 3  

Ahs . 1 der erste Tag j enes Monats zu verstehen , f ür den erst 

ma ls innerhalb eines Semesters generel l  Studienbeihi lfe aus

be zahlt wird . 
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Neu s ind KlarsteI lung gegenüber dem bisherigen Gesetzestext , 
daß Zeiten des Präsenz- . und Z ivi ldienstes' für den Zeitraum 

des nachzuweisenden Selbsterhal tes heranzuz iehen s ind . 

Gleichzeitig i s t  auch das Mindesteinkommen ,. bei dem ein 
Selbsterhalt gegeben ist , durch den Verwei s  auf die Höhe der 

Höchs tstudienbeihi l fe für Selbsterhalter def iniert . 

Durch das neue integrierte System der S tudienbeihi l fe s ind 

insbesondere die Selbsterha lter erheblich besser geste l l t , da 

. s i ch die Fami l ienbeihi � fen , die a l s  indirekte Förderung den 

Selbs terha ltern bi sher nicht zugute karnen , nun durch die Ein

bez iehung in das Gesamtsystem zu einer überproportiona len Er

höhung der Studienbeihi l fen für Selbsterha lter führen . 

Zu S 22 1 

Der Erhöhungsbetrag für behinderte Studierende ist der Höhe 

und der Formulierung nach aus dem bisherigen § 1 3  Abs . 3 

übernommen . Der Nachweis hat dabei grundsätz l i ch über den 

Bezug der erhöhten Famil ienbeihi lfe zu erfolgen . Bes teht f ür 

die betref fende Person ( infolge Altersgründen usw . ) kein An

spruch auf Fami l ienbeihi lfe , s ind ärztliche Bes tä tigungen 

über Art und Umfang der Behinderung einzuholen und auf Grund 
dieser Unterlagen zu beurtei len , ob eine gleich zuhal tende Be

hinderung im Sinne des Fami lien lastenausgleiChsgesetzes vor

liegt . 

Die in Abs . 2 ums chriebene erhöhte Studienbeihi lfe für Stu

dierende , die zur Pf lege und Erz iehung mindes tens eines Kin

des geset z l ich verpfl ichtet sind , i s t  ni cht zur Finanz ierung 

des Lebensunterha ltes des Kindes bestimmt , sondern z ur Ab

deckung der erhöhten Wohnkosten , die durch die Famil iengröße 

bedingt s ind . Zwingende Voraussetzung ist j eden f a l l s  die ge

set z l i che Verp f l i chtung zur Pf lege und Erziehung , die ni cht 
durch die fakt i s che Tätigkeit substituiert werden kann . Diese 

112/ME XVIII. GP - Entwurf 89 von 104

www.parlament.gv.at



- 2 2  -

Verp f l ichtung ergibt s ich entweder auf Grund einer geset z l i 

chen Vermutung oder i s t  durch eine entsprechende gerichtliche 
Entscheidung ( Beschluß , Urtei l )  oder durch außergerichtl ichen 

Vergleich nachzuwei sen . 

Zu 5 23 1 

Diese Bes timmung i s t  mit sprachlichen Korrekturen und gering

fügigen Änderungen dem bisherigen § 1 3  Abs . 6 ,  1 1 ,  1 2  und 1 3  

lit . c  nachgebildet . § 2 3  i s t  eine Kernstelle des neuen Stud i 

enförderungsgeset zes . Dies betont zunächst d i e  Z ielbestimmung 

in Abs . 1 ,  wonach die soziale Bedürf tigkeit nicht nur Voraus 

setzung für die Studienbeihi lfe dem Grunde nach , sondern auch 

der Höhe nach ist . 

Abs . 2 führt j ene Beträge an , die von der j eweils  möglichen 

Höchststudienbeihi l fe abzuz iehen s ind . Dies i s t  nach dem In

tegrationsmodel l  von direkter und indirekter Förderung auch 

der Betrag der Fami lienbeihi l fe ,  auf die Anspruch bes teht . 

Maßgebl ich für den Zeitpunkt der Beurteilung des Fami l ien

beihi l fenanspruches i s t  wie immer im Studienförderungs gesetz 

der Antrags zeitpunkt . 

Um zu gewährleisten , daß behinderte Studierende nicht dadurch 

benachtei ligt werden , daß ihnen die erhöhte Fami lienbeihi lfe 

bei der Studienbeihi l fe wieder abgezogen wird , i s t  ein Hin

wei s  in Abs . 2 angebracht . 

Die Regelung für Selbsterha lter in Abs . 3 entspricht i nhal t 

li ch in vol lem Umfang den bisherigen Bestimmungen , d i e  aber 

nun an einer Stel le übers ichtl ich zusammengefaßt sind . 

Abs . 4 übernimmt tei lweise die Regelungen des § 1 3  Abs . 1 1 ,  
erweitert sie aber im Sinne der angestrebten sozialen Gerech

tigtkeit um Lei stungen nach dem Arbeits losenvers icherungsge
setz und um Unterha lts zahlungen geschiedener Ehegatten . 
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Der Betrag der Mindeststudienbeihi l fe , a l so j ener Betrag , der 
nach Berechnung gemäß den § 2 3  folgende n'och zur Aus z ahlung 

gelangt , wurde von 1 0 0 0  S bisher auf 2 0 0 0  S angehoben . I n  
Relation zu einer Höchststudienbeihilfe von j ährl ich 8 4  0 0 0  S 

für Selbsterhal ter und auswärtige Studierende erscheint die 

Aus zahlung von Monatsbeträgen unter 2 0 0  S als verwa ltungsöko
nomis ch nicht mehr gerechtfert igt . 

Zu 5 24 . 

Diese Bes timmung entspricht dem bisherigen § 1 3  Ahs . 6 bis 8 .  

Die · Änderungen · beziehen sich auf eine sprachl ich klarere Dar

stel lung und eine übers ichtliche Strukturierung sowie eine 

Änderung der Beträge bei den zu berücks ichtigenden Unter
halts- und Eigenleistungen von Eltern , Ehegatten und dem Stu

dierenden selbs t . 

Die Neugliederung für die Berechnung der zumutbaren Unter

ha lts leistung bei den Eltern i s t  gegenüber dem bisherigen 

Tari f insowei t  günstiger , a l s  bisher bereits der Betrag der 

�emessungsgrundlage , der 1 4 1  0 0 0  S überstieg , mit 3 5  % a l s  
zumutbare Unterhalts leistung gewertet wurde , während nunmehr 

diese Grenze erst bei 3 6 0  0 0 0  S erreicht i s t . Dies führt vor

aus s i chtl ich zu einer Erweiterung des Kreises der Anspruchs 

berechtigten um etwa ein Viertel . 

Die privilegierende Bestimmung des Ahs . 2 über eine geringere 

zumutbare Unterha l t s leistung de� Eltern a l s  nach Ahs . 1 i s t  

aus dem bi sherigen § 1 3  Ahs . 7 lit . b  wörtlich übernommen . Im 

Inter�s se einer KlarsteI lung i s t  die bisherige Aus legung , daß 

diese Best immung auf Selbsterhal ter nicht anzuwenden i s t , im 

Geset zestext ausgesprochen . 

Jener Betrag der Bemessungsgrundlage des Ehegatten , der f ür 

die zumutbare Unterhalts leis tung herangezogen wird , wurde von 

bi sher 4 4  0 0 0  S auf 4 8  0 0 0  S angehoben . 

112/ME XVIII. GP - Entwurf 91 von 104

www.parlament.gv.at



- 2 4  -

Dahingegen erfolgt bei der zumutbaren Eigenleistung des Stu

dierenden eine Herabsetzung des Freibetrages von 2 0 0 0 0  S 

bisher auf 1 2  0 0 0  S ,  da die Höhe der Studienbeihi lfe nunmehr 

dem Studierenden eine ausreichende Studienf i�anzierung ohne 
weitere Beru f s tätigkei t  ermögl i cht . 

Zu S 25 1 

Diese Bes timmung entspricht dem bisherigen § 1 3  Abs . 9 und 1 0  

und enthäl t  insbesondere Erhöhungen der darin festge legten 

Absetz - und Freibeträge . 

Die Absetzbeträge , die vom Einkommen der für die Beurtei lung 

der sozia len Bedürftigkeit maßgebl ichen Einkommen abzuziehen 

s ind , s ind abhängig von der Zahl und vom Alter sonst iger Per

sonen , für die Unterhalt zu leisten ist . Dabei wurde eine An

hebung der einzelnen Beträge nach den durchs chnittl i ch aufzu

wendenden Lebensha ltungskos ten vorgenommen . 

Die in Abs . 4 vorgesehenen abzuziehenden Freibeträge dienen 

insbesondere zum Ausgleich dafür , daß unselbständig Beru f stä

tige gegenüber selbständig Beruf stätigen bei der Heranziehung 

des Einkommens durch die fehlende s teuerliche Gestaltung s 

freiheit benachte i l igt s ind . Hier s ind keine betragsmäßigen 

Änderungen einget�eten . 

Zu S 26 1 

Diese Bestimmung entspricht dem bi sherigen § 1 5 . 

Zu S 27 : 

Diese Bestimmung entspricht § 1 4  Abs . 1 ,  2 und 1 1  und wurde 
nur geringfügig sprachl ich verändert . Bei Errichtung von 

Fachhochs chulen an neuen Hochs chul standorten soll  die Organi

sat ion der Studienbeihi l fenbehörde ohne Gesetzesänderung 

rasch angepaßt werden können . 
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Zu S 2 8 . 

Diese Best immung entspricht dem bisherigeri § 1 4  Abs . 3 bis 9 

und bringt außer geringfügigen sprachlichen Korrekturen a l s  

Neuerung die Bes timmung , daß die Mitglieder der Senate auch 

Abstimmungen im Umlaufwege vornehmen können , sofern ein 

grundsät z li cher Beschluß hiezu gefaßt wird . 

Zu S 29 : 

Die Bestimmung entspricht dem bisherigen § 1 6  mit einigen 

sprach l ichen Korrekturen und einer neuen Gliederung . 

Zu S 30 1 

Diese Bestimmung entspricht § 1 7  und enthä lt a l s  einzige 

wesentliche Neuerung eine Änderung des Antrags zeitraumes 

während des Wintersemesters . Bas i erend auf der Erfahrungs 

tatsache , daß während der Weihnachtsferien , die a n  Univer

s itäten und Hochs chulen . bereits um den 1 7 . Dezember beginnen , 

kaum mehr Anträge auf Studienbeihi lfe eingebracht werden , 

wurde das Ende der Antrags f ri s t  vom 3 0 . Dezember auf den 

2 1 . Dez ember vorverlegt . Dies führt im wes entl ichen zu keiner 

Beschränkung bei der Verfolgung des ö f f ent l i ch-rechtl ichen 

Anspruches auf Studienbeihilfe , 

Stra f fung des Parteienverkehrs 

sondern soll  e ine gewis se 

herbeiführen . Dadurch kann 

berei ts ab diesem Zeitpunkt , unbelastet vom Parteienverkehr , 

die intens ive Aufarbeitung der noch of fenen Studienbeihi l fen- " 

anträge in der Studienbeihi lfenbehörde erfolgen , sodaß im 

Wintersemester mit einer ras cheren Erledigung als  bisher ge

rechnet werden kann . 

Zu S 3 1 1 

Diese Bestimmung entspricht wört lich dem bi sherigen § 1 8 . 

Gründe für die Erhöhung einer Studienbeihi l f e  können unter 

anderem sein : 

erh�bliche Verringerung des Einkommens ,  

Geburt von Geschwi s tern , 

Studienbeginn von Ges chwis tern . 
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Zu den 55 32 und 33 1 

Die Bes timmungen entsprechen den bisherigen· §§  1 9  und 2 0 . 

Zu 5 34 1 

Gegenüber der Fassung des bisherigen § 2 1  wurde die Textie- . 

rung des letzten Satzes in Ahs . 3 dahingehend geändert , daß 

kün f tig klargestellt i s t , daß die Auskunftspf l i cht der Abga

benbehörden nur bei solchen Ahgabenbes cheid�n ausge s chlos sen 

i s t , die der Studienbeih i l fenbehörde . vorliegen . 

Zu Abgabenbes cheiden von Personen , deren Einkommen und Vermö

gen zur Ermitt lung der sozia len Bedürf tigkeit nachzuweisen 

i s t , bes teht eine Auskunftspflicht der Ahgabenbehörden hin

s ichtl i ch der für die Beurtei lung der sozialen Bedürf tigkeit 

maßgeblichen Daten , sofern der Antragsteller auf Studienbei

h i l fe die entsprechenden Bescheide nicht beibringen konnte . 

Zu 5 35 1 

Diese Bestimmung i s t  eine sprachlich verbes �erte Übernahme 

des bi·sherigen § 2 2 . 

Bei dem in Ahs . 1 genannten dritten Semester , i nnerhalb des 

sen Antrags frist der Studiennachwei s zum Aus s chluß der Rück

zahlungsverpf lichtung zu erbringen ist , handelt es s ich um 

das ob j ektiv gezählte übernächste , auf das erste Semester 

folgende Semester , unabhängig von der Univers ität und einer 

Inskription . Wie durch die Formulierung des § 19 Ahs . 3 aus 

drücklich klargestellt ist , entbindet das Vorliegen eines 

wichtigen Grundes nicht von der Verpflichtung zum Nachweis 

des Studienerfolges zum Aus schluß der Rückzahlungsverp f lich

tung . 

Zu 5 36 : 

Die Bestimmung entspricht dem bi sherigen § 2 3 . 
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Die Ruhensgründe s ind im engen Zusammenhang mit den Bestim

mungen über die Rückzahlung ( §  3 8 ) zu s ehen , da Studienbe i 

hil fenbeträge , die während des Ruhens des Anspruches ausbe

zahlt wurden , zurückz uzahlen s ind . 

Die i n  Ahs . 3 festgelegte Beschä ftigung a l s  Ruhensgrund wird 

s ich an der kollektivvertrag lieh festgelegten ArQeits zeit z u  

orientieren haben , insbesondere bei der Feststellung einer 

Halbbeschäftigung . Bei einer selbständigen Beruf stätigkei t  

wird a l s  Maßstab f ür die Halbbeschäftigung ein Vergleich mit 

der üblichen zeitlichen Belastung von aus s ch l ießlich von der 

gleichartigen selbständigen Berufstätigkeit lebenden Personen 

dienen können . Ein Ruhen des Anspruches s o l l  j eden f a l l s  dann 

eintreten , wenn im Monat weniger a l s  8 0  Stunden für das S tu
dium verwendet werden können . 

Zu , 37 . 

Diese Bestimmung entspricht mi t entsprechenden Z itatanpa s sun

gen dem bisherigen § 2 4 . 

Unter der z um höchsten erreichbaren akademischen Grad f ühren

de Prüfung i s t  immer die j ewei l ige Prüfung innerhalb des S tu

diums , für das Studienbeihi lfe bezogen wird , zu verstehen : 

bei einem Diplomstudium der Abschluß der zweiten Diplom

prüfung , bei einem Doktoratsstudium das abschließende Rigo

rosum , bei Studierenden an Pädagogis chen Akademien , Beru f s 
pädagogi schen Akademien und diesen vergleichbaren Privat

schulen mit eigenem Organi sationsstatut die Lehramtsprüf ung , 

bei Studierenden an Akademien für Sozialarbeit und diesen 

vergleichbaren mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Privatschulen mit eigenem Organisations statut die Diplomprü

fung , an Konservatorien die Diplomprüfung und die staatl i che 

Lehrbefähigungsprüfung , bei Studierenden an Land- und forst

wirts cha f t l ichen beruf spädagogischen Akademien die Lehramts 

und Befähigungsprüfung , bei Schülern an med i z in i s ch-techni

schen Schulen die Diplomprüfung . 
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Wie s ich aus der Formulierung des Geset zestextes ergibt , er

lischt der Anspruch wegen Übers chreitung der Anspruchsdauer 

kraft Gesetzes . Die Erlassung eines eigenen Bes cheides , der 

das Erlöschen des Anspruches festste l lt , i s t  nicht erforder

l ich , kann aber im rechtlichen Interesse des Studierenden 

etwa in zusammenhang mit Rückforderungen zuviel ausbezahlter 

Studienbeihi l f e  geboten sein . 

Für ein an ein Diplomstudium ansch l ießendes Doktoratsstudium 

ist daher ein neuer Antrag auf Studienbeihil fe einzubringen . 

Der Tatbestand des Erlösehens bezieht sich auf Grund der 

taxativen Auf z äh lung in Abs . 1 Z 4 nicht auf die vorzeitige 

Ablegung der Studienberechtigungsprüfung . Wird j edoch nicht 

unmitte lbar anschließend ein Studium aufgenommen , ist anzu

nehmen , daß nach Ablegung der Studienberechtigungsprüfung das 

Studium vorerst abgebrochen wurde . 

Zu 5 38 : 

Die Bestimmung entspricht wörtl i ch dem bisherigen § 25 . 

Die Begünstigungsgründe bei der Rückzahlung s ind taxativ auf 
ge zählt .  Ein gän z liches Absehen von einer Rückforderung i s t  

demnach bei Verwirklichung eines Rückzahlungstatbestandes 
nicht vorgesehen . Weder der gutg läubige Verbrauch noch . Krank- . 

heit s chließen eine Rückzahlungsverp f l ichtung aus . 

Zu 5 39 : 

Die neueingefügte Bestimmung über die Fahrtkostenbeihi lfe 

soll  a l s  Äquiva lent für die mit der Gewährung von Fami l ien

beihi lfe bis zum 2 7 . Lebens j ahr regelmäßig verbundene Berech

tigung auf eine Freifahrt darstel len . 

Voraussetzung für die Gewährung der Fahrtkostenbeihi l fe 'ist  

ein bes tehender Anspruch auf Studienbeihi l fe ( ohne Berück

sichtigung des um 3 0 0 0  S erhöhten Studienbeih i l fenbetrages ) .  
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Bei Vorlage der gesetz l ichen Voraus setzungen wird von Amts 

wegen ab der Monatsrate , .deren Aus zahlung auf die Vol lendung 
des 2 7 . Lebens jahres erfolgt , der monatl i che Betrag um 3 0 0  S 

erhöht . 

Zu 5 4 0 , 

Diese Bes timmung entspricht dem Inhalt nach dem bi sherigen 

§ 2 6 , wurde j edoch sprach.l i ch neu gefaßt . 

Zu 5 4 1 .  

Diese ' Bes timmung mod i f i ziert die bi sherige Regelung der Bei 

hi l f en für Aus landsstipendien i n  § 2 7  insofern , a l s  die Kom

petenz für die Gewährung vom Bundesmini s ter für Wissenschaft 

und Forschung auf die Studienbeihilfenbehörde übergeht . 

Außerdem s ind in der neuen Regelung nur mehr S tudierende , die 

auch Anspruch auf Studienbeihilfe haben , berechtigt , eine 

Beihi l fe für ein Auslands studium zu beziehen . Der bisher 

größere Kreis von Anspruchsberechtigten wird Ersatz durch ei

ne Förderung im Rahmen der von den Aus lands stipendienbüros 

der Univers itäten . ab dem Wintersemester 1 9 9 2 / 9 3  zu verwal ten

den Aus land s s tipendien erhalten . Durch die entsprechenden 

Richtlinien der diesbezüglichen Stipendienvergabe i s t  s i cher

geste l lt , daß keine SChlechters te I lung gegenüber der bisheri
gen Form der Studienförderung für Aus lands s tudien eintreten 

wird . 

Ziel dieser Änderung ist es , die Studienbeihi l fenbehörden zu 

ent lasten und Aus l ands stipendien , insbesondere solche im Zu

sammenhang mit EG-Programmen , direkt über die Hochschulen ab

zuwickeln . 

Erweitert wurde der Beginn der Antragsfri s t  auf die Gewährung 

von Beihi lfe für ein Aus landsstudium von bisher drei auf 

künftig sechs Monate vor Antritt des Aus landsstudiums , um 
durch eine frühe Entscheidung eine bes sere Dispositionsmög

l i chkeit für die P lanung des Aus l ands studiums zu geben . 
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Zu den II 4 2  und 43 1 

Diese Bestimmungen entsprechen dem bisherigen § 2 8 , wobei die 

Rege lungen über Lei stungsstipendi en an Univers itäten und 

Kunsthochschulen einerseits sowie an Theologischen Lehran

stalten , Pädagogis chen Akademien , Berufspädagogischen Akade
mien , Akademien für Sozialarbeit und Land- und forstwirt

s cha f t l ich beruf spädagogischen Akademien anderers�it s  in zwei 

Paragraphen aus Gründen der Übers ichtl ichkeit gegliedert 

s ind . 

Änderungen betref fen die klarere Formulierung der Lei s tungs 

voraus s et zungen sowie des Zeitpunktes , zu dem diese Voraus 

setzungen vorliegen müssen . 

Durch eine Erweiterung des Zeitraumes , i nnerha lb des s en nach 
Studienabschluß Lei stungsstipendien an Studienabsolventen 

vergeben werden können , ist gewährleistet , daß künf tig nie

mand mehr durch die lediglich einma lige Aus schreibung von 

Leistungs s tipendien ( im Sommersemester ) benachtei l igt i s t . 

Bisher konnten S tudierende , die ihr Studium im Sommersemester 

abschlos sen , trotz hervorragender Studienleistungen beim Stu- ' 

dienabschluß hiefür kein Lei stung s s tipendium erhal ten . 

I n  den Bes timmungen f ür Lei stungsstipendien an anderen Ein

richtungen wurde durch die Herabsetzung der Untergrenze der 

einzelnen Leis tungsstipendien auf 5 0 0 0  S dafür Sorge getra
gen , daß auch in kleineren Akademien nach Mögl ichkeit mehr 

a l s  ein Stipendium vergeben werden kann . 

Zu I 44 : 

Diese Bes timmung entspricht dem bisherigen § 2 8 a  und erfuhr 

einige kleinere Änderungen . Diese betref fen einerseits die 

Zahl der Aus s chreibungstermine ( künftig nurmehr einmal pro 

Semester ) sowie die Verpfli chtung des Stipendienempfängers , 

nach Abschluß der geförderten Arbei t  einen Bericht über die 

�idmungsgemäße Förderung vorzulegen . Von einer Sanktionsmaß

nahme wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen Abstand ge

nommen . 
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Zu 5 4 5 ,  

Die Bestimmung entspricht. dem bisherigen S· 2 9  und erfuhr l e 

diglich hinsichtlich des Zeitraumes , für den nach Studienab

s chluß noch Studienunterstüt zungen gewährt werden können , 

eine Änderung ( zwei s tatt einem Semes ter ) .  

Zu den 55 4 6  bis 50 : 

Diese Bes timmungen entsprechen wörtl ich den bi sherigen §§ 3 1  
bis 3 5 . 

Zu 5 51 : 

Die bisher in § 3 6  geregel ten Übergangsbestimmungen bezogen 

sich auf Studienvorschri ften , die vor der Erlas sung des AHStG 

und KHStG in Kraf t  s tanden und deren Geltungsbereich nunmehr 

aus läu f t . Während an Kuns thochschulen noch die Mögl i chkeit 

besteht , daß Studienbeihi l f enempfänger nach den a l ten Studi

envors chri ften studieren , i s t  es im Bereich der Univers i täten 

durch das In�ra fttreten der neuen Studienvorschri f ten späte

stens mit dem Studien j ahr 1 9 8 3 / 8 4  nicht mehr mögl i ch , daß 

Studienbe.ihi l fenempfänger noch nach alten Studienvorschri f ten 
studieren . 

Da aber im Geltungsbereich des AHStG verschiedentl i ch Stud i 

enpläne n i e  erlas sen wurden und daher nach den Studienord

nungen zu s tudieren ·ist , war darauf Rücks icht zu nehmen . Ent

sprechend' statuiert der Ahs . 1 den Umfang des ! Studiennachwei

ses nach zwei Semestern für Studierende , für die keine Studi
enpläne in Kraf t  getreten s ind . Diese Regelung tritt direkt 
an die Stel le der von den akademi schen Kol legia lorganen zu 

erlas senden Studienerfolgsverordnungen . Die AAspruchsdauer j e  

Studienabschnitt ergibt s ich i n  diesem Fal l  aus der direkten 

Anwendung des § 1 3 . 

Diese Regelung des im Studienförderungsgesetz vorgeschriebe

nen Erfolgsnachweises gilt j edoch dann nicht , wenn bereits 

bisher besondere Studiengesetze nach dem AHStG bestanden ha -
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ben und diese in weiterer Folge durch neue Studienvorschri f 

ten abgelöst wurden für den Fal l , daß keine Studienpläne nach 

diesen neuen Vorschri ften erlas sen werden . In diesem Fa l l  i s t  

vielmehr direkt nach S 1 3  Ahs . 3 ( Verordnung des Bundesmini

s ters für Wissenschaf t  und Forschung ) vorzugehen . 

Die Ahs . 2 bis 6 entsprechen wörtl i ch S 3 6  Ahs . 4 bis 8 .  

Zu J 54 1 

Die Übergangs bestimmungen , die zum Tei l  aus bisherigen Novel 

len des Studienförderungsgesetze 1 9 8 3  übernommen wurden , sol

len s i cherste llen , daß Studierende durch das Studienförde

rungsgeset z 1 9 9 2  nicht schlechter geste l l t  werden . ' Daher s ind 

unter bes timmten Voraussetzungen in manchen Fäl len ( Nachweis 

des Selbsterha ltes , Überschreitung der Studienzeit um mehr 

als  das Doppelte zuzüglich eines Semes ters ) noch die Bes t im

mungen des Studienförderungsgeset zes 1 9 8 3 , tei lweise in ä l te

ren Fassungen , an zuwenden . 

112/ME XVIII. GP - Entwurf100 von 104

www.parlament.gv.at



§ 1. 

§ 2 .  

§ 3 .  

GEGENtlBERSTELLUNG ' DER FUNDSTELLEN DES 

STUDI ENFÖRDERUNGSGESETZ ES 1 9 9 2  UND DES 

STUDI ENFÖRDERUNGSGESET Z ES 1 9 B 3  

StudFG 1 9 9 2  
-

Al lgemeine Bestimmungen 

Gleichgeste l lte Personen 

Glei chgeste l lte Einrichtungen 

§ 4 .  Begri f f sbestimmungen 

§ 5 .  Unterhal tsansprüche 

§ 6 .  Voraussetzungen 

( 

§ 7 .  Beurtei lung der sozia len Bedürftigkeit 

S B .  Sonderbes timmungen zur Beurteilung der 

sozia len Bedürftigkeit 

§ 9 .  Einkommen 

§ 1 0 . Hinzurechnungen 
S 1 1 . Pauschalierungsausgleich 

S 1 2 . Vermögen 

§ 1 3 . Studienerfolg an Univers itäten 

S 1 4 . Studienerfolg an der Akademie der 

bi ldenden Künste und an den 

Kunsthochschulen 

§ 1 5 . Studienerfolg an theologischen 

Lehranstalten 

§ 1 6 . Studienerfolg an Akademien , 

§ 1 7 . Studienerfolg an Konservatorien 

§ 1 8 . Studienerfolg an mediz ini sch-techni schen 

Schulen 

StudFG ( 1 9 B 3 ) 
§ 1 Abs . 1  

S 1 Abs . 2  und 3 

§ 1 Abs . 4  und 5 

§ 1 Abs . 6  

S 2 Abs . l , 2 , 

3 l it . a , f , g 

Abs . 5 ,  § 1 3  

Abs . 1 3 lit . a  

§ 3 Abs . l  und 2 

§ 3 Abs . 3 , 4  u . 5  

S 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

S B ,  § 2 Abs . 3  

lit . b  

§ 9 ,  S 2 Abs . 3  
lit . c  

S 1 0 , § 2 Abs . 3  

l i t . b  

§ 1 1 ,  § 2 Abs . 3  
l i t . d  

§ 1 1a ,  § 2 Abs . 3  

l i t . d  

§ 1 2 , S 2 Abs . 3  

lit . e  

\ 
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§ 1 9 . verlängerung der Anspruchsdauer 

§ 2 0 . Höchststudienbeihi l fe 

§ . 21 . Höchststudienbeihi lfe für Selbsterha lter 

§ 2 2 . Höchststudienbeihi lfe für behinderte 

und verheiratete Studierende 

§ 2 3 . Berechnung der Studienbeihi lfe 

§ 2 4 . Zumutbare Unterha lts - und Eigenleistungen 
§ 25 . Bemes sungsgrundlage 

§ 2 6 . Zuständigkeit 

§ 2 7 . Die Studienbeihi l fenbehörde 

§ 2 8 . Senate der Studienbeih i l fenbehörde 

§ 2 9 . Besondere Verfahrensvors chri ften 
§ 3 0 . Anträge · 

§ 3 1 . Ansuchen um Erhöhung · der Studienbeihi l fe 

§ 3 2 . Aus zahlungs zeitraum 

§ 3 3 . Aus zahlungs termine 

§ 3 4 . Nachweispf l ichten 

§ 3 5 . Nachweise 

§ 3 6 . Ruhen des Anspruches 

§ 3 7 . Erlöschen des Anspruches 

§ 3 8 . Rückzahlung 

§ 3 9 . Fahrtkostenbeihi lfe 

§ 4 0 . Studienzuschuß 

§ 4 1 .  Beih i l fen für Aus lands studien 

§ 4 2 . Leistungsstipendien an Universitäten 

und Kunsthochschulen 

§ 4 3 . Lei s tungsstipendien an anderen 

Einrichtungen 

§ 4 4 . Förderungsstipendien 

§ 4 5 . Studienunterstützungen 

§ 2 Abs . 3  und 4 

§ 1 3  Abs . 1 , 2 , 4  
und 5 

§ 1 3  Abs . 2  lit . b  

§ 1 3  Abs . 2  lit . d  

und Abs . 3  

§ 1 3  Abs . 6 , 1 1 , 1 2 

und 1 3  l i t . c  

§ 1 3  Abs . 7  und 8 

§ 1 3  Abs . 9  u . 1 0 

§ 1 5  

§ 1 4  Ahs . 1  u . 1 1 

§ 1 4  Abs . 2 - 9  

§ 1 6  

§ 1 7  

§ 1 8  

§ 1 9  

§ 2 0  

§ 2 1  

§ 2 2  

§ 2 3  
§ 2 4  

§ 2 5  

§ 2 6  

§ 2 7  

§ 2 8  Abs . 1  bis 6 

§ 2 8  Abs . 7  bis 9 

§ 2 8 a  

§ 2 9  
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§ 4 6 . Verfahren § 3 1  
§ 4 7 . Handlungs fähigkeit § 3 2  
§ 4 8 . Befreiung von Stempelgebühren und § 3 3  

Bundesverwa ltungsabgaben 

§ 4 9 . Stra fbestimmungen § 3 4  
§ 5 0 . Verö f f entlichung im Hochschulbericht § 3 5  

§ 5 I . Sonderbestimmungen zum Studienerfolg § 3 6  
§ 5 2 . Verweisungen anderer Bundesgesetze 

§ 5 3 . verordnungen § 3 7  Abs . 2  
§ 5 4 . Übergangsbestimmungen Art . IV, Abs . 1  

BGBl . 3 0 4 / 1 9 8 9  

Art . I I Abs . 2  

BGBl . 3 7 9 / 1 9 8 8  
§ 5 5 . Vol l z iehung . § 3 7  
§ 5 6 . I nkraf ttreten § 3 8  
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